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I. Vorbemerkungen 

I.I. Planungsanlass und Verfahrensschritte 

Raumordnungspläne dienen dazu, unterschiedliche Nutzungsanforderungen an den Raum 

aufeinander abzustimmen, Nutzungskonflikte auszugleichen und Vorsorge für einzelne 

Raumfunktionen und Raumnutzungen zu treffen. Die Festlegungen in den Raumordnungs-

plänen konkretisieren, soweit erforderlich, die Grundsätze der Raumordnung, die im Raum-

ordnungsgesetz im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung formu-

liert sind.  

Planungsgrundlagen sind in erster Linie das Raumordnungsgesetz (ROG), das Gesetz zur 

Regionalplanung und Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG), der Landesent-

wicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) und die Richtlinie für Regi-

onalpläne im Land Brandenburg. 

Mit dem Inkrafttreten des LEP HR am 01. Juli 2019 werden die rechtlichen und inhaltlichen 

Anforderungen an die Regionalplanung neu definiert und die Voraussetzungen für die Auf-

stellung des integrierten Regionalplans Uckermark-Barnim geschaffen. Der LEP HR enthält 

direkte und indirekte Planungsaufträge an die Regionalplanung. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim, deren Mitglieder die Landkreise 

Uckermark und Barnim sind, hat gemäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes zur Regionalplanung 

und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG, 2024) die Pflichtaufgabe, den 

Regionalplan für die Planungsregion Uckermark-Barnim aufzustellen, fortzuschreiben, zu 

ändern und zu ergänzen. Die Planungsregion umfasst die Landkreise Uckermark und Bar-

nim.  

Durch die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Bar-

nim wurde am 11. April 2016 die Aufstellung des integrierten Regionalplans Uckermark-

Barnim und am 21. Februar 2019 die Gliederung für den integrierten Regionalplan be-

schlossen. Der Aufstellungsbeschluss und die Gliederung, aus der sich die Planungsab-

sichten ergeben, wurden am 12. Februar 2020 im Amtsblatt Brandenburg veröffentlicht. 

Durch die 36. Regionalversammlung am 25. Februar 2021 wurde die Gliederung in aktua-

lisierter Form erneut beschlossen. Es wurden zwei öffentliche Auslegungen durchgeführt, 

vom 1. August 2022 bis zum 4. Oktober 2022 und vom 31. Juli 2023 bis zum 2. Oktober 

2023. Auf der 42. Regionalversammlung am 21. Mai 2024 erfolgte der Satzungsbeschluss. 

Auf Grundlage dieser Beschlüsse trifft der integrierte Regionalplan Festlegungen zu Ge-

werbestandorten, zur Rohstoffsicherung- und Gewinnung, zu touristischen Schwerpunkt- 

und Entwicklungsräumen, zur Siedlungsentwicklung, zu Verkehr und Mobilität, zum Frei-

raum und zu Erneuerbaren Energien. Im Rahmen der Abwägung zum Beteiligungsverfah-

ren wurden die Festlegungen zu „Großflächigen gewerblich-industriellen Vorsorgestandor-

ten“ und zum vorbeugenden Hochwasserschutz gestrichen, da zu diesem Zeitpunkt auf-

grund fehlender Flächenpotenziale bzw. in Überarbeitung befindlicher Grundlagendaten 

keine Planaussagen getroffen werden können. Zum Thema vorbeugender Hochwasser-

schutz und Anpassung an den Klimawandel wird ein separater Teilregionalplan erarbeitet 

(vgl. Beschluss Nr. 10/2023 der Regionalversammlung, Zusammenfassende Erklärung). In 

Umsetzung des Gesetzes zur Festlegung regionaler Teilflächenziele (BbgFzG, 2023) 

wurde eine Überarbeitung der Festlegungen zur Windenergienutzung vorgenommen.  

I.II. Gesetzliche Grundlagen und Planungsebenen 

Der integrierte Regionalplan ist aus dem Landesentwicklungsprogramm (LEPro, 2007) und 

dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR, 2019) zu 

entwickeln. Rechtsgrundlagen für den integrierten Regionalplan sind insbesondere:  
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• Raumordnungsgesetz (ROG, 2023) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 88) 

• Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung 

(RegBkPlG, 2024) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Februar 2012 

(GVBl. I/12 [Nr. 13]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Mai 2024 (GVBl. I/24 

[Nr. 20]) 

• Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro, 2007) 

• Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR, 2019) (Verordnung vom 29. 

April 2019, in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Juli 2019) 

• Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG, 2023) in der Fassung vom 20. Juli 

2022 (BGBl. I S. 1353), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. 

März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88). 

• Gesetz zur Festlegung regionaler Teilflächenziele des Landes Brandenburg in der 

Fassung vom 2. März 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 3]) (BbgFzG, 2023). 

Zudem gibt die Richtlinie für Regionalpläne der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 

Berlin-Brandenburg (GL, 2022) der Regionalplanung vor, die Planzeichen gemäß der An-

lage der Richtlinie zu verwenden und ihre Anwendungshinweise zu berücksichtigen. 

Die Flächennutzungspläne und die Ergebnisse der von Gemeinden beschlossenen sonsti-

gen städtebaulichen Planungen sind entsprechend § 1 Abs. 3 ROG in der Abwägung zu 

berücksichtigen. Sonstige öffentliche und private Belange sind berücksichtigt, soweit sie 

erkennbar und von Bedeutung sind.  

Die Festlegungen des sachlichen Teilregionalplans „Raumstruktur und Grundfunktionale 

Schwerpunkte“ für die Planungsregion Uckermark-Barnim (RPG Uckermark-Barnim, 2020) 

bilden ebenfalls eine Grundlage für den integrierten Regionalplan Uckermark-Barnim. Der 

sachliche Teilregionalplan bleibt durch die Festlegungen des Integrierten Regionalplans in-

haltlich unangetastet und behält unverändert Gültigkeit. 

I.III. Bindungswirkung der Festlegungen des Integrierten Regional-
plans 

Im integrierten Regionalplan wird gemäß §§ 3 Absatz 1 Nr. 2 und 3, 7 Absatz 1 Satz 4 

ROG zwischen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung unterschieden: 

• Ziele der Raumordnung, gekennzeichnet mit einem Z, sind verbindliche Vorgaben 

in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der 

Regionalplanung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Fest-

legungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums.  

• Grundsätze der Raumordnung, gekennzeichnet mit einem G, sind Aussagen zur 

Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende 

Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen.  

Nachrichtliche Übernahmen aus dem LEP HR sind mit (L) gekennzeichnet. 

Den einzelnen Kapiteln ist eine Begründung zugeordnet, in der die Festlegungen (Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung) fachlich hergeleitet werden. 

Verbindlichkeit besitzt neben den textlichen Festlegungen des Regionalplans auch die 

Festlegungskarte im Maßstab 1:100.000 (Format A0), soweit sie raumordnerische Festle-

gungen enthält. Die Bindungswirkungen der regionalplanerischen Festlegungen sind in § 4 

ROG geregelt.   
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II. Leitbild der Region Uckermark-Barnim 

Mit dem Aufstellungsbeschluss der 26. Regionalversammlung am 11. April 2016 zur Erar-

beitung des integrierten Regionalplans wurde die Regionale Planungsstelle beauftragt, ei-

nen Leitbildprozess durchzuführen. Das Leitbild bildet eine wichtige Grundlage für die Er-

arbeitung des integrierten Regionalplans. 

Aufgabe und Zielsetzung des moderierten Dialogprozesses war es, eine Abstimmung zu 

den zentralen Themen der Region zu ermöglichen und wichtige Aufgaben für den Zeitraum 

bis zum Jahr 2030 herauszuarbeiten. Durch die gemeinsame Entwicklung der Leitbilder für 

die Zukunft der Region soll mehr Verständnis unter den Akteuren geweckt und ein Interes-

senausgleich erzielt werden. 

Der Prozess ermöglichte eine frühzeitige Einbindung der regulären und beratenden Mitglie-

der der Regionalversammlung aber auch weiterer Akteure aus der Region Uckermark-Bar-

nim. Als Ergebnis des Prozesses standen gemeinsam getragene Entwicklungsperspektiven 

(Leitbilder) für die Region. Aus den Leitbildern ergaben sich – ebenso wie aus dem Lan-

desentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg – Aufträge für die Regionalpla-

nung. 

Bereits durch den sachlichen Teilregionalplan „Raumstruktur und Grundfunktionale 

Schwerpunkte“ (2020) wurden Leitbildaussagen aufgegriffen. Die Festlegungen zur Raum-

struktur (Differenzierung des „Weiteren Metropolenraums“ des LEP HR, vgl. Abbildung 1) 

zählen dazu, sie werden auch im integrierten Regionalplan zur Differenzierung der Festle-

gungen aufgegriffen. 
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Abbildung 1: Strukturräume gemäß sachlichem Teilregionalplan „Raumstruktur und 
Grundfunktionale Schwerpunkte“ (2020) 
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Themenbereich 1: Raumstruktur, Siedlungsentwicklung, Daseinsvorsorge, Verkehr 

Selbstverständnis – die Vielfalt der Region als Stärke 

Unsere Region 

❖ ist vielfältig und bietet mit ihren unterschiedlichen Teilräumen unterschiedliche Lebens-

, Arbeits- und Erholungsmöglichkeiten. Die verschiedenen Teilräume in der Region 

entwickeln ihre jeweiligen Standortprägungen. Diese Standortvorzüge werden selbst-

bewusst nach innen und außen kommuniziert. 

❖ ist offen gegenüber Gästen sowie zuziehenden Menschen. Sie werden eingeladen, 

sich in das Leben vor Ort einzubringen. 

Raumstruktur – unterschiedliche Teilräume entwickeln ihre Potenziale 

Unsere Region  

❖ profitiert von der Lage zwischen Berlin und Stettin. Gemeinsam mit den Metropolen 

gestaltet die Region den Umgang mit dem Siedlungsdruck. Eine besondere Funktion 

als Siedlungsstandorte spielen dabei die Mittelzentren. Das Miteinander aller Räume 

erfolgt in partnerschaftlicher – und grenzüberschreitender – Kooperation 

Daseinsvorsorge - Erhalt und Weiterentwicklung einer guten sozialen Infrastruktur  

Unsere Region  

❖ bietet gleichwertige Lebensqualität und Heimat in städtischen und ländlichen Berei-

chen. Die bedarfsgerechte Entwicklung der Daseinsvorsorge ist dabei eine Schlüssel-

aufgabe. Neben den Mittelzentren als „Anker im Raum“ übernehmen auch gut ausge-

stattete kleinere Orte wesentliche Aufgaben in der regionalen Daseinsvorsorge. Die 

Erreichbarkeit mit dem ÖPNV sichert Teilhabe. In dünn besiedelten, ländlichen Räu-

men werden auch neue, innovative Lösungsansätze zur Erbringung der Daseinsvor-

sorge entwickelt und angewandt.  

Siedlungsentwicklung – Gestaltung von Wachstum als Chance für die Stadt- und 
Regionalentwicklung  

Unsere Region 

❖ nutzt Wachstum als Chance für die Stadt- und Regionalentwicklung und steht gleich-

zeitig für eine behutsame Siedlungsentwicklung. Darunter verstehen wir die Berück-

sichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen und die Bewahrung attraktiver 

Freiräume. Entwicklungsziel sind insbesondere lebendige, gemischt genutzte Ortsze-

ntren. Die Region fühlt sich der Bewahrung und Entwicklung dörflicher Strukturen im 

Einklang mit der regionalen Baukultur verpflichtet.   

Verkehr – Mobilität in der Region sichern und ausbauen 

Unsere Region 

❖ erfährt weitere Impulse durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Verkehrsinfra-

struktur. Besonders die attraktive Anbindung über Bus und Schiene hat einen hohen 

Stellenwert. Neben den SPNV-Radialen, die vornehmlich auf die Metropolen hin aus-

gerichtet sind, werden auch Querverbindungen gestärkt, die für die Region von großer 

Bedeutung sind.  
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Themenbereich 2: Wirtschaft, Energie, Klima 

Wirtschaft – Standortfaktoren entwickeln und Wertschöpfung steigern  

Unsere Region 

❖ sichert die attraktiven Standortfaktoren sowie die hohe Lebensqualität. Die regionalen 

Erzeugnisse werden genutzt, um die wirtschaftliche Situation weiter zu verbessern und 

mehr Wertschöpfung in der Region zu generieren. 

Klima und Energie – Innovation für eine nachhaltige Regionalentwicklung 

Unsere Region  

❖ nutzt sowohl Innovationen als auch traditionelles Wissen, um den klimatischen Her-

ausforderungen der Zukunft zu begegnen und eine natur- und sozialverträgliche Ener-

gieerzeugung erfolgreich voranzubringen.  

 
Themenbereich 3: Natur, Landschaft, Umweltschutz, Tourismus, Kultur 

Natur, Umweltschutz - Nachhaltigkeit und Vielfalt 

Unsere Region  

❖ ist Vorreiter und Modellregion für umweltverträgliches und nachhaltiges Leben und 

Wirtschaften zur Sicherung biologischer Vielfalt und gesunder Lebensgrundlagen. 

Land- und Forstwirtschaft - Wertschöpfung und Wertschätzung 

Unsere Region  

❖ schätzt vielfältige und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft als bedeutsame Wirt-

schafts- und Tourismusfaktoren sowie Kulturlandschaftspfleger in hohem Maße wert. 

Landschaft - Kulturlandschaft und Lebensqualität 

Unsere Region  

❖ pflegt und entwickelt ihre einmalige Natur- und Kulturlandschaft, gibt den dort lebenden 

Menschen Heimat und Identifikation und setzt sich für ein aktives modernes Stadt- und 

Dorfleben ein. 

Tourismus, Kultur - Qualität und Mobilität 

Unsere Region  

❖ bietet Besuchern eine einmalige Natur- und Kulturlandschaft mit einer qualitätsvoll sen-

sibel ausgebauten touristischen Infrastruktur und zeigt Offenheit gegenüber Touristen 

und ihren Aktivitäten. 
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III. Festlegungen 

1. Gewerbestandorte 

G 1.1  Regional bedeutsame Gewerbegebiete 

In den als Vorbehaltsgebiet Regional bedeutsames Gewerbegebiet (VB Gewerbe) 

in der Festlegungskarte gekennzeichneten Gebieten ist der Flächenvorsorge für 

überörtlich bedeutsame gewerbliche Ansiedlungen bei der Abwägung mit konkurrie-

renden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen ein besonderes Gewicht bei-

zumessen. Die VB Gewerbe sind in der Festlegungskarte dargestellt und umfassen 

die nachfolgend genannten Gebiete: 

Nr. Name Nr. Name 

VB 1 Ahrensfelde Lindenberg VB 16 Angermünde Oderberger Str. 

VB 2 Ahrensfelde Am Rehhahn VB 17 Angermünde Nord 

VB 3 Werneuchen Seefeld VB 18 Angermünde Berliner Tor 

VB 4 Werneuchen Alte Hirschfelder 
Str. 

VB 19 Pinnow 

VB 5 Bernau b. Berlin Pappelallee 
(Helmut-Schmidt-Allee) 

VB 20 Passow 

VB 6 Bernau b. Berlin Rehberge VB 21 Casekow 

VB 7 Bernau b. Berlin Ladeburg VB 22 Industriepark Schwedt 

VB 8 Wandlitz Schönerlinde Süd VB 23 Schwedt Kuhheide 

VB 9 Technologie- und Gewerbe-
park Eberswalde (TGE) 

VB 24 Schwedt Berkholzer Str. 

VB 10 Eberswalde Heegermühler Str. VB 25 AS Gramzow / Kreuz Ucker-
mark 

VB 11 Eberswalde „Gewerbeband“ VB 26 Prenzlau Ost 

VB 12 Eberswalde Finow IIC VB 27 Prenzlau Nord 

VB 13 Eberswalde Nordend VB 28 Milmersdorf 

VB 14 Schorfheide Finowfurt VB 29 Templin Süd 

VB 15 Britz   

 

G 1.2  Potenzialstandorte für die Wasserstoffproduktion 

An den mit dem Symbol Potenzialstandort für die Wasserstoffproduktion gekenn-

zeichneten Standorten ist der Flächenvorsorge für die Wasserstoffproduktion und 

für ergänzende gewerbliche Ansiedlungen bei der Abwägung mit konkurrierenden 

raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumes-

sen. Die Potenzialstandorte für die Wasserstoffproduktion sind in der Festlegungs-

karte zeichnerisch dargestellt und umfassen die nachfolgend genannten Standorte:  

Standort für die Wasserstoffproduktion Gemeinde 

Schönerlinde Süd Wandlitz 

Klosterfelde Süd Wandlitz 
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Standort für die Wasserstoffproduktion Gemeinde 

Am Gasturbinenkraftwerk Ahrensfelde 

Technologie- und Gewerbepark Ebers-
walde (TGE) 

Eberswalde / Schorfheide 

Eberswalde Finow IIC Eberswalde 

AS Gramzow/Kreuz Uckermark Uckerfelde 

Industriepark Schwedt Schwedt/Oder 

Prenzlau Ost Prenzlau 

Nechlin Nord Uckerland 

Tantow Tantow 

 

G 1.3  Weiterentwicklung der Standortfaktoren 

Die Standortfaktoren der regional bedeutsamen Standorte gemäß G 1.1 und G 1.2 

sollen gesichert, weiterentwickelt und gestärkt werden, dazu zählen insbesondere 

die Verkehrsanbindung und die digitale Infrastruktur. 

 

2. Rohstoffsicherung und -gewinnung 

Z 2.1  Vorranggebiete Rohstoffgewinnung 

In den Vorranggebieten Rohstoffgewinnung (VR Rohstoffgewinnung) hat die Gewin-

nung von oberflächennahen Rohstoffen Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen. 

Innerhalb dieser Gebiete sind raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen, die 

dem Abbau der oberflächennahen Rohstoffe entgegenstehen, ausgeschlossen. Die 

Vorranggebiete Rohstoffgewinnung sind in der Festlegungskarte zeichnerisch dar-

gestellt und umfassen die nachfolgend genannten Lagerstätten: 

Nr. Name Nr. Name 

VR 1 Angermünde-Nord VR 13 Prenzlau 

VR 2 Blumenhagen VR 14 Weggun-Ost 

VR 3 Buchholz-Nord VR 15 Weggun-West 

VR 4 Buchholz-Süd I VR 16 Welsow 

VR 5 Frauenhagen VR 17 Wichmannsdorf 

VR 6 Götschendorf-Ost I VR 18 Wollschow 

VR 7 Götschendorf-West VR 19 Althüttendorf 

VR 8 Greiffenberg VR 20 Ladeburg 

VR 9 Metzelthin VR 21 Lanke 

VR 10 Milmersdorf-Süd VR 22 Lunow-Ost 

VR 11 Parmen VR 23 Ruhlsdorf-Marienwerder 

VR 12 Passow   
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G 2.2  Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung 

In den Vorbehaltsgebieten Rohstoffgewinnung (VB Rohstoffgewinnung) ist dem Be-

lang der Rohstoffgewinnung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsa-

men Funktionen oder Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumessen. Die Vorbe-

haltsgebiete Rohstoffgewinnung sind in der Festlegungskarte zeichnerisch darge-

stellt und umfassen die nachfolgend genannten Rohstoffvorkommen: 

Nr. Name Nr. Name 

VB 24 Angermünde-Süd VB 38 Prenzlau-West 

VB 25 Buchholz-Süd II VB 39 Vierraden-Nordost I 

VB 26 Buchholz-West I VB 40 Vierraden-Nordost II 

VB 27 Buchholz-West II VB 41 Vierraden-West 

VB 28 Gollin VB 42 Wolfshagen 

VB 29 Gollin-Nord VB 43 Althüttendorf-Nord 

VB 30 Götschendorf-Ost II VB 44 Basdorf-Süd 

VB 31 Götschendorf-Südost VB 45 Joachimsthal-Süd 

VB 32 Karlsberg-West VB 46 Ladeburg-West 

VB 33 Meyenburg-Nord VB 47 Lunow-West 

VB 34 Milmersdorf-Ost VB 48 Ruhlsdorf-Nord 

VB 35 Petersdorf-Ost VB 49 Ruhlsdorf-West 

VB 36 Petersruh VB 50 Schwärzesee 

VB 37 Pinnow-Nordwest VB 51 Werneuchen 

  VB 52 Willmersdorf 

 

G 2.3  Bedarfsgerechte Rohstoffgewinnung und Rekultivierung 

Die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe in der Planungsregion Uckermark-Bar-

nim soll entsprechend dem Bedarf erfolgen und mit einer abschnittsweisen Rekulti-

vierung verbunden sein. 

G 2.4  Erschließung neuer Lagerstätten 

Der vollständige und dem Stand der Technik entsprechende Abbau bzw. die Erwei-

terung aktiver Gewinnungsgebiete soll Vorrang vor der Erschließung neuer Lager-

stätten, sofern dem keine Belange entgegenstehen, haben. Neuaufschlüsse sollen 

nur in Gebieten mit einer tragfähigen Verkehrsanbindung erfolgen. 

 

3. Tourismus 

G 3.1  Vorbehaltsgebiet Tourismus 

In den Vorbehaltsgebieten Tourismus (VB Tourismus) ist den Belangen des Touris-

mus und der Erholung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 

Funktionen oder Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumessen. 
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G 3.2  Tourismus im Berliner Umland 

Im gesamten Berliner Umland ist den Belangen sowie den Auswirkungen des Tages- 

und Ausflugstourismus ein besonderes Gewicht bei der Abwägung mit konkurrieren-

den raumbedeutsamen Nutzungen beizumessen. 

G 3.3  Touristische Fernradwege und Wasserwege 

Dem Ausbau des überregionalen Radwegenetzes ist bei der Abwägung mit konkur-

rierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen ein besonderes Gewicht 

beizumessen. Touristische Wasserwanderwege sollen in ihrer Funktionsfähigkeit 

gesichert werden. Entlang der überregionalen Rad- und Wasserwanderwege soll die 

räumliche Verknüpfung von Fahrrad- bzw. Wassertourismus mit weiteren touristi-

schen Angeboten optimiert werden. 

 

4. Siedlungsentwicklung 

G 4.1  Vorbehaltsgebiet Siedlung 

(1) Neue Wohnsiedlungsflächen sollen bevorzugt in den Vorbehaltsgebieten Sied-

lung entwickelt werden. 

(2) Bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ist der 

Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen in diesen Gebieten ein besonderes Gewicht 

beizumessen. 

(3) Innerhalb der Vorbehaltsgebiete Siedlung sollen Wohnbauflächen auf die best-

mögliche Erreichbarkeit der sozialen und technischen Infrastruktur zugeschnitten 

sein. 

G 4.2  Flächensparendes Bauen 

Zur Umsetzung einer ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung sind die Prinzi-

pien des flächensparenden Bauens in der gesamten Region zu berücksichtigen. In 

den Vorbehaltsgebieten Siedlung und im Berliner Umland ist diesen Prinzipien ein 

besonderes Gewicht beizumessen. 

 

5. Verkehr und Mobilität 

G 5.1  Flächendeckende Mobilitätsangebote 

Die flächendeckenden Mobilitätsangebote in der Region sollen sichergestellt wer-

den, dabei sollen unterschiedliche Bedarfe und Rahmenbedingungen in metropo-

lennahen Verflechtungsräumen und in ländlich-peripheren Teilräumen berücksich-

tigt werden. 

G 5.2  Regional bedeutsame Verkehrsverbindungen 

Regional bedeutsame Verkehrsverbindungen sollen gesichert und nachfragege-

recht entwickelt werden. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf der Weiterent-

wicklung des ÖPNV-Angebotes und der Radverkehrsinfrastruktur liegen. 

G 5.3  Verknüpfungspunkte  

Die in der Festlegungskarte zeichnerisch dargestellten Verknüpfungspunkte sollen 

entsprechend den Anforderungen an eine nutzer- und umweltfreundliche Mobilität 
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entwickelt werden. Die räumliche Verknüpfung der Verkehre soll dafür optimiert wer-

den und ein nutzerfreundlicher Übergang zwischen den Verkehrsangeboten ge-

währleistet werden. Als Verknüpfungspunkte werden festgelegt: 

Nr. Verknüpfungspunkt Nr. Verknüpfungspunkt 

1 Ahrensfelde Friedhof 18 Fürstenwerder 

2 Bernau (b Berlin) 19 Gartz/Oder 

3 Biesenthal 20 Gerswalde 

4 Blumberg (b Berlin) 21 Gollmitz 

5 Britz (b Eberswalde) 22 Gramzow 

6 Eberswalde Hbf. 23 Haßleben 

7 Groß Schönebeck (Schorfheide) 24 Lychen 

8 Joachimsthal 25 Milmersdorf 

9 Oderberg 26 Nechlin 

10 Wandlitz 27 Passow (Uckermark) 

11 Werneuchen 28 Pinnow (Uckermark) 

12 Zepernick 29 Prenzlau 

13 Ruhlsdorf-Zerpenschleuse 30 Schwedt/Oder Mitte 

14 Angermünde 31 Schwedt/Oder PCK 

15 Boitzenburg 32 Tantow 

16 Brüssow 33 Templin Stadt 

17 Casekow 34 Wilmersdorf (b Angermünde) 

 

6. Regionaler Freiraumverbund 

Z 6.1  Vorranggebiet Freiraumverbund 

(1) Der Freiraumverbund ist räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Im 

Freiraumverbund sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die Flächen 

insbesondere durch bauliche Nutzung beanspruchen oder zu einer Zerschneidung 

führen ausgeschlossen, sofern sie die Funktion oder die Verbundstruktur beeinträch-

tigen. 

(2) Ausnahmen von Absatz 1 Satz 2 sind für 

• überregional bedeutsame Planungen und Maßnahmen, insbesondere für über-
regional bedeutsame linienhafte Infrastrukturen, soweit ein öffentliches Inte-
resse an der Realisierung besteht, und 

• die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen einschließlich der unmittelbar dafür 
benötigten Flächen für Gemeinbedarf, Ver- und Entsorgungsanlagen sowie für 
Verkehrsflächen 

möglich. 

(3) Für die in Absatz 2 aufgeführten Ausnahmen gelten die Voraussetzungen, 

• dass die raumbedeutsame Planung oder Maßnahme nicht auf geeigneten Flä-
chen außerhalb des Freiraumverbundes durchgeführt werden kann und 

• dass die Flächeninanspruchnahme minimiert wird. 
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7. Erneuerbare Energien 

Z 7.1  Vorranggebiete Windenergienutzung 

(1) Vorranggebiete für die Windenergienutzung in der Region Uckermark-Barnim 

werden in der Festlegungskarte zeichnerisch dargestellt und sind: 

Nr. Name Nr. Name 

VR WEN 1 Bandelow VR WEN 26 Rosow 

VR WEN 2 Battin VR WEN 27 Schenkenberg 

VR WEN 3 Bertikow VR WEN 28 Schmölln 

VR WEN 4 Bietikow VR WEN 29 Schönermark 

VR WEN 5 Briest VR WEN 30 Schönfeld (UM) 

VR WEN 6 Brüssow VR WEN 31 Tantow 

VR WEN 7 Crussow VR WEN 32 Vierraden 

VR WEN 8 Damitzow VR WEN 33 Wallmow 

VR WEN 9 Falkenwalde VR WEN 34 Welsow 

VR WEN 10 Göritz VR WEN 35 Wilsickow 

VR WEN 11 Grünow-Ludwigsburg VR WEN 36 Wittenhof 

VR WEN 12 Güstow VR WEN 37 Blumberg 

VR WEN 13 Haßleben VR WEN 38 Börnicke 

VR WEN 14 Heinersdorf VR WEN 39 Groß Schönebeck 

VR WEN 15 Hetzdorf VR WEN 40 Grüntal 

VR WEN 16 Hohengüstow VR WEN 41 Krummensee 

VR WEN 17 Kröchlendorff VR WEN 42 Lichterfelde 

VR WEN 18 Lübbenow VR WEN 43 Lüdersdorf 

VR WEN 19 Luckow VR WEN 44 Parstein 

VR WEN 20 Malchow VR WEN 45 Prenden 

VR WEN 21 Milow VR WEN 46 Schönfeld (BAR) 

VR WEN 22 Mürow VR WEN 47 Trampe 

VR WEN 23 Nechlin VR WEN 48 Wandlitz 

VR WEN 24 Neuenfeld VR WEN 49 Willmersdorf-Tempelfelde 

VR WEN 25 Pinnow-Hohenlandin   

 

(2) In den Vorranggebieten nach Absatz 1 sind andere raumbedeutsame Funktionen 

oder Nutzungen ausgeschlossen, soweit diese nicht mit der Windenergienutzung 

vereinbar sind. 
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8. Regionale Kooperation 

G 8.1  Kulturlandschaftliche Handlungsräume 

Die Kulturlandschaftlichen Handlungsräume der Region Uckermark-Barnim sind 

Teilräume, die in ihren Eigenarten und in ihrer Vielfalt erhalten sowie zur Stärkung 

der Identität und nachhaltigen Wirtschaftskraft weiterentwickelt werden sollen. 

G 8.2  Kulturlandschaftliche Handlungsräume mit besonderem Handlungsbedarf 

(1) In der Region Uckermark-Barnim weisen die Kulturlandschaftlichen Handlungs-

räume 

• Norduckermark 

• Finowtal und 

• Barnimer Feldmark 

einen besonderen Handlungsbedarf auf, da sie als ländliche bzw. suburbane Räume 

von starkem Nutzungswandel betroffen sind. Sie sollen entsprechend einer verträg-

lichen Integration technisch geprägter Nutzungen durch Bündelung von raumbe-

deutsamen Kompensationsmaßnahmen und der Erarbeitung von Leitbildern und 

Entwicklungskonzepten gestaltet werden. 

(2) Der Kulturlandschaftliche Handlungsraum 

• Unteres Odertal 

soll als grenzübergreifender Raum insbesondere mit grenzübergreifenden Maßnah-

men in den Bereichen Natur, Landschaft, Wirtschaft und Soziales sowie Kultur ent-

wickelt werden. 
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IV. Begründungen 

1. Gewerbestandorte 

Zu G 1.1 Regional bedeutsame Gewerbegebiete 

Planungsgrundlagen 

Hinsichtlich der Gewerbeflächenentwicklung sind insbesondere die Grundsätze der Raum-

ordnung Nr. 4 im ROG § 2 (2) bedeutsam: 

„Der Raum ist im Hinblick auf eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausge-

wogene Wirtschaftsstruktur und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein ausrei-

chendes und vielfältiges Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu entwickeln.“ 

Der Landesentwicklungsplan LEP HR legt im Grundsatz G 2.2 bezüglich der Gewerbeflä-

chenentwicklung fest: 

„Die Entwicklung von gewerblichen Bauflächen ist unter Berücksichtigung bzw. Be-

achtung der qualitativen Festlegungen zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung in der 

gesamten Hauptstadtregion möglich. Gewerbliche Bauflächen sollen bedarfsgerecht 

und unter Minimierung von Nutzungskonflikten an geeigneten Standorten entwickelt 

werden.“ 

Eine Bindung der Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen an die Zentralen Orte ist 

durch den LEP HR somit nicht vorgesehen. Ebenso gibt es keine quantitative Beschrän-

kung für die Ausweisung von Gewerbeflächen. Jedoch gelten auch bei der Planung ge-

werblicher Bauflächen die in G 5.1, Z 5.2, Z 5.4, G 6.1 Abs. 2 und Z 6.2 des LEP HR fest-

gelegten qualitativen Grundsätze und Ziele (Ausschöpfung von Nachverdichtungspotenzi-

ale, Funktionsmischung, keine Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen, besonderes 

Gewicht landwirtschaftlicher Bodennutzung im Freiraum). Insbesondere sind neue Gewer-

beflächen an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen. Ausnahmen hiervon sind je-

doch möglich, wenn besondere Erfordernisse des Immissionsschutzes dies erfordern (Ab-

standsgebot), ebenso bei besonderen Erfordernissen der Verkehrserschließung, z.B. bei 

zu erwartenden großen Verkehrsmengen oder Schwerlastverkehr durch Siedlungen. 

Zudem sind gemäß Richtlinie für Regionalpläne der Gemeinsamen Landesplanungsabtei-

lung Berlin-Brandenburg für die einzelnen Festlegungen Anwendungshinweise zu berück-

sichtigen und Darstellungsvorgaben zu beachten. In der Anlage sind Kriterien für die Stand-

ortwahl für „Vorbehaltsgebiete Regional bedeutsames Gewerbegebiet“ enthalten (GL, 

2022). 

Planungserfordernis und Zielsetzung 

Durch die Festlegung der VB Gewerbe wird insb. Grundsatz 2.2 des LEP HR konkretisiert. 

Durch die Auswahl besonders geeigneter Standorte kann auch ein Beitrag geleistet wer-

den, um Nutzungskonflikte zu minimieren. 

Die Festlegung trägt weiterhin zur Umsetzung des Leitbildes der Planungsregion 2030 (Be-

schluss am 21. Februar 2019) bei: 

„Gewerbe- und Industriestandorte sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Da-

bei werden Flächen für das weitere Wachstum bereitgestellt und die Standortfaktoren 

aktiv weiterentwickelt.“ 

Dem entsprechend soll neben einer Sicherung von gewerblichen Bauflächen auch eine 

Weiterentwicklung anderer Standortfaktoren erreicht werden (vgl. G 1.3 Weiterentwick-

lung der Standortfaktoren). 
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Adressaten und Wirkung 

Die Festlegung erfolgt als Grundsatz der Raumordnung. Adressaten sind in erster Linie die 

kommunale Bauleitplanung sowie private Investoren. Der Flächenvorsorge für überörtlich 

bedeutsame gewerbliche Ansiedlungen kommt in diesen Bereichen bei der Abwägung mit 

konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht zu. In diesem Zu-

sammenhang ist z.B. die Nutzung durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen oder Einzelhan-

delseinrichtungen regelmäßig zu vermeiden, ebenso wie eine heranrückende Wohnbebau-

ung im Umfeld, welche die Nutzung der Gewerbestandorte einschränken kann. 

Die Kommunen sind angehalten, auf Ebene der Bauleitplanung die Rahmenbedingungen 

zu schaffen, dass die Standorte zeitnah von Ansiedlungswilligen genutzt werden können, 

z.B. durch die Erarbeitung von entsprechenden Bebauungsplänen. Die Standorte sind im 

Rahmen der Bauleitplanung so auszugestalten, dass ein Anschluss an ein Siedlungsgebiet 

besteht bzw. hergestellt wird oder die Ausnahmevoraussetzungen nach Z 5.2 Abs. 2 LEP 

HR gegeben sind. 

Methodik 

Kriterien für die Ausweisung von regional bedeutsamen Gewerbegebieten enthält die Richt-

linie für Regionalpläne (Kursiv in Klammern wird jeweils die Konkretisierung im integrierten 

Regionalplan Uckermark-Barnim angegeben): 

•  Bereits erschlossene Flächen mit in der Regel erheblichen vakanten Flächen-
potenzialen, Erweiterungsflächen zu bereits genutzten überörtlich bedeutsa-
men Gewerbegebieten oder Flächenpotenziale ohne Vorprägung, aber mit 
überörtlicher Bedeutung für die Entwicklung 

•  In der Regel räumliche Zuordnung zu einem Zentralen Ort bzw. GSP (Entfer-
nung vom Ortszentrum eines Mittelzentrums max. 15 km oder Lage unmittelbar 
angrenzend an Siedlungsgebiet eines GSP) 

•  Gute Verkehrsanbindung an die örtlichen und überörtlichen Verkehrstrassen 
(max. 5 km von Autobahn, Schiene oder Bundeswasserstraße entfernt, Stra-
ßenanschluss mindestens Landesstraße) 

•  Geringe Raumnutzungskonflikte (insb. außerhalb von Nationalpark, NSG, FFH-
Gebieten, Freiraumverbund, hochwertigen und geschützten Waldbereichen, 
Wasserschutzgebieten Zone I und II, Hochwasserrisikogebieten HQ100, 
Feuchtgrünland, geschützten Biotopen > 5 ha; innerhalb LSG und WSG Zone 
III nur bereits genutzte bzw. durch Bauleitplanung gesicherte Bestandsgebiete) 

•  Berücksichtigung kommunaler Planungen und Planungsabsichten 

• Orientierungsgröße ab 25 ha (für Größenprüfung werden direkt benachbarte 
Standorte im Zusammenhang betrachtet) 

Zur Identifikation der VB Gewerbe in der Region Uckermark-Barnim wurden bestehende 

Gewerbegebiete in der Region Uckermark-Barnim auf ihre Flächenpotenziale untersucht 

(Grundlage: Gewerbeflächen in der Planungsregion Uckermark-Barnim (LBV, 2022), Flä-

chennutzungs- und Bebauungspläne der Kommunen). Restriktionen im Umfeld wurden er-

fasst und in Gesprächen mit Kommunen Potenziale in Gewerbegebieten und angrenzen-

den Bereichen erörtert.  

Im Zuge der Ermittlung potenzieller ökologischer Konflikte im Umfeld der Gewerbegebiete 

wurde auch die Bodengüte geprüft und nur in einem Fall (AS Gramzow / Kreuz Uckermark) 

hochwertige landwirtschaftliche Flächen einbezogen. Der genannte Standort verfügt über 

eine herausragende Lagegunst in Bezug auf die Metropolen Berlin und Stettin. Weiterhin 

handelt es sich um das einzige Flächenpotenzial im Bereich des Kreuzes Uckermark, das 

keine weiteren ökologischen Restriktionen aufweist, ein weniger ausgeprägtes Relief und 
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eine deutliche gewerbliche Vorprägung (Windenenergieanlagen, Bundesstraße, Gewerbe-

standorte) sowie einen Siedlungsanschluss hat. 

Im Ergebnis werden Gewerbegebiete mit mind. 25 ha Bestand und freien Flächenpotenzi-

alen innerhalb oder direkt angrenzend an den Bestand als VB Gewerbe festgelegt. Die VB 

Gewerbe sind: 

Tabelle 1: Vorbehaltsgebiete regional bedeutsames Gewerbegebiet 

Gemeinde Ortsteil  Gewerbegebiet / Standort ha ge-
samt 

ha Po-
tenzial1 

Ahrensfelde  Lindenberg Lindenberg  79 50 

Blumberg Am Rehhahn 83 48 

Werneu-
chen  

Seefeld Gewerbepark Seefeld 165 90 

Werneuchen Alte Hirschfelder Str. / Berger Bau 60 30 

Bernau bei 
Berlin 

Bernau Schönow (Pappelallee, neu: Hel-
mut-Schmidt-Allee) 

70 25 

Bernau Rehberge 50 12 

Ladeburg Ladeburg (Albertshofer Chaus-
see) 

98 17 

Wandlitz Schönerlinde Schönerlinde Süd 130 35 

Eberswalde  Eberswalde Gewerbegebiet an der Heeger-
mühler Straße 

41 10 

Eberswalde „Gewerbeband“ Eberswalde süd-
lich des Oder-Havel-Kanals (Bin-
nenhafen, Britzer Str., Rofin Ge-
werbepark, Finow Rohrsysteme, 
Gewerbefläche Thimm, Coppistr., 
Gewerbegebiet Steil) 

172 10 

Finow Industrie- und Innovationscentrum 
Eberswalde einschl. Walzwerk 

58 17 

Nordend Neue Straße West und Nordpark 43 2 

Eberswalde/ 
Schorfheide 

Eberswalde/ 
Lichterfelde 

Technologie- und Gewerbepark 
Eberswalde (TGE) 

110 20 

Schorfheide Finowfurt Gewerbepark Finowfurt 28 8 

Britz Britz Gewerbefläche Eberswalder 
Wurst GmbH 

48 0 

Anger-
münde  

Angermünde Gewerbegebiet Oderberger Str.  43 7 

Angermünde Gewerbegebiete Templiner und 
Prenzlauer Str. 

29 8 

Angermünde Gewerbegebiet Berliner Tor 52 10 

Pinnow Pinnow Industrie- und Gewerbegebiet 
Pinnow 

125 25 

Casekow Casekow Gewerbegebiet Casekow 31 10 

Schwedt  Schwedt PCK / Industriepark Schwedt 1.000 280 

Schwedt Kuhheide, Industriegebiet Schwe-
dter Hafen 

282 80 

 
1 Potenzialfläche geschätzt durch Regionale Planungsstelle gem. Luftbildanalyse. (Im Sinne einer flächensparen-
den Planungspraxis wurden hier auch langfristige Flächenpotentiale einbezogen, für die derzeit Entwicklungs-
hemmnisse vorliegen. Es ist daher davon auszugehen, dass das kurz- und mittelfristig verfügbare Flächenange-
bot geringer ist, als die hier dargestellten Potenzialflächen.) 
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Gemeinde Ortsteil  Gewerbegebiet / Standort ha ge-
samt 

ha Po-
tenzial1 

Schwedt Gewerbegebiet Berkholzer Allee 37 20 

Passow Gewerbegebiet Passow West 26 17 

Gramzow /  
Uckerfelde 

Hohen-
güstow/ 
Gramzow 

AS Gramzow (Kreuz Uckermark) 112 94 

Prenzlau Prenzlau Prenzlau Ost  56 0 

Prenzlau Prenzlau Nord 47 7 

Milmersdorf Milmersdorf Gewerbegebiet Verladebahnhof / 
Sägewerk 

45 10 

Templin Templin Gewerbepark Süd 101 20 

 

Die Festlegung erfolgt teilweise unter Abrundung einschließlich angrenzender konfliktarmer 

Flächen. Die Festlegung von Bestandsgebieten von mind. 25 ha ohne signifikante Erweite-

rungspotenziale erfolgt nur bei herausragender Lagegunst (z.B. Anschluss an mehrere Ver-

kehrsträger, herausragende Größe). Die Festlegung von neuen „Potenzialgebieten“, die 

mehr als 10 ha über den Bestand (bzw. rechtskräftige FNPs) hinausgehen, erfolgt nur für 

Gebiete mit herausgehobener Lagegunst in Bezug auf die Metropolregionen Berlin-Bran-

denburg und Szczecin (Ahrensfelde Lindenberg und Am Rehhahn, Schönerlinde Süd, Ber-

nau Ladeburg, Angermünde Berliner Tor, Passow West sowie AS Gramzow / Kreuz Ucker-

mark).  

Eine größere Erweiterungsfläche ist auch am Industriepark Schwedt (PCK) vorgesehen. 

Die Festlegung dieser zuvor als Gewerblich-industrieller Vorsorgestandort gemäß Ziel 2.3 

des LEP HR vorgesehenen Fläche als Regional bedeutsames Gewerbegebiet ermöglicht 

der Stadt Schwedt eine größere Flexibilität bei der Entwicklung und Vermarktung und ent-

spricht somit den Anforderungen an den dynamischen Prozess des Strukturwandels. 

In den Gewerbegebieten Prenzlau Ost und Britz (Gewerbefläche Eberswalder Wurst 

GmbH), deren Flächenpotenzial in der Tabelle mit 0 angegeben ist, besteht jeweils ein grö-

ßeres Restrukturierungspotenzial. In Prenzlau Ost ist eine Entwicklung hin zur Wasserstoff-

wirtschaft angestrebt (vgl. G 1.2 Potenzialstandorte für die Wasserstoffproduktion). Im Ge-

werbegebiet in Britz sind in größerem Umfang Leerstände und Brachflächen vorhanden, 

die zukünftig wieder einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden können. 

Zu G 1.2 Potenzialstandorte für die Wasserstoffproduktion 

Durch den Grundsatz der Raumordnung erfolgt im Sinne einer nachhaltigen und innovati-

ven Regionalentwicklung auch gemäß der Entwicklungsziele der Landkreise sowie der 

Energiestrategie 2040 des Landes Brandenburg eine Sicherung von Standorten für die Er-

zeugung von – vorzugsweise grünem – Wasserstoff.  

Eine besondere Eignung dafür besitzt die Region insbesondere aufgrund der großen 

Menge von erneuerbar erzeugtem Strom und ihrer Lage im transeuropäischen Verkehrs-

netz sowie der Nähe zu Berlin und Szczecin als bedeutenden Abnehmerstandorten. Um 

Produktionsanlagen in der Region aufzubauen, müssen an geeigneten Standorten Flächen 

dafür gesichert werden. In den neu zu entwickelnden Gewerbegebieten mit der Funktions-

zuweisung „Wasserstoffproduktion“ sollen vorrangig Flächen für die Produktion von Was-

serstoff sowie ergänzende Gewerbebetriebe (z. B. Logistikbranche als Abnehmer von Was-

serstoff) bereitgehalten werden. Ziel ist es, an diesen Standorten neben der reinen Erzeu-

gung von Wasserstoff auch lokale Wertschöpfungsketten im Sinne eines ortsnahen Ver-

brauchs aufzubauen. Die Kommunen und weitere Akteure (z. B. Unternehmen, Landkreise, 
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Industrie- und Handelskammern) sind dazu angehalten, Ansiedlungs- und Vermarktungs-

konzepte für Wasserstoff-Cluster an diesen Standorten zu erarbeiten.  

Kriterien zur Identifikation von Standorten mit einer besonderen Eignung für die Wasser-

stoffproduktion und ergänzendes Gewerbe sind: 

• Zur Verfügung stehende Fläche von mind. 15 ha, ähnlich konfliktarm wie bei 
regional bedeutsamen Gewerbestandorten 

• Vorsorgeabstand zur Wohnbebauung von mind. 200 m 

• Stromerzeugung in räumlicher Nähe (insb. Windparks, großflächige Photovol-
taik-Freiflächenanlagen, Biogasanlagen) 

• Nähe zu Höchstspannungsstromtrassen 

• Sehr gute Verkehrsanbindung (Autobahn oder Schiene, zum Abtransport des 
Wasserstoffs) 

• Nähe zu Regionalen Wachstumskernen oder großen Industriebetrieben 

• Nähe zu großen Klärwerken 

Innerhalb der Gebiete mit guter Eignung für die Wasserstoffproduktion gemäß der o.g. Kri-

terien wurden insbesondere Standorte festgelegt, an denen kommunale Entwicklungsab-

sichten bestehen. Dies betrifft Standorte in Schwedt/Oder, Prenzlau, Hohengüstow (AS 

Gramzow/ Kreuz Uckermark), Tantow, in Uckerland (Nechlin), in Wandlitz (Schönerlinde 

und Klosterfelde), in Eberswalde (TGE und IIC) sowie in Ahrensfelde. An den betreffenden 

Standorten ist der Flächenvorsorge für Anlagen für die Erzeugung, Speicherung und Nut-

zung von Wasserstoff bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen ein besonderes 

Gewicht einzuräumen. Die Standorte sind im Rahmen der Bauleitplanung so auszugestal-

ten, dass ein Anschluss an ein Siedlungsgebiet besteht bzw. hergestellt wird oder die Aus-

nahmevoraussetzungen nach Z 5.2 Abs. 2 LEP HR gegeben sind. 

Die Funktionszuweisung stellt keine Ausschlussplanung dar. Sie bezieht sich insbesondere 

auf überörtlich bedeutsame Wasserstoffproduktionsstandorte mit einer besonderen Eig-

nung und mit Flächenpotenzialen, um zusätzlich ergänzendes Gewerbe anzusiedeln. Es 

steht den Kommunen und privaten Investoren frei, an weiteren geeigneten Standorten in 

der Region ebenfalls, insbesondere kleinteiligere, Produktionsanlagen für Wasserstoff auf-

zubauen. Die Sonderregelungen gem. § 249a BauGB für Vorhaben zur Herstellung oder 

Speicherung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien werden durch G 1.2 nicht einge-

schränkt. 

Zu G 1.3 Weiterentwicklung der Standortfaktoren 

Dem Leitbild für die Planungsregion entsprechend soll neben der Sicherung von gewerbli-

chen Bauflächen auch eine Weiterentwicklung anderer Standortfaktoren erreicht werden: 

die Verkehrsanbindung der Gewerbegebiete sowie die digitale und die sonstige technische 

Infrastruktur sollen gesichert und weiterentwickelt werden und abgestimmte Vermarktungs-

maßnahmen sollen durchgeführt werden. Auch die Entwicklung von Lebensqualität und 

Versorgungsinfrastruktur in den Städten und Dörfern im Umfeld der Gewerbegebiete spielt 

hierbei eine wichtige Rolle – dies soll zum Teil auch im Zusammenwirken mit anderen regi-

onalplanerischen Festlegungen erreicht werden. 

Die Standortfaktoren der regional bedeutsamen Gewerbestandorte gemäß G 1.1 und G 1.2 

sollen gemeinsam durch die regionalen Akteure gesichert und weiterentwickelt werden. 

Dazu beitragen können die Kommunen durch die bedarfsgerechte Bereitstellung von ge-

werblichen Bauflächen im Rahmen der Bauleitplanung, die Gemeinden und Landkreise 

durch die Sicherung und Verbesserung der Verkehrsanbindung, einschließlich der Ange-

bote im ÖPNV, die Landkreise im Rahmen ihrer Aktivitäten zum Breitbandausbau sowie die 

Kommunen, Landkreise und das Land Brandenburg mit ihren Einrichtungen zur Wirt-

schaftsförderung und zum Standortmarketing. Auch eine interkommunale Zusammenarbeit 
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kann geeignet sein, um die Standortfaktoren zu verbessern. Es kann weiterhin zweckdien-

lich sein, eine branchenbezogene Standortprofilierung zu erarbeiten und diese im Rahmen 

der Vermarktung zu nutzen. 

 

2. Rohstoffsicherung und -gewinnung 

Zu Z 2.1 Vorranggebiete Rohstoffgewinnung 

Planungsabsicht und Zielsetzung 

Detaillierte Kenntnisse über Qualität und Quantität der Vorkommen oberflächennaher Roh-

stoffe stellen eine wesentliche Voraussetzung für die Versorgung der Rohstoff- und Bau-

wirtschaft dar. Wegen der Unvermehrbarkeit und Standortgebundenheit oberflächennaher 

Rohstoffe ist die umfassende Erkundung rohstoffhöffiger Flächen von gesamtgesellschaft-

lichem Interesse. Eine mittel- bis langfristige Sicherung der bekannten Rohstoffhöffigkeits-

gebiete ist vor diesem Hintergrund sinnvoll. In der Planungsregion Uckermark-Barnim wur-

den die Rohstoffe Kies, Sand, Ton und Torf in wirtschaftlich gewinnbarem Umfang nachge-

wiesen. 

Gegenstand der vorliegenden Planung ist die planerische Sicherung regional bedeutsamer 

Rohstoffvorkommen und Lagerstätten oberflächennaher Rohstoffe.  

Vorranggebiete werden für die Rohstoffe Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand und Ton fest-

gelegt. Da Moore generell gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG 

sind, wird auf Festlegungen zugunsten des Torfabbaus verzichtet. Wegen des besonders 

hohen naturschutzfachlichen und -rechtlichen Konfliktpotenzials im Falle einer möglichen 

Torfgewinnung ist eine Prüfung im Einzelfall unumgänglich. 

Adressaten und Wirkung 

Vorranggebiete Rohstoffgewinnung stehen vorrangig dem Rohstoffabbau zur Verfügung. 

Die Vereinbarkeit der Rohstoffgewinnung mit den landes- und regionalplanerischen Zielset-

zungen wurde festgestellt. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind ausgeschlossen, so-

weit diese mit der vorrangigen Funktion Rohstoffgewinnung nicht vereinbar sind. 

Als Vorranggebiete Rohstoffgewinnung werden Lagerstätten mit nachgewiesenem nutzba-

ren Rohstoffvorrat festgelegt, die raumordnerisch als vergleichsweise konfliktarm bewertet 

werden und in denen andere Nutzungsansprüche aus regionalplanerischer Sicht gegen-

über der Rohstoffgewinnung zurücktreten, sowie Lagerstätten, in denen bereits eine Ge-

winnung stattfindet bzw. im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens beantragt ist. Sie sind 

in der Festlegungskarte dargestellt.  

Die Bereitstellung von Rohstoffen aus den Vorranggebieten ist zur Deckung des Bedarfs 

der Rohstoffwirtschaft in der Planungsregion Uckermark-Barnim, in den angrenzenden Ge-

bieten der Nachbarregionen und in Berlin erforderlich. Vorranggebiete für die Gewinnung 

oberflächennaher Rohstoffe stehen für den Abbau unter Ausschöpfung der gegebenen 

technologischen Möglichkeiten im Geltungszeitraum des Regionalplans zur Verfügung. 

Methodik 

Potenzialermittlung: 

Für die Festlegung der Vorranggebiete Rohstoffgewinnung wurde die Gesamtheit aller in 

der Planungsregion Uckermark-Barnim bekannten Rohstoffhöffigkeitsgebiete und Lager-

stätten betrachtet. Als Grundlage diente eine fachliche Zuarbeit des Landesamts für Berg-

bau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LGBR) aus dem Dezember 2018. Eine weitere 
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Bewertungsgrundlage der bekannten Rohstoffvorkommen stellte das Gutachten „Regiona-

les Rohstoffsicherungskonzept für das östliche Brandenburg“ der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen, 1997) dar.  

Der fachlichen Bewertung der Rohstoffhöffigkeitsgebiete und -potenzialflächen des LBGR 

liegt eine Matrix auf Basis folgender bergbaurelevanter Kriterien zugrunde, die die jeweilige 

Bauwürdigkeit der einzelnen Gebiete beschreiben: 

 

(1) Wirtschaftliche Bedeutung: 

1 - lokal, 2 - regional, 3 – überregional 

(2) Erkundungsstand: 

1 - vermutet, 2 - gefolgert, 3 – erkundet 

(3) Rohstoffqualität/Mächtigkeit: 

1 - Füllsande u. ä., 2 - Qualitätsprodukt nach Aufbereitung, 3 - besondere Qualität 

(4) Vorratslage/Erweiterungsflächen: 

1 - Rest- bzw. Kleinstvorräte, 2 - nachweisbare Erkundung, 3 - langfristig gut 

 

Darüber hinaus wurden bergrechtliche Genehmigungen (Rahmenbetriebspläne, Hauptbe-

triebspläne, Abschlussbetriebspläne) sowie Genehmigungen nach der Brandenburgischen 

Bau-Abgrabungsverordnung als vorhandene Rechtstatbestände in die Flächenbewertung 

einbezogen. 

Im Ergebnis konnte auf diese Weise für jedes bekannte Rohstoffvorkommen die Siche-

rungswürdigkeit ermittelt werden. Für die Festlegung von Vorranggebieten kamen aus-

schließlich Gebiete mit einer hohen Sicherungswürdigkeit infrage.  

 
Regionalplanerische Kriterien – Regionaler Filter 

Um mögliche Raumnutzungskonflikte zu erkennen, wurden im nächsten Schritt Negativkri-

terien festgelegt, die Gebiete beschreiben, in denen die Gewinnung oberflächennaher Roh-

stoffe nicht in Betracht gezogen werden soll. Diese Kriterien wurden einheitlich für die ge-

samte Planungsregion angewandt. 

Flächen, die einer Restriktion unterliegen, sollen nach Möglichkeit ebenfalls freigehalten 

werden. Im Einzelfall können jedoch die Gewinnung begünstigende Belange überwiegen. 

Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und Nationale Naturlandschaften nehmen 

mit rund 263.000 ha 58 % der Gesamtfläche der Region Uckermark-Barnim ein. Natura 

2000-Gebiete befinden sich auf rund 43 % der Regionsfläche. Insgesamt gilt für rund 67 % 

der Region mindestens eine der zuvor genannten Schutzgebietskategorien. Landschafts-

schutzgebiete beinhalten rund 50 % der bekannten Rohstoffhöffigkeitsgebiete. Zahlreiche 

Rohstoffhöffigkeitsgebiete, die sich nicht im Bereich naturschutzfachlicher Schutzgebiete 

befinden, kommen u.a. aufgrund von Überbauung mit Wohn- und Gewerbegebieten, Infra-

strukturtrassen oder durch Überlagerung mit Wasserschutzgebieten nicht für die Festle-

gung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Rohstoffgewinnung in Frage. 
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Tabelle 2: Übersicht der angewandten Kriterien zur Festlegung von Vorranggebieten 
Rohstoffgewinnung 

Nr. Kriterium 

Negativkriterien 

A1 Wohngebäude und überbaubare Grundstücksflächen in dem Wohnen dienen-
den Gebieten gemäß §§ 3 bis 7 BauNVO,  
Arbeitsstätten und überbaubare Grundstücksflächen in Gewerbe- und Indust-
riegebieten gemäß §§ 8 und 9 BauNVO, 
Gebäude und überbaubare Grundstücksflächen in der Erholung dienenden 
Gebieten gemäß § 10 BauNVO 

A2 Flächen rechtskräftiger Bebauungspläne mit Ausweisungen von Wohn-, 
Misch- und Gewerbegebieten sowie Sondergebieten 

A3 Infrastruktureinrichtungen (z. B. Umspann-, Klärwerke, Windenergieanlagen, 
Hochspannungsleitungen etc.) 

A4 Straßenverkehrsflächen (Bestand), Schutzzone fachgesetzlich geregelt, 
Bahnanlagen (Bestand), Schutzzone fachgesetzlich geregelt, 
Wasserstraßen, Schutzzone fachgesetzlich geregelt 

A5 Wasserschutzgebiete (Bestand und geplant) 

A6 Gebiete militärischer Anlagen 

A7 regionale Flugplätze (Bestand), Schutzzone fachgesetzlich geregelt 

A8 Nationalpark Unteres Odertal 

A9 Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG 

A10 FFH-Gebiete 

A11 Vorranggebiet Freiraumverbund des integrierten Regionalplans (konkretisier-
ter Freiraumverbund des LEP HR) 

A12 geschützte Waldgebiete nach § 12 LWaldG 

A13 Fließgewässer und natürliche Standgewässer (größer als 5 ha und außerhalb 
höherwertiger Schutzgebiete) 

A14 Denkmalbereiche, durch Satzung bzw. Verordnung geschützt 

A15 Vorranggebiete Windenergienutzung des integrierten Regionalplans 

Einzelfallkriterium 

B1 200 m Restriktionszonen zu Wohngebäuden und überbaubaren Grundstücks-
flächen in dem Wohnen dienenden Gebieten gemäß §§ 3 bis 7 BauNVO sowie 
zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen im Außenbereich 

 

Erläuterung der angewandten Kriterien 

(1) Negativkriterien zur Festlegung von Vorranggebieten Rohstoffgewinnung 

Wohngebäude, Arbeitsstätten und Gebäude in Siedlungsbereichen für Erho-

lung sowie Infrastruktureinrichtungen dienen der Wohnnutzung, Erwerbszwe-

cken, der Erholung bzw. der Ver- und Entsorgung und sind somit für die Gewinnung 

oberflächennaher Rohstoffe ungeeignet. 

Flächen rechtskräftiger Bebauungspläne mit Ausweisungen von Wohn-, Misch- 

und Gewerbegebieten sowie Sondergebieten, die dem Zweck der Gewinnung ober-

flächennaher Rohstoffe entgegenstehen, wirken als Negativkriterium. 
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Der Schutz von Straßenverkehrsflächen, Bahnanlagen und Wasserstraßen un-

terliegt fachgesetzlichen Regelungen. Zur Gewährleistung von Ordnung und Sicher-

heit im Straßen- und Schienenverkehr sowie zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Schiffsverkehrs und des für die Schifffahrt auf den Bundeswasser-

straßen erforderlichen Zustandes der Wasserstraßen sind diese Bereiche inklusive 

der erforderlichen fachgesetzlichen Schutzzonen einem Rohstoffabbau nicht zugäng-

lich und somit für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe ungeeignet. 

Flächen, auf denen sich zentrale Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Umspann-, 

Klärwerke, Windenergieanlagen, und Hochspannungsleitungen befinden, dienen der 

Ver- und Entsorgung und stehen einer Festlegung für Vorranggebieten Rohstoffge-

winnung nicht zur Verfügung. 

Wasserschutzgebiete dienen dem Zweck, eine ausreichende Qualität und Quantität 

schutzwürdiger Wasservorkommen zu gewährleisten. Sie werden in Schutzzonen 

eingeteilt, für die gestaffelte Verbote und Beschränkungen gelten. In den Schutzzo-

nen I (Fassungsbereich) und II (engere Schutzzone) sind Abgrabungen verboten. Die 

Schutzzonen I und II von Wasserschutzgebieten sind somit für die Gewinnung ober-

flächennaher Rohstoffe ungeeignet.  

In den seit 2011 festgelegten Wasserschutzgebieten ist der Eingriff in die grundwas-

serüberdeckenden Schichten zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität in allen 

Schutzzonen fachgesetzlich verboten. Diese Wasserschutzgebiete sind somit gene-

rell für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe ungeeignet. 

Ältere Wasserschutzgebiete enthalten in der Schutzzone III noch kein ausdrückliches 

Verbot für Erdaufschlüsse. Hier wäre vor einer möglichen Inanspruchnahme der La-

gerstätte der Nachweis zu erbringen, dass eine Schutzzweckgefährdung des Was-

serschutzgebietes ausgeschlossen ist (Einzelfallprüfung). Diese Unterscheidung der 

Verbotstatbestände in der Schutzzone dient der Klarstellung. Der Plangeber legt in 

Wasserschutzgebieten keine Vorranggebiete Rohstoffgewinnung fest. 

Gebiete militärischer Anlagen dienen generell militärischen Nutzungen und stehen 

aus logistischen und Sicherheitsgründen für die Gewinnung oberflächennaher Roh-

stoffe nicht zur Verfügung. Sie sind somit für die Gewinnung oberflächennaher Roh-

stoffe ungeeignet. 

Der Schutz von Flugplätzen unterliegt fachgesetzlichen Regelungen. Zur Gewähr-

leistung der Sicherheit im Flugverkehr sind diese Bereiche einem Rohstoffabbau nicht 

zugänglich und somit für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe ungeeignet. 

Nationalparke sind gemäß § 24 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich 

zu schützende Gebiete, die zum Ziel haben, in einem überwiegenden Teil ihres Ge-

bietes den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dy-

namik zu gewährleisten. Der Nationalpark Unteres Odertal ist aufgrund seiner in Mit-

teleuropa besonderen Auenlandschaft mit ihrem artenreichen Tier- und Pflanzenbe-

stand, den zahlreichen Feuchtbiotopen, Wiesen und Auwäldern sowie den begleiten-

den Hangwäldern im Verbund mit anderen Wäldern und den Trockenrasen zu schüt-

zen, zu pflegen, zu erhalten und in seiner natürlichen Funktion zu entwickeln (§ 3 

NatPUOG). Der Nationalpark dient hierbei u. a. der Sicherung und Herstellung eines 

von menschlichen Eingriffen weitgehend ungestörten Ablaufes der Naturprozesse 

und ist somit für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe ungeeignet. 

Naturschutzgebiete sind gemäß § 23 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte Ge-

biete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit 

oder in einzelnen Teilen erforderlich ist. Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, 
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Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile 

oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind verboten. Naturschutzgebiete 

sind somit für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe ungeeignet.  

Bund und Länder sind durch die Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147 EG zum Auf-

bau und Schutz des zusammenhängenden europäischen Netzes „Natura 2000“ ver-

pflichtet. Zu den Natura 2000-Gebieten zählen Europäische Vogelschutzgebiete 

(SPA/„Special Protected Area“) und Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiete. FFH-Ge-

biete sind gesetzlich geschützte Gebiete, deren Schutzzweck die Erhaltung oder Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der für die jeweiligen Gebiete 

relevanten europäischen Arten und Lebensräume ist. Planungen und Projekte, die zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Gebietes in seinen für die Erhaltungs-

ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, sind unzu-

lässig. Projekte sind vorab auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen zu über-

prüfen. FFH-Gebiete stellen ein generelles Negativkriterium für die Festlegung von 

Vorranggebieten Rohstoffgewinnung dar, da im Falle einer Inanspruchnahme zum 

Zwecke der Rohstoffgewinnung mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Beeinträch-

tigungen der Erhaltungsziele zu erwarten sind.  

Der im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) als Ziel der Raumord-

nung festgelegte Freiraumverbund (Z 6.2) ist gemäß LEP HR zu sichern und in sei-

ner Funktionsfähigkeit zu entwickeln. Raumbedeutsame Inanspruchnahmen und 

Neuzerschneidungen durch Infrastrukturtrassen, die die räumliche Entwicklung oder 

Funktion des Freiraumverbundes beeinträchtigen, sind im Freiraumverbund regelmä-

ßig ausgeschlossen. Zu diesen raumbedeutsamen Inanspruchnahmen zählen ge-

mäß LEP HR auch die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe. Der Freiraumverbund 

des LEP HR ist somit für die Festlegung von Vorranggebieten Rohstoffgewinnung 

ausgeschlossen. Der Freiraumverbund des LEP HR wird im integrierten Regionalplan 

als Vorranggebiet Freiraumverbund maßstabsgerecht durch Anpassungen, Ergän-

zungen und Lückenschließungen konkretisiert. Die Inanspruchnahme der als Ziel der 

Raumordnung festgelegten Bereiche durch die Gewinnung oberflächennaher Roh-

stoffe ist ausgeschlossen. Das Vorranggebiet Freiraumverbund des integrierten 

Regionalplans bildet die planerische Grundlage für die Abgrenzung der Vorrangge-

biete Rohstoffgewinnung. 

In nach § 12 LWaldG geschützten Waldgebieten sind alle Handlungen verboten, 

die dem Schutzzweck zuwiderlaufen, die das Gebiet oder einzelne seiner Bestand-

teile nachhaltig stören, verändern, beschädigen oder zerstören können. Sie sind so-

mit für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe ungeeignet. 

Fließgewässer und natürliche Standgewässer größer als 5 ha werden als unge-

eignet für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe bewertet. Darüber hinaus be-

sitzen sie an ihren Rändern zu benachbarten Nutzungen (Saumbiotope) eine hohe 

Artenvielfalt und haben meist einen erhöhten landschaftsästhetischen und Erholungs-

wert. Um diese Bereiche vor Beeinträchtigungen zu schützen, sind für die Maßstabs-

ebene der Regionalplanung relevante Fließgewässer und natürliche Standgewässer 

(größer als 5 ha) regelmäßig aus regionalplanerischen Gründen für die Festlegung 

von Vorranggebieten Rohstoffgewinnung ungeeignet. 

Denkmalbereiche sind als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prä-

gende Bestandteile der Kulturlandschaft zu schützen und zu erhalten. Durch Satzung 

bzw. durch Verordnung unter Schutz gestellte Denkmalbereiche sind von besonderer 

Bedeutung für die Erhaltung der Denkmalsubstanz und sollen für die Festlegung von 

Vorranggebieten Rohstoffgewinnung nicht in Anspruch genommen werden. 
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Im integrierten Regionalplan werden Vorranggebiete für die Windenergienutzung 

als Ziel der Raumordnung festgelegt. Die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

steht diesem Ziel entgegen und ist damit in diesen Gebieten ausgeschlossen. 

(2) Erläuterung des Einzelfallkriteriums 

Aus Gründen des vorsorgenden Immissionsschutzes finden bei der Festlegung von 

Vorranggebieten Rohstoffgewinnung Restriktionszonen zu dauerhaften Wohnnutzun-

gen Anwendung. Maßgebend für die Ermittlung eines Mindestabstands zu benach-

barten Wohnnutzungen sind die Immissionsrichtwerte nach der Technischen Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm). Der 

konkrete Abstand wird im Genehmigungsverfahren auf der Basis eines Lärmgutach-

tens ermittelt. In Anwendung des Vorsorgegrundsatzes wird die Restriktionszone zu 

Wohnnutzungen gemäß §§ 3 bis 7 BauNVO sowie zu Einzelhäusern und Splittersied-

lungen im Außenbereich auf 200 m festgesetzt. Im Außenbereich besteht grundsätz-

lich ein gemilderter Schutzanspruch, da die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe 

hier privilegiert zulässig und somit nicht gebietsfremd ist. 

Im Ergebnis des Abwägungsprozesses wurden für die Flächenkulisse der Vorrang-

gebiete Rohstoffgewinnung aufgrund der für alle Gebiete bereits durchgeführten Um-

weltverträglichkeitsprüfungen im Rahmen bergrechtlicher Genehmigungsverfahren, 

bzw. Verfahren nach der Brandenburgischen Bau-Abgrabungsverordnung (Bbg-

BauAV) keine entgegenstehenden Belange ermittelt. 

 

Flächenkulisse der Vorranggebiete Rohstoffgewinnung 

Tabelle 3: In der Festlegungskarte dargestellte VR Rohstoffgewinnung 

Vorranggebiet Nr. Fläche 
(in ha) 

Rohstoffe (gemäß LBGR) 

Landkreis Uckermark  736  

Angermünde-Nord 01 29 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Blumenhagen 02 53 Kies, Kiessand 

Buchholz-Nord 03 57 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Buchholz-Süd I 04 10 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Frauenhagen 05 8 Sand, Kies, Kiessand 

Götschendorf-Ost I 06 100 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Götschendorf-West 07 65 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Greiffenberg 08 10 Sand 

Metzelthin 09 9 Sand 

Milmersdorf-Süd 10 21 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Parmen 11 76 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Passow 12 41 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Prenzlau 13 20 Sand 

Weggun-Ost 14 35 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Weggun-West 15 61 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 
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Vorranggebiet Nr. Fläche 
(in ha) 

Rohstoffe (gemäß LBGR) 

Welsow 16 18 Ton 

Wichmannsdorf 17 99 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Wollschow 18 24 Sand 

Landkreis Barnim  605  

Althüttendorf 19 267 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Ladeburg 20 65 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Lanke 21 23 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Lunow-Ost 22 157 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Ruhlsdorf-Marienwerder 23 93 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

 

Zu G 2.2 Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung 

Adressaten und Wirkung 

Gegenstand der vorliegenden Planung ist die planerische Sicherung regional bedeutsamer 

Rohstoffvorkommen und Lagerstätten oberflächennaher Rohstoffe. Vorbehaltsgebiete wer-

den für die Rohstoffe Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand und Ton festgelegt. 

Eine Gewinnung findet in diesen Gebieten gegenwärtig nicht statt. Die Festlegung von Vor-

behaltsgebieten Rohstoffgewinnung berechtigt nicht zu einer bergbaulichen Inanspruch-

nahme der Flächen, dies erfordert bergrechtliche Genehmigungsverfahren, bzw. Verfahren 

nach der Brandenburgischen Bau-Abgrabungsverordnung (BbgBauAV). Den Belangen der 

Rohstoffsicherung soll bei einer künftigen Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsa-

men Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden.  Vorbehaltsgebiete sind 

Rohstoffhöffigkeitsgebiete, die über einen nachgewiesenen, nutzbaren Rohstoffvorrat ver-

fügen. Die Festlegung als Vorbehaltsgebiet stellt keine abschließende raumordnerische Ab-

wägung mit anderen Belangen, z.  B. denen von Natur und Landschaft, denen des Waldes, 

denen der Erholungsnutzung etc. dar. Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung sind in der 

Festlegungskarte dargestellt.  

Methodik 

Die Vorgehensweise zur Festlegung erfolgt analog zur Festlegung von Vorranggebieten 

Rohstoffgewinnung (vgl. Erläuterungen zu Z 2.1 Vorranggebiete Rohstoffgewinnung). Im 

Unterschied zu den Vorranggebieten werden als Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung zu-

sätzlich Rohstoffhöffigkeitsgebiete mit mittlerer Sicherungswürdigkeit, z.  B. aufgrund eines 

geringwertigen bergrechtlichen Status, oder einer mittleren Bauwürdigkeit sowie Rohstoff-

potenzialflächen, die langfristig gesichert werden sollen, festgelegt. Darüber hinaus werden 

Gebiete mit einer hohen Sicherungswürdigkeit berücksichtigt, bei denen eine abschlie-

ßende abgewogene Festlegung zur Rohstoffgewinnung derzeit nicht möglich ist.  
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Flächenkulisse der Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung: 

Tabelle 4: In der Festlegungskarte dargestellte VB Rohstoffgewinnung 

Vorbehaltsgebiet Nr. Fläche 
(in ha) 

Rohstoffe (gemäß LBGR) 

Landkreis Uckermark  1.817  

Angermünde-Süd 24 27 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Buchholz-Süd II 25 52 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Buchholz-West I 26 41 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Buchholz-West II 27 27 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Gollin 28 719 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Gollin-Nord 29 101 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Götschendorf-Ost II 30 84 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Götschendorf-Südost 31 112 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Karlsberg-West 32 63 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Meyenburg-Nord 33 37 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Milmersdorf-Ost 34 16 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Petersdorf-Ost 35 83 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Petersruh 36 65 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Pinnow-Nordwest 37 181 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Prenzlau-West 38 75 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Vierraden-Nordost I 39 62 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Vierraden-Nordost II 40 27 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Vierraden-West 41 31 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Wolfshagen 42 14 Ton 

Landkreis Barnim  768  

Althüttendorf-Nord 43 23 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Basdorf-Süd 44 44 Sand, Kies, Kiessand 

Joachimsthal-Süd 45 29 Ton 

Ladeburg-West 46 52 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Lunow-West 47 181 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Ruhlsdorf-Nord 48 75 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Ruhlsdorf-West 49 266 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Schwärzesee 50 74 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Werneuchen 51 14 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 

Willmersdorf 52 10 Sand, Kies, Kiessand, Quarzsand 
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Zu G 2.3 Bedarfsgerechte Rohstoffgewinnung und Rekultivierung 

Die Pro-Kopf-Nachfrage (langjähriger Mittelwert) nach oberflächennahen Rohstoffen 

(Sand, Kies, Splitt und Ton) beträgt bundesweit durchschnittlich 7 bis 9 t pro Jahr. Da Roh-

stofftransporte über weitere Entfernungen betriebswirtschaftlich unrentabel sind, ist die 

nachgefragte Rohstoffmenge eng an den regionalen Bedarf gebunden.  

Die jährliche Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe im Land Brandenburg beträgt ca. 19 

bis 24 Mio. t und hat sich nach einem Hoch Mitte der 90er Jahre (1996 35,5 Mio. t) inzwi-

schen auf diese Fördermenge eingepegelt (vgl. (LBGR Brandenburg, 2007), (LBGR 

Brandenburg, 2014) und unveröffentlichte Zuarbeiten des LBGR). Davon entfallen auf die 

Region Uckermark-Barnim jährlich 1,8 bis 3,0 Mio. t wobei der Schwerpunkt der Nutzung 

oberflächennaher Rohstoffe mit ca. 2 bis 2,5 Mio. t pro Jahr im Landkreis Barnim liegt (vgl. 

Rohstoffbericht Brandenburg 2014). Die zukünftige Entwicklung der Gewinnung oberflä-

chennaher Rohstoffe hängt eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Abneh-

merindustrien zusammen, wobei die Bauwirtschaft mit ca. 80 % den größten Einflussfaktor 

repräsentiert. Bis zum Jahr 2035 wird die Nachfrage in zwei verschiedenen Szenarien prog-

nostiziert. Dabei geht das konservative Szenario von nahezu gleichbleibenden Werten, bei 

einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 0,8 % des BIP pro Jahr und das opti-

mistische Szenario, bei einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 1,7 % des BIP 

pro Jahr, von einem Anstieg der Nachfrage um ca. 17 % aus (vgl. (Bundesverband 

Baustoffe, Steine und Erden e.V., 2016)). Die Festlegungen im Regionalplan gehen ausge-

hend von der Entwicklung der vergangenen Jahre von einem Anstieg der Nachfrage aus. 

Zur Minimierung der Auswirkungen des Rohstoffabbaus ist es nötig, dass die Gewinnung 

räumlich begrenzt erfolgt und Flächen nach Abschluss der Abbautätigkeiten umgehend 

wieder nutzbar gemacht werden. Eingriffe in den Naturhaushalt und Belastungen der Be-

völkerung, vor allem in Siedlungsnähe, lassen sich somit zeitlich begrenzen und Immissio-

nen (Lärm, Staub) verringern. Der temporäre Flächenentzug für die anderen Landnutzer 

wird in Grenzen gehalten. 

Zu G 2.4 Erschließung neuer Lagerstätten 

Die umfassende Gewinnung der Rohstoffvorkommen und -lagerstätten ist aus Gründen der 

Unvermehrbarkeit und Standortgebundenheit oberflächennaher Rohstoffe ein Gebot der 

sorgsamen Inanspruchnahme des Freiraumes und des haushälterischen Umganges mit 

den Ressourcen. Zugleich bietet sich dadurch die Möglichkeit der optimalen Nutzung vor-

handener Infrastruktur, was somit auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.  

Bedingt durch den hohen Bedarf an Transportleistungen bei der Rohstoffgewinnung ist im 

Umfeld von Abbaugebieten ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen nachweisbar. Zur 

Minimierung der verkehrsbedingten Belastungen der Bevölkerung soll bei künftigen Gewin-

nungsvorhaben die Orientierung auf Gebiete mit vorhandener und tragfähiger Verkehrser-

schließung angestrebt werden. 

3. Tourismus 

Zu G 3.1 Vorbehaltsgebiet Tourismus 

Planungserfordernis und Zielsetzung 

Durch die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Tourismus (VB Tourismus) sollen die Vo-

raussetzungen geschaffen werden, um in touristischen Schwerpunkt- und Potenzialberei-

chen die Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges zu fördern und seine Verträglichkeit mit 

anderen Nutzungen zu steigern.  

Die Festlegung trägt damit auch zur Umsetzung des Leitbildes für die Planungsregion bei. 

Hier heißt es:  
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„Unsere Region wird die Entwicklung von naturnahem, nachhaltigen Tourismus sowie 

attraktiven Kulturangeboten fördern und sichern.“ 

Der Tourismus ist, insbesondere im ländlichen Raum, ein bestimmender Wirtschaftsfaktor 

für die Region Uckermark-Barnim. Diese Bedeutung zeigt sich an hohen Übernachtungs-

zahlen und in der Kapazität der Beherbergungsbetriebe (z. B. staatl. anerkannter Kurort 

Templin), an einem hohen Anteil von Ferienwohnungen (z. B. Amt Gerswalde) oder einer 

hohen Bedeutung des Tages- und Ausflugsverkehrs (z. B. Naturpark Barnim) insbesondere 

in einigen Teilräumen der Region. Wichtige Grundlage für den Tourismus sind neben den 

touristischen und kulturellen Angeboten die naturnahen Landschaften in der Region. Dazu 

zählen insbesondere die Großschutzgebiete und die zahlreichen Seen der Region.  

Durch die Festlegung soll auf der einen Seite der Sicherung und der Weiterentwicklung der 

touristischen Infrastruktur in den Vorbehaltsgebieten ein besonderes Gewicht eingeräumt 

werden. Auf der anderen Seite soll der Ausbau behutsam und naturverträglich gestaltet 

werden, da in der Region Uckermark-Barnim die landschaftsbezogene Erholung einen be-

sonderen Stellenwert hat.  

Adressaten und Wirkung 

In den VB Tourismus ist den Belangen der Tourismus- und Erholungsnutzung ein beson-

deres Gewicht bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein-

zuräumen. Dies umfasst den Ausbau und die Weiterentwicklung des touristischen Angebo-

tes, z.B. Beherbergungseinrichtungen, Gastronomie, Freizeit- und Kulturangebote, als auch 

die Sicherung und die Weiterentwicklung von Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen, 

die auch der touristischen Nutzung dienen. In Bezug auf das Thema Verkehr sollen Maß-

nahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Radverkehrsinfrastruktur und der Er-

reichbarkeit von touristischen Points of Interest mit dem ÖPNV im Fokus stehen.  

Der Bewahrung des baukulturellen Erbes sowie eines naturnahen Landschaftsbildes 

kommt in den VB Tourismus ebenfalls ein besonderes Gewicht zu. Es wird grundsätzlich 

davon ausgegangen, dass eine Vereinbarkeit mit anderen raumbedeutsamen Nutzungen 

besteht, eine besondere Berücksichtigung sollen im Abwägungsprozess jedoch z.B. der 

Erhalt von Wegverbindungen oder die Gestaltung des Umfeldes von touristischen Points of 

Interest erhalten. Auch im VB Tourismus erfolgen Maßnahmen, die der Weiterentwicklung 

der touristischen Nutzung dienen, nach Maßgabe ggf. vorhandener fachrechtlicher Restrik-

tionen.  

In einigen Teilbereichen kommt es zur Überlagerung von VR Freiraumverbund und VB Tou-

rismus. Hier gilt auch für die mit besonderem Gewicht zu berücksichtigenden Planungen 

und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Erholungsfunktion der Zulässigkeitsrahmen 

des VR Freiraumverbund bzw. Ziel 6.2 LEP HR fort. Des Weiteren kommt es zur Überlage-

rung von VB Tourismus und VB Rohstoffgewinnung, hierin wird kein Konflikt gesehen. Die 

VB Rohstoffe dienen vorrangig der langfristigen Sicherung und stellen kein Hemmnis für 

die touristische Nutzung eines größeren Gebietes dar. Wenn in Zukunft ein Abbau geplant 

wird, können Maßnahmen zur Minimierung von Beeinträchtigungen der touristischen Nutz-

barkeit auf Ebene der Genehmigungsplanung getroffen werden.  

Adressaten sind die Städte und Gemeinden im Rahmen ihrer Bauleitplanung, touristische 

Anbieter, die neue Angebote aufbauen bzw. bestehende weiterentwickeln als auch die 

Landkreise, die Verwaltungen der Großschutzgebiete und Tourismusverbände, die mit ih-

ren Maßnahmen ebenfalls die touristische Entwicklung der Region fördern. In Hinblick auf 

die Erreichbarkeit von touristischen Zielen mit dem ÖPNV sind weiterhin die Aufgabenträ-

ger im ÖPNV sowie Eisenbahninfrastrukturunternehmen adressiert. 
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Methodik 

Zur Abgrenzung der VB Tourismus wurden die in Tabelle 5 genannten Kriterien berücksich-

tigt. Grundsätzlich kann nur eine Kumulation zahlreicher Faktoren bzw. das Vorhandensein 

von Faktoren mit besonderem Stellenwert zu einer Festlegung führen. Da verschiedene 

touristische Merkmale nahezu flächendeckend auftreten, wäre andernfalls die gesamte Re-

gion als Schwerpunktraum auszuweisen – damit wäre das Ziel, die besonders bedeutsa-

men Teilräume abzugrenzen, verfehlt. Insbesondere bezieht sich die Flächenkulisse auf 

Teilregionen, in denen auch der Übernachtungstourismus von Relevanz ist, da hierdurch in 

höherem Maße Wertschöpfung in der Region generiert wird. 

Tabelle 5: Kriterien zur Ermittlung touristischer Schwerpunkträume in der Region 

Aspekt Kriterium 

Ökonomie und Gesellschaft 

Tourismusintensität Übernachtungen je Einwohner 

Ausstattung Bettenzahl je Gemeinde 

Gastronomie 

Fahrradverleih, Bootsverleih, E-Bike Ladestation 

Gesundheit/ Prävention Kurort, Erholungsort, Therme 

Verkehr/ÖPNV Bahnhof (Erreichbarkeit in 30min. zu Fuß) 

Bahnhof (Erreichbarkeit in 30min. per Fahrrad) 

Verkehr/MIV Wanderparkplatz 

Natur und Landschaft 

Schutzgebiet Nationalpark, LSG, Naturpark, Biosphärenreservat 

Schutzgebiet (eher Aus-
schluss) 

NSG, Totalreservate, Kernzonen, Schutzzonen II (BSR) 

Wald Erholungswald (MLUL 2019) 

Gewässer See (> 10ha touristisch erschlossen, Erreichbarkeit in 
30min. per Fahrrad) 

Infrastruktur naturbezogene 
Aktivität 

Wasserwegenetz, Radwegenetz, Wanderwegenetz 

Campingplatz 

Spaßbad, Strandbad, Freibad 

Bootsanlegestellen, Wasser- und Radwanderplatz 

Draisinen 

Kultur und Bildung 

Sehenswürdigkeiten Historischer Stadtkern 

Burg, Schloss, Kloster, Welterbestätte 

bedeutende Parkanlage 

historische Industrieanlage 

bedeutsamer Aussichtspunkt 

Freizeitpark 

Kulturstätten Theater, Kino 

Bildungsstätten Museum 

Tierpark 

Botanischer Garten 

Tourist-Info 
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Zunächst wurde eine Verschneidung der Merkmale aus dem Bereich „Ökonomie/Gesell-

schaft“ mit denen aus dem Bereich „Natur und Landschaft“ und/oder den Merkmalen aus 

dem Bereich „Kultur/Bildung“ vorgenommen. Die naturräumliche oder kulturelle Ausstat-

tung stellt einen Pull-Faktor dar. Erst in Kombination mit den ökonomischen Aspekten kann 

jedoch ermittelt werden, inwiefern der Tourismus in den betreffenden Räumen tatsächlich 

einen besonderen Stellenwert einnimmt. 

Die ökonomischen Daten liegen auf Ebene der Gemeinden vor. So kann ermittelt werden, 

in welchen Kommunen der Tourismus einen hohen Stellenwert in der lokalen Wirtschaft 

bzw. in der Raumnutzung insgesamt einnimmt. Um die genauere räumliche Bestimmung 

der touristischen Schwerpunkträume vorzunehmen, kann anschließend anhand der ver-

schiedenen Ausstattungsmerkmale ermittelt werden, wo sich innerhalb der Kommunen die 

entsprechend genutzten Räume befinden. Für die Merkmale aus dem Bereich „Ökonomie“ 

wurde eine Bewertung mit Punkten vorgenommen (vgl. Tabelle 6). Die Punkte wurden ad-

diert und bei einer Gesamtpunktzahl ab 5 Punkten eine Festlegung von VB Tourismus in 

der betreffenden Gemeinde vorgenommen (vgl. Tabelle 7). 

Tabelle 6: Bewertung der Bedeutsamkeit des Tourismus (Gemeindeebene) 

Tourismusintensität Punktwert 

0 0 

< 10 1 

10 - < 20 2 

20 - < 30 3 

30 - < 40 4 

> 40 5 

Anteil Ferienwohnung [%] Punktwert 

0 0 

< 1 1 

1 - < 2 2 

2 - < 3 3 

3 - < 4 4 

4 - < 5 5 

5 - < 6 6 

6 - < 7 7 

Übernachtungen absolut Punktwert 

0 0 

< 5.000 1 

5.000 - < 10.000 2 

10.000 - < 50.000 3 

50.000 - < 100.000 4 

100.000 - < 200.000 5 

> 200.000 6 

 

Tabelle 7: Bewertung der Bedeutsamkeit des Tourismus (Kumulierung) 

Gesamtpunktwert (Anteil Ferienwohnung, Tou-
rismusintensität, Übernachtungen absolut) 

Bedeutung für Tourismus 

0 keine Bedeutung 

1 sehr geringe Bedeutung 

2 geringe Bedeutung 

3 geringe Bedeutung 

4 geringe Bedeutung 

5 mittlere Bedeutung 
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Gesamtpunktwert (Anteil Ferienwohnung, Tou-
rismusintensität, Übernachtungen absolut) 

Bedeutung für Tourismus 

6 mittlere Bedeutung 

7 mittlere Bedeutung 

9 mittlere Bedeutung 

10 hohe Bedeutung 

11 hohe Bedeutung 

12 hohe Bedeutung 

14 sehr hohe Bedeutung 

15 sehr hohe Bedeutung 

 

Abrundung der Flächenkulisse: 

Zusätzlich wurden in die Flächenkulisse Landschaftsschutzgebiete, der Erholungsort An-

germünde in seiner Abgrenzung gemäß der staatlichen Anerkennung als Erholungsort (Ge-

markungen Angermünde (Kernstadt), Wolletz, Altkünkendorf) vom 13.12.2010 (Stadt 

Angermünde, 2010), bedeutsame Sehenswürdigkeiten und Innenstädte sowie überregio-

nale Radwege mit einem Puffer von 1.000 Metern integriert. Die Kulisse wurde im Rahmen 

der Einzelfallabwägung anhand ortskonkreter Besonderheiten bereinigt, hierbei wurden Er-

holungswälder der Stufe 1 (MLUL, 2019) ergänzt, kleinere Lücken geschlossen sowie Orts-

lagen mit touristischer Bedeutung im Randbereich ergänzt.  

Totalreservate wurden aus der Flächenkulisse des VB Tourismus abgezogen, da diese der 

touristischen Nutzung nicht zur Verfügung stehen. 

Zu G 3.2 Tourismus im Berliner Umland 

Im Berliner Umland sind im Besonderen die Auswirkungen des Tages- und Ausflugstouris-

mus zu berücksichtigen. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte im Land Berlin ist hier in 

besonderem Maße mit Tagesreisen zu rechnen und das direkte Berliner Umland für die 

Naherholung von großer Bedeutung. Angebote sollen hier so gestaltet werden, dass eine 

An- und Abreise mit dem ÖPNV und/oder dem Fahrrad ermöglicht wird. Belastungen für 

Einwohner und Natur sind zu minimieren. Dazu sind in den Schwerpunktbereichen auch 

verkehrsinfrastrukturelle und verkehrslenkende Maßnahmen zu entwickeln und umzuset-

zen. Dies gilt für die Bereiche, die als VB Tourismus dargestellt sind, aber auch für weitere 

touristische Ziele, z.B. den Bereich Gorinsee / Schönower Heide oder Ausflugsziele im Re-

gionalpark Barnimer Feldmark. 

Adressaten sind die Städte und Gemeinden im Rahmen ihrer Bauleitplanung, touristische 

Anbieter, die neue Angebote aufbauen bzw. bestehende weiterentwickeln als auch die 

Landkreise und Tourismusverbände, der Naturpark Barnim und der Regionalpark Barnimer 

Feldmark, die mit ihren Maßnahmen ebenfalls die touristische Entwicklung der Region för-

dern. 

Zu G 3.3 Touristische Fernradwege und Wasserwege 

Durch die Region verlaufen die überregionalen Radwege „Oder-Neiße“ und „Berlin-Use-

dom“. Des Weiteren ist der Radweg entlang des Finowkanals als Verbindung zwischen den 

genannten Fernradwegen von besonderer Bedeutung. Im Bereich dieser besonders be-

deutsamen Radwege ist den Belangen des Fahrradtourismus ein besonderes Gewicht bei-

zumessen. Sowohl die Kommunen, die Landkreise als auch private Unternehmen sind an-

gehalten, die Rahmenbedingungen für den Fahrradtourismus zu sichern und zu entwickeln. 

Die stetige Zunahme des Fahrradtourismus kann dabei eine Chance darstellen, den nach-

haltigen Tourismus in der Region zu fördern und langfristige Wertschöpfung zu generieren. 

Hierzu ist es notwendig, die Radwege weiter zu ertüchtigen und touristischen Highlights 
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entlang dieser Routen besser an den Fahrradtourismus anzubinden sowie die speziellen 

Bedürfnisse Radreisender zu berücksichtigen.  

In Bezug auf den Wassertourismus besitzen gemäß Wassersportentwicklungsplan (2017) 

folgende Gewässer eine besondere Bedeutung: 

• Finowkanal einschl. Abschnitt Langer Trödel/Werbelliner Gewässer 

• Unteres Odertal 

• Templiner Gewässer 

• Lychener Gewässer 

• Uckerseen und Ucker 

Hier soll, nach Maßgabe ggf. vorhandener fachrechtlicher Restriktionen, der Erhaltung der 

Durchgängigkeit und der Nutzbarkeit für eine naturverträgliche wassertouristische Nutzung 

ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Ebenso wie in Bezug auf den Fahrradtou-

rismus soll auch entlang der Wasserwege die räumliche Verknüpfung mit weiteren touristi-

schen Angeboten optimiert werden. 

Für die Weiterentwicklung der überregionalen Rad- und Wasserwanderwege ist weiterhin 

die Abstimmung mit angrenzenden Regionen von besonderer Bedeutung. 

 

4. Siedlungsentwicklung 

Zu G 4.1 Vorbehaltsgebiete Siedlung 

Planungsgrundlagen 

Hinsichtlich einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung sind insbesondere die Grundsätze 

der Raumordnung Nr. 2 und 3 im ROG § 2 (2) bedeutsam: 

„Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, sie ist vorrangig auf vorhandene 

Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten. […] 

Die Flächeninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen.“ 

„Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und zu-

sätzlicher Verkehr vermieden wird.“ 

Der LEP HR trifft differenzierte Festlegungen zur Steuerung der Siedlungsentwicklung. So 

werden beispielsweise Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung festgelegt: im 

Berliner Umland ist dies der Gestaltungsraum Siedlung und im Weiteren Metropolenraum 

die Ober- und Mittelzentren. Weitere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung 

gemäß Z 5.7 LEP HR sind die Grundfunktionalen Schwerpunkte, die im sachlichen Teilre-

gionalplan „Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ der Region Uckermark-

Barnim (2020) festgelegt sind. 

Die Richtlinie für Regionalpläne der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Bran-

denburg gibt der Regionalplanung gemäß Abschnitt 2.1 „Festlegungen“, Unterabschnitt 

2.1.1, vor, die Planzeichen gemäß der Anlage der Richtlinie zu verwenden und ihre Anwen-

dungsvorgaben einzuhalten. Hier ist das „Vorbehaltsgebiet Siedlung“ ein als raumordneri-

scher Grundsatz definiertes „Gebiet, in dem der Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen 

bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Ge-

wicht zukommt.“  

Planungserfordernis und Zielsetzung 

Die Festlegung der „Vorbehaltsgebiete Siedlung“ (VB Siedlung) erfolgt zur Umsetzung und 

zur Differenzierung der raumordnerischen Festlegungen des LEP HR zur Siedlungsent-

wicklung auf Ebene des Regionalplans.  
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In den Schwerpunkten der Wohnsiedlungsflächenentwicklung ist gemäß Z 5.6 LEP HR eine 

quantitativ uneingeschränkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen über den örtlichen 

Bedarf hinaus möglich. Die Steuerung der Wohnsiedlungsflächenentwicklung orientiert sich 

im Fall der Mittel- und Oberzentren, ebenso wie bei den Grundfunktionalen Schwerpunkten 

(GSP) als „weiteren Schwerpunkten der Wohnsiedlungsflächenentwicklung“, an administ-

rativen Grenzen. Die Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung umfassen somit 

oft auch große Bereiche ohne Versorgungsfunktion. Darum werden auf Ebene des Regio-

nalplans VB Siedlung auf Grundlage der tatsächlichen Erreichbarkeit von Versorgungsein-

richtungen und der Verkehrsanbindung identifiziert. Auch außerhalb der Schwerpunkte der 

Wohnsiedlungsentwicklung gemäß LEP HR und sachlichem Teilregionalplan Raumstruktur 

und GSP existieren deutliche Unterschiede in der Erreichbarkeit von Versorgungseinrich-

tungen. Darum werden auch hier Standorte identifiziert, die – aus regionaler bzw. raumord-

nerischer Perspektive – eine gute Eignung für die Wohnsiedlungsentwicklung aufweisen.   

Die Festlegung trägt weiterhin zur Umsetzung des Leitbildes der Planungsregion 2030 (Be-

schluss am 21. Februar 2019) bei. Hier heißt es: 

„Wachstum wird als Chance für die Regionalentwicklung wahrgenommen. Infrastruktur 

und Flächenverfügbarkeit sind wichtige Grundlagen für die Siedlungsentwicklung und 

sollen entsprechend berücksichtigt werden.“ 

„Wachstumsschwerpunkte sollen demnach Orte sein, die eine gute soziale Infrastruk-

tur und Grundversorgung bieten und aufgrund attraktiver öffentlicher Verkehrsanbin-

dungen schnell erreichbar sind.“  

„Entwicklungsziel sind insbesondere lebendige, gemischt genutzte Ortszentren.“ 

Kurze Wege bei der Erreichbarkeit von Versorgungsinfrastrukturen bieten Vorteile sowohl 

in Bezug auf Verkehrsvermeidung (z.B. Reduzierung von Lärmemissionen und CO2-Ver-

meidung), als auch in Bezug auf den demographischen Wandel (z. B. für Personen mit 

eingeschränkter Mobilität) und als Attraktivitätsfaktor für junge Familien. Weiterhin ergeben 

sich Synergien bei der Auslastung der Versorgungsinfrastruktur. Dies ist insbesondere vor 

dem Hintergrund teilweise weiter abnehmender Bevölkerungszahlen in einigen bereits 

heute dünnbesiedelten Teilräumen ein wichtiger Faktor, um auch zukünftig die Tragfähig-

keit von Versorgungseinrichtungen (z. B. Einzelhandel, Nahversorgung, Kitas) zu gewähr-

leisten. Durch die Festlegung kann die räumliche Verknüpfung von Wohnen und sich Ver-

sorgen sichergestellt und weiterentwickelt werden. Vorteile ergeben sich durch Erschlie-

ßung von Wohnbauland in räumlicher Nähe zu den Versorgungskernen auch für die Stär-

kung der Ortszentren. 

Ziel der Flächenausweisung „VB Siedlung“ ist es, raumordnerisch geeignete Flächen in der 

Region aufzuzeigen, die im Fall einer Neuinanspruchnahme bevorzugt in Anspruch genom-

men werden sollten. Durch die Einbeziehung bestehender Siedlungsflächen sollen hier 

auch die Vorzüge, die eine Innenentwicklung bietet, verdeutlicht werden.  

Adressaten und Wirkung 

In den Vorbehaltsgebieten Siedlung sollen bevorzugt Wohnsiedlungsflächen entwickelt 

werden. Daraus ergibt sich keine Pflicht der Gemeinden, neue Wohnsiedlungsflächen aus-

schließlich in diesen Gebieten zu entwickeln. Die Festlegung stellt weiterhin keine quanti-

tative Einschränkung oder Erweiterung der landesplanerischen Festlegungen zur Sied-

lungsentwicklung (gemäß Z 5.5 bis Z 5.7 LEP HR) dar, sondern ergänzt diese um qualitative 

Aussagen. Das nach der Eigenentwicklungsoption (Z 5.5 LEP HR) bzw. Wachstumsreserve 

(Z 5.7 LEP HR) zulässige Maß an Wohnsiedlungsflächen ist ungeachtet der Darstellung 

der VB Siedlung einzuhalten. 
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Die VB Siedlung verdeutlichen, dass neben besonders geeigneten Bereichen in den Mittel-

zentren und Grundfunktionalen Schwerpunkten auch Bereiche in weiteren Regionen des 

ländlichen Raumes existieren, die für eine Inanspruchnahme als Wohnsiedlungsflächen 

aus regionaler Sicht besonders geeignet erscheinen. Durch die Festlegung sollen die Ge-

meinden dabei unterstützt werden, in diesen Bereichen Wohnsiedlungsflächen zu entwi-

ckeln. Insgesamt sollen in den VB Siedlung die Schwerpunkte der Wohnbaulandentwick-

lung liegen. Die Gebiete bilden dabei sowohl eine geeignete Kulisse für Innenverdichtung 

als auch für neue Wohngebiete.  

Die VB Siedlung umfassen neben Wohnbauflächen auch alle mit dieser Funktion zusam-

menhängenden Flächen, so beispielsweise für Gemeinbedarfseinrichtungen, für den Ver-

kehr oder Grünflächen im Siedlungszusammenhang. Innerhalb der VB Siedlung sollen 

durch die kommunale Bauleitplanung nach Bedarf und nach Maßgabe der Festlegungen 

des LEP HR sowie ggf. vorhandener fachrechtlicher Restriktionen Wohnbauflächen ausge-

wiesen werden. Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt eine weitere Konkretisierung der 

Flächen. Auch eine ggf. erforderliche Konfliktbewältigung, z. B. in Bezug auf die LSG-Best-

immungen in den wenigen Fällen, in denen eine Ortslage komplett im LSG liegt, erfolgt auf 

der Ebene der Bauleitplanung im Zusammenspiel mit den Naturschutzbehörden. 

Methodik 

Vorgaben zur Methodik finden sich in der Richtlinie für Regionalpläne der Gemeinsamen 

Landesplanungsabteilung. Als Kriterien werden hier angeführt:  

• Vorhandene Soziale Infrastruktureinrichtungen 

• Gutes Angebot an öffentlicher Verkehrserschließung 

• Angebote der Nahversorgung 

• Nutzbare Flächenpotenziale im Siedlungsbestand oder mit Siedlungsanschluss 

• Konfliktarme Lage 

Zur Umsetzung dieser Kriterien im integrierten Regionalplan wurden in einem ersten Schritt 

Bereiche mit besonderer Lagegunst in Bezug auf Versorgungseinrichtungen identifi-

ziert. Sie erreichen vier wesentliche Versorgungseinrichtungen und einen ÖPNV-Halt in 15 

Minuten: 

Kitas 15 Min. fußläufig 
Einzelhandel (Lebensmittel) 15 Min. fußläufig 
Allgemeinärzte 15 Min. fußläufig  
Schulen 15 Min. Fahrrad 
ÖPNV-Haltestelle 15 Min. fußläufig 

 

Die15-minütige Erreichbarkeit orientiert sich an der Zeit, die typischerweise für die Nahver-

sorgung aufgewendet wird (Neumeier, 2014), (Neumeier, 2017), (BBSR, 2019). Weiterhin 

entspricht die 15-minütige fußläufige Erreichbarkeit den Kriterien der Wohnbaupotenzial-

analyse für das Berliner Umland (complan Kommunalberatung GmbH, 2020). Die Erreich-

barkeitsanalyse wurde mittels OpenRouteService durchgeführt (fußläufig und Fahrrad) 

bzw. durch das LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) (ÖPNV) 

ermittelt.  

Zusätzlich wurden in den Strukturräumen „Berliner Umland“ und „Weiterer Verflechtungs-

raum der Metropolen“ (vgl. Abbildung 1) Bereiche mit besonderer Lagegunst in Bezug auf 

Schienenverkehr und ausgewählte grundlegende Versorgungseinrichtungen identifiziert. 

In diesen Bereichen werden innerhalb von 15 Minuten erreicht: 

Bahnhalt 15 Min. Fahrrad  
Kitas 15 Min. fußläufig 
Einzelhandel (Lebensmittel) 15 Min. fußläufig 
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Durch diesen zweiten Schritt wurden zusätzliche Bereiche identifiziert, die eine gute Ver-

kehrsanbindung in Bezug zu den Metropolen Berlin und Szczecin sowie zu den Mittelzen-

tren im Weiteren Verflechtungsraum aufweisen. Die Standorte verfügen über eine fußläu-

fige Erreichbarkeit wichtiger Versorgungseinrichtungen. Sie sind darum als Standort für 

Wohnsiedlungsentwicklung, auch in Bezug zu den nahen Metropolen, geeignet. Eine 15-

minütige Fahrradstrecke korrespondiert mit den 3-km-Radien um SPNV-Haltestellen, die 

der LEP HR als Suchraum für den Gestaltungsraum Siedlung ansetzt. 

In einem dritten Schritt wurden zusätzliche Bereiche innerhalb der Mittelzentren identi-

fiziert, welche die zentralen Versorgungsbereiche in 15 Minuten mit dem ÖPNV erreichen. 

Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die Mittelzentren in der Regel über eine sehr gute 

Versorgungsqualität verfügen und gleichzeitig Knotenpunkte des ÖPNV sind. So können 

auch aus den Vororten der Kernstädte oft die Versorgungsangebote komfortabel mit um-

weltfreundlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Eine zusammenfassende Darstellung 

der Bereiche mit besonderer Lagegunst zeigt Abbildung 2.  
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Abbildung 2: Lagegunst in Bezug auf Versorgungseinrichtungen (rot), auf Raumstruktur 
und Schienenverkehr (blau) (violett: Überlagerungen beider Gunsträume) 
sowie zusätzliche Lagegunst in Bezug auf ÖPNV in den Mittelzentren 
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In einem vierten Schritt wurden Flächen ermittelt, die absehbar nicht für eine Wohnsied-

lungsentwicklung zur Verfügung stehen, diese werden nicht Teil der Gebietskulisse des VB 

Siedlung2. Dies betrifft v.a. ökologische Restriktionen:  

• Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete 

• HQ-100 Gebiete 

• Geschützte Biotope über 5 ha 

• Wasserschutzgebiete (Zone 1 und 2) 

• Hochwertige und geschützte Waldbestandteile (gemäß Waldfunktionenkartie-
rung des Landesbetrieb Forst (MLUL, 2019)) 

• Vorranggebiet Freiraumverbund der Region 

Weitere ökologische Belange (Landschaftsschutzgebiete, SPA-Gebiete, Wald, hochwertige 

landwirtschaftliche Flächen, Feuchtgrünland, Kaltluftentstehungsgebiete, Wasserschutzge-

biet Zone 3, Retentionsflächen gemäß Gutachten zum Landschaftswasserhaushalt 

(Schlutow A. , 2022)) wurden im Rahmen der konkreten Flächenabgrenzung berücksichtigt. 

Die Festlegung von VB Siedlung innerhalb der Schutzzonen III und III A von Wasserschutz-

gebieten erfolgt nur, wenn diese Gebiete bereits durch die Bauleitplanung gesichert sind 

bzw. sich innerhalb der Ortslage befinden. Eine Ausnahme bilden kleinräumige Abrundun-

gen, die sich auf Grund der Maßstabsebene der Regionalplanung und der notwendigen 

Generalisierung ergeben. 

Im Berliner Umland werden VB Siedlung vorrangig innerhalb des Gestaltungsraums Sied-

lung (im „Siedlungsstern“) festgelegt. 

Die Abgrenzung der VB Siedlung wurde unter Berücksichtigung der Planungen der Kom-

munen vorgenommen. Hierfür wurden die Flächennutzungspläne (FNP) herangezogen und 

innerhalb der Lagegunst (sowie direkt angrenzend) Wohnbauflächen, gemischte Bauflä-

chen, Gemeinbedarfsflächen usw. als Vorbehaltsgebiet Siedlung festgelegt3. Die Gebiets-

kulisse der VB Siedlung wurde darüber hinaus innerhalb der Ortslage (gem. ATKIS, Amtli-

ches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (LGB, 2023)) abgerundet. Aus-

geschlossen wurden gemäß den Flächennutzungsplänen größere Grünflächen im Sied-

lungszusammenhang (ab 15 ha) sowie Grünflächen, Gewerbeflächen und Kleingartenan-

lagen im Randbereich. In Abstimmung mit den Ämtern und amtsfreien Gemeinden wurden 

z. T. Abrundungen vorgenommen und zusätzliche Flächen integriert, die für eine Wohn-

siedlungsflächenentwicklung geeignet sind (z. B. vorgeprägte Flächen, aufgelassene Ge-

werbestandorte, bereits teilerschlossene Flächen, Flächen in kommunalem Eigentum). 

Diese wurden, sofern sie sich im Bereich der Lagegunst befinden und nach Prüfung von 

ökologischen Restriktionen, in das Vorbehaltsgebiet Siedlung mit aufgenommen. In den 

Gemeinden Ahrensfelde und Werneuchen wurden die Wohnbaupotenzialflächen gemäß 

Achsenentwicklungskonzept (Gemeinden Ahrensfelde und Werneuchen, 2022) aufgenom-

men sowie in der Gemeinde Wandlitz die Prüfflächen gemäß Achsenentwicklungskonzept 

Pankow-Wandlitz (YellowZ, bgmr Landschaftsarchitekten, Büro Happold, 2023), soweit 

diese den o.g. Lagekriterien entsprechen. Die kontroverse Diskussion zu den Prüfflächen 

im Rahmen der Erarbeitung des Achsenentwicklungskonzeptes Pankow-Wandlitz ist dem 

Plangeber bekannt. Eine Berücksichtigung der Flächen im Regionalplan zieht keine Pflicht 

zur Entwicklung der Flächen nach sich. Die Inanspruchnahme der Flächen für die Wohn-

bauentwicklung obliegt der kommunalen Planungshoheit.  

 
2 Innerhalb des Siedlungszusammenhanges wurden nur Flächen >15 ha ausgeschnitten, um eine der Maßstabs-
ebene angemessene Generalisierung bzw. Glättung der Gebietskulisse zu erwirken. 
3 Dabei ist zu beachten, dass Wohnsiedlungsflächen, die in Flächennutzungsplänen vor dem 15. Mai 2009 dar-
gestellt wurden, aber noch nicht erschlossen oder bebaut sind, ggf. auf die Eigenentwicklungsoption gemäß Z 
5.5 LEP HR angerechnet werden. 
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Zu G 4.2 Flächensparendes Bauen 

Auch innerhalb der VB Siedlung soll eine bevorzugte Ausschöpfung der Möglichkeiten, die 

eine Innenentwicklung bietet, erreicht werden. Die Weiterentwicklung (Sanierung, Anpas-

sung) des Siedlungsbestandes sollte im Vordergrund stehen.  

Sofern neue Flächen erschlossen werden, sind die Prinzipien des flächensparenden Bau-

ens in der gesamten Region zu berücksichtigen. Besonders in den Vorbehaltsgebieten 

Siedlung und im Berliner Umland soll durch angemessen verdichtetes Bauen eine ökono-

misch und ökologisch vorteilhafte Flächeneffizienz erreicht werden. Damit leistet die Region 

einen Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Brandenburg und 

zur Erreichung des Flächensparziels des Bundes (Reduktion der Neuinanspruchnahme auf 

unter 30 ha / Tag bis 2030). 

Mit einer effizienten Ausnutzung von Flächen und einer angemessenen Verdichtung im 

Siedlungsbestand sollen auch eine Minimierung des Flächenverbrauchs und die Bewah-

rung siedlungsnaher Freiraumstrukturen angestrebt werden. Als Orientierungswerte für flä-

chensparende Baudichten dienen die Empfehlungen des LEP HR (vgl. LEP HR-Begrün-

dung zu G 5.1 Innenentwicklung und Funktionsmischung) (vgl. Tabelle 8): 

Tabelle 8: Empfehlungen für flächensparendes Bauen 

Strukturraum Lage / Gemeindefunktion Empfohlene Baudichte 
[WE/ha] 

Berliner Umland Gestaltungsraum Siedlung 40 

Achsenzwischenraum 30 

Weiterer Metropo-
lenraum 

Zentrale Orte 30 

Nicht-Zentrale Orte 20 

Grundfunktionale Schwerpunkte 
(sowie weitere Nicht-Zentrale-Orte 
innerhalb des VB Siedlung) 

25 

 

Innerhalb der VB Siedlung wird empfohlen, generell mindestens die empfohlene Baudichte 

für GSP anzuwenden – also auch in den Bereichen, die als VB Siedlung festgelegt sind, 

aber nicht zum Mittelzentrum oder zum GSP gehören. Die VB Siedlung können somit eine 

geeignete Kulisse sein, um auch mehrgeschossige Bebauung sowie eine Funktionsmi-

schung zu realisieren. Insbesondere in Ortskernen und innerstädtischen Lagen können da-

bei auch deutlich höhere Baudichten zweckmäßig sein.  

5. Verkehr und Mobilität 

Zu G 5.1 Flächendeckende Mobilitätsangebote 

Planungsanlass und Zielsetzung 

Das bestehende Straßennetz soll als Grundlage für die Mobilität in der Region gesichert 

werden. Für die Sicherstellung einer flächendeckenden Mobilität in der Region hat neben 

dem Individualverkehr die Bereitstellung von Angeboten des öffentlichen Personennahver-

kehrs eine besondere Bedeutung. Durch diese Angebote wird eine Teilhabe an Angeboten 

der Daseinsvorsorge auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglicht, dies ist 

insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in der Region von be-

sonderer Bedeutung.  

Für eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen 

Personennahverkehr sind die von den Ländern benannten Behörden (Aufgabenträger) zu-

ständig. Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahver-

kehr sowie der landesbedeutsamen Verkehrslinien anderer Verkehrsträger des öffentlichen 



Integrierter Regionalplan der Region Uckermark-Barnim, Satzung 2024 

45 

Personennahverkehrs ist Aufgabe des Landes, das Angebot wird im Landesnahverkehrs-

plan definiert. In Bezug auf den flächenerschließenden ÖPNV hat der Busverkehr eine be-

sondere Bedeutung, der sog. „übrige ÖPNV“. Die Sicherstellung einer ausreichenden Be-

dienung ist hierbei, einschließlich des Ausbildungsverkehrs, freiwillige Selbstverwaltungs-

aufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte (§ 3 Abs. 3 Gesetz über den öffentlichen 

Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNVG)). Der Aufgabenträger definiert die 

Anforderungen an Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes in einem Nahverkehrsplan 

(Personenbeförderungsgesetz (PBefG) § 8 Abs. 3). Aus der Raumstruktur des Planungs-

region Uckermark-Barnim heraus ergeben sich besondere Anforderungen für einzelne Teil-

räume. Dies betrifft die ländlich-peripheren Teilräume, wo u.a. aufgrund geringer Bevölke-

rungsdichten und disperser Siedlungsstrukturen die Erreichbarkeit nicht allein mit Linien-

busverkehren gewährleistet werden kann, aber auch das Berliner Umland, das hohe Pend-

lerzahlen und eine starke Verflechtung mit der Metropole aufweist. 

Adressaten und Wirkung 

Über die gesetzlich und gemäß der Selbstverwaltungsaufgabe definierten Angebote hin-

aus, sind die Landkreise und Gemeinden sowie weitere Akteure dazu aufgerufen, innova-

tive Angebote und Maßnahmen zur Sicherstellung einer flächendeckenden Mobilität zu 

schaffen. Eine wichtige Rolle können in diesem Zusammenhang auch neue, flexible Be-

dienformen oder Möglichkeiten der Digitalisierung spielen. Diese neuen Mobilitätslösungen 

sollen vorrangig in Gebieten oder Zeiträumen mit besonders schwacher Verkehrsnachfrage 

sowie in den ländlich-peripheren Teilräumen der Region (gem. Regionalplan „Raumstruktur 

und Grundfunktionale Schwerpunkte G 1.1) erprobt und verstetigt werden.   

Vor dem Hintergrund einer angestrebten Stärkung des Angebotes im Schienenpersonen-

nahverkehr (SPNV) insb. im Korridor Berlin-Stettin sollen weiterhin Angebote des übrigen 

ÖPNVs (insb. Busverkehr) als Zubringerverkehre aus der Region zu den Verknüpfungs-

punkten an den Schienenverkehrswegen (vgl. G 5.3) gestärkt werden. Dies kann dazu bei-

tragen, dass Entwicklungsimpulse, die von den Achsen ausgehen, in der ganzen Region 

eine Wirkung entfalten. 

Im Berliner Umland gem. Z 1.1 LEP HR ist aufgrund starker Verflechtungen mit der Metro-

pole Berlin die Bereitstellung von landesgrenzenüberschreitenden Verkehren von beson-

derer Bedeutung. Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und von ÖPNV-Angeboten soll 

diesen starken Verflechtungen, insb. dem hohen Aufkommen an Berufspendlern, Rech-

nung tragen. 

Insbesondere bei der nahräumlichen Mobilität und für die Erreichbarkeit von Grundversor-

gungsangeboten kann auch der Radverkehr zukünftig eine größere Rolle spielen. Die stär-

kere Nutzung von E-Bikes befördert diesen Trend. Hierfür sollen durch Landkreise und 

Kommunen die Rahmenbedingungen gesichert bzw. verbessert werden. Über die Verknüp-

fung von Zentralen Orten, GSP und regional bedeutsamen Gewerbegebieten durch Rad-

wege (vgl. G 5.2 Regional bedeutsame Verkehrsverbindungen) hinaus, soll auch die Er-

reichbarkeit der Mittelzentren, der GSP und weiterer Orte mit Versorgungsinfrastruktur aus 

ihrem direkten Umfeld auf Fahrradwegen sichergestellt werden. Auch die Verknüpfung mit 

dem Radwegenetz in angrenzenden Regionen soll gesichert und entwickelt werden, dies 

ist in Hinblick auf die starke Verflechtung insbesondere im Berliner Umland in Bezug auf 

das Berliner Radwegenetz zu berücksichtigen. In Bezug auf den Radverkehr soll in Verbin-

dung mit den Grundsätzen G 3.3 (touristische Fernradwege) und G 5.2 (Regional bedeut-

same Verkehrsverbindungen, u.a. mit Schwerpunkt auch auf Radverkehrsinfrastruktur) ein 

integriertes Gesamtsystem entstehen. Unter Verknüpfung von Anforderungen aus Touris-

mus und Alltagsmobilität und unter Nutzung bestehender Infrastrukturen und Wegeverbin-

dungen soll ein durchgängiges Netz entstehen (vgl. auch Konzeption zum „Radnetz Bran-

denburg“ des Landes). 
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Zu G 5.2 Regional bedeutsame Verkehrsverbindungen 

Planungsanlass und Zielsetzung 

Im Zuge der Planung von Maßnahmen zur Entwicklung und zum Ausbau der Verkehrsver-

bindungen soll neben den großräumigen, überregionalen Verkehrsverbindungen auch die 

besondere Bedeutung der Regionalen Verkehrsverbindungen zwischen den Grundfunktio-

nalen Schwerpunkten und den Mittelzentren, den regional bedeutsamen Gewerbegebieten 

sowie weiteren Verkehrsverknüpfungspunkten berücksichtigt werden.  

Ein besonderer Schwerpunkt bei der Entwicklung der Regional bedeutsamen Verkehrsver-

bindungen soll dabei auf der Weiterentwicklung von ÖPNV-Angeboten und der Radver-

kehrsinfrastruktur liegen.  

Damit soll ein Beitrag geleistet werden, um die Erreichbarkeit der Zentralen Orte, der GSP 

und weiterer regional bedeutsamer Zielorte zu verbessern. So werden auch die VB Ge-

werbe und VB Siedlung durch die Regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen in der Re-

gel gut erreicht (vgl. Erläuterungskarte Abbildung 3). Weiterhin weisen die angesprochenen 

Verkehrsverbindungen ein besonderes Potenzial auf, um durch die Ermöglichung von um-

weltschonenden Mobilitätsarten einen Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz zu leisten.  

Die Festlegung Regional bedeutsamer Verkehrsverbindungen ergänzt mit ihren Aussagen 

die „Großräumigen und überregionalen Verkehrsverbindungen“ des LEP HR. Sie zielen ab 

auf die Mobilität innerhalb der Region und zu direkt angrenzenden Zielen. Regional bedeut-

same Verkehrsverbindungen können dabei Abschnitte von Großräumigen und überregio-

nalen Verkehrsverbindungen umfassen. Für die Abschnitte, die als Regional bedeutsame 

Verkehrsverbindungen festgelegt sind, werden zudem ergänzende Aussagen zur Ausge-

staltung der Mobilitätsangebote getroffen (bzgl. der Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebo-

tes und der Radverkehrsinfrastruktur). 
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Abbildung 3: Verknüpfung von Regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen und Fest-
legungen zur Siedlungsentwicklung 
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Adressaten und Wirkung 

In Hinblick auf den ÖPNV soll eine gute Bedienqualität zwischen den Mittelzentren unterei-

nander, zwischen Grundfunktionalen Schwerpunkten und Mittelzentren, zwischen Grund-

funktionalen Schwerpunkten und den Verknüpfungspunkten (Schienenverkehr) und zwi-

schen Siedlungsschwerpunkten und regional bedeutsamen Gewerbegebieten sicherge-

stellt werden. Dabei sollen auch Verknüpfungsfunktionen von Mittelzentren und GSP zu 

Zentralen Orten und Verknüpfungspunkten in den Nachbarregionen berücksichtigt werden. 

Wettbewerbsfähige Reisezeiten mit dem ÖPNV sollen ermöglicht werden, um eine gute 

Alternative zur Nutzung des Autos anzubieten. Dies ist z.B. bei der Planung von ÖPNV-

Angeboten, die über die Mindestbedienung hinausgehen, zu berücksichtigen (z.B. Plus-

Bus-Angebote). 

Die Regional bedeutsamen Schienenverkehrsverbindungen sollen gesichert und bedarfs-

gerecht entwickelt werden. Im Zuge des Ausbaus und der Sicherung des Schienenver-

kehrsnetzes soll auch die Bedeutung der Schienen für den Gütertransport berücksichtigt 

werden. 

Regional bedeutsame Straßenverkehrsverbindungen sollen in der Regel auch Radwege 

aufweisen. Wo dies noch nicht der Fall ist, sollte eine Anlage im Zuge der Planung von 

Ausbau- und Instandhaltungsmaßnahmen geprüft werden. Dabei muss es sich nicht um 

straßenbegleitende Radwege handeln, sondern es soll eine günstige Erreichbarkeit mit 

dem Rad bei sparsamer Freiflächeninanspruchnahme erreicht werden. 

Im Fall der Regionalen Verkehrsverbindung Schwedt/Oder-Gryfino (nördlicher Grenzüber-

gang Schwedt/Oder) existiert noch keine Verkehrsinfrastruktur. Hier sollen Möglichkeiten 

für die Schaffung von Straßen-, Schienen- und Radverkehrsverbindungen geprüft werden. 

Im Fall der Regional bedeutsamen Schienenverkehrsverbindungen Joachimsthal-Templin 

sowie Berlin-Werneuchen-Wriezen existiert eine Schienenverkehrsverbindung, jedoch der-

zeit ohne Verkehrsangebot (teilweise oder gänzlich). Hier sollen Reaktivierungsmaßnah-

men geprüft und auf eine nachfragegerechte Entwicklung hingewirkt werden. 

Regional bedeutsame Verkehrsverbindungen können auch Streckenabschnitte umfassen, 

die gem. LEP HR als „großräumige, überregionale Verkehrsverbindung“ festgelegt sind. 

Die Festlegungen des LEP HR werden durch die Festlegungen im integrierten Regionalplan 

nicht berührt. 

Adressaten sind der Landesbetrieb Straßenwesen, die Kommunen und Landkreise sowie 

die DB Netz AG und sonstige Eisenbahninfrastrukturbetreiber in Hinblick auf die Sicherung 

und bedarfsgerechte Entwicklung von Verkehrswegen, insbesondere als Grundlage für leis-

tungsfähige ÖPNV Angebote bzw. für den Radverkehr. Eine interkommunale Abstimmung 

ist hierbei zielführend. Das Land Brandenburg, die Landkreise und Kommunen sind weiter-

hin die Adressaten in Bezug auf die Schaffung eines angemessenen ÖPNV Angebotes 

einschließlich der Ermöglichung von wettbewerbsfähigen Reisezeiten und der Prüfung von 

Angeboten, die über eine Mindestbedienung hinausgehen. 

Methodik 

Festlegungskriterien für Regionale Verkehrsverbindungen sind: 

• Verkehrsverbindungen zwischen Mittelzentren untereinander sowie zwischen 
Mittelzentren und den Metropolen Berlin und Szczecin 

• Verkehrsverbindungen zwischen Grundfunktionalen Schwerpunkten (GSP) 
und Mittelzentren sowie zwischen GSP und den Metropolen Berlin und Stettin 

• Verkehrsverbindungen zwischen GSP und den nächstgelegenen Schienenver-
kehrshaltepunkten (sofern in 15 min. mit dem PKW erreichbar) 
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• Verkehrsverbindungen zwischen regional bedeutsamen Gewerbegebieten und 
Mittelzentren bzw. GSP (nur sofern die Gewerbegebiete nicht ohnehin im Kern-
ort eines Mittelzentrums bzw. GSP liegen) 

• Im Fall der Regionalen Verkehrsverbindung Schwedt/Oder-Gryfino erfolgt eine 
Festlegung ohne bisher vorhandene Trasse (neuer Verbindungsbedarf) 

• Im ländlich-peripheren Teilraum mit Schwerpunkt Tourismus (Vorbehaltsgebiet 
Tourismus) erfolgt zusätzlich eine Festlegung von Verkehrsverbindungen zwi-
schen GSP und Grundzentren in Mecklenburg-Vorpommern mit besonderer Er-
holungsfunktion (Tourismusschwerpunktraum, Tourismusentwicklungsraum 
gemäß (MEIL Mecklenburg-Vorpommern, 2016) (RPV Mecklenburgische 
Seenplatte, 2011)) 

Die Darstellung in der Festlegungskarte erfolgt als Hauptverbindungsachsen in Anlehnung 

an das bestehende Trassennetz. Die Hauptverbindungsachse ist dabei der kürzeste Weg 

zwischen den Zielen (Dauer der Reisezeit). Für die regionalen Verkehrsverbindungen gilt 

wie für die großräumigen Verkehrsverbindungen gemäß LEP HR: 

„Durch die Ausweisung der Verbindungsfunktion wird keine Entscheidung über die 

raumkonkrete Ausgestaltung einzelner Maßnahmen (Trassenfestlegung) getroffen. 

Bei der Bestimmung des konkreten Trassenverlaufes in nachfolgenden Planverfahren 

soll eine sparsame Nutzung der natürlichen Ressourcen angestrebt werden. Trassen-

bündelung und geringe Neutrassierungen minimieren die Freiflächeninanspruch-

nahme und eine Neuzerschneidung des Freiraumes.“ 

Zu G 5.3 Verknüpfungspunkte 

Zielsetzung, Adressaten und Wirkung 

Die in der Festlegungskarte dargestellten Verknüpfungspunkte sind überörtlich bedeut-

same Verknüpfungspunkte der verschiedenen Verkehrssysteme des Personennahver-

kehrs. Die Verknüpfungspunkte sind dahingehend zu entwickeln, dass die räumliche Ver-

knüpfung der Verkehre optimiert wird. Die Verknüpfungspunkte (i.d.R. der Bahnhof bzw. 

Busbahnhof und das Bahnhofsumfeld) sind so zu entwickeln, dass ein nutzerfreundlicher 

Übergang zwischen den Verkehrsangeboten gewährleistet werden kann. Dies kann z.B. 

erreicht werden durch die Optimierung von Umsteigezeiten zwischen SPNV und übrigem 

ÖPNV oder die Verknüpfung mit dem Radwegenetz. Adressaten sind in erster Linie die 

Landkreise in Bezug auf die Ausgestaltung der Nahverkehrspläne. 

Methodik 

Betrachtet werden alle öffentlichen Verkehrsknoten des ÖPNV (Bus und Bahnzugangsstel-

len, der Region), es erfolgt eine Differenzierung hinsichtlich ihrer Verknüpfungsfunktion in 

der Region. 

Verknüpfungspunkte sind definiert als:  

• Bahnhof mit mindestens 2 Buslinien (Wandlitz, Ruhlsdorf-Zerpenschleuse, 
Groß Schönebeck, Zepernick, Bernau b. Berlin, Biesenthal, Eberswalde Hbf., 
Britz, Joachimsthal, Ahrensfelde-Friedhof, Blumberg, Werneuchen, Anger-
münde, Pinnow, Schwedt/Oder Mitte, Passow, Casekow, Tantow, Wilmersdorf 
b. Angermünde, Prenzlau, Templin Stadt, Nechlin) 

• PlusBus-Haltestelle mit 3 weiteren Buslinien (Schwedt/Oder PCK Busbahnhof, 
Gramzow) 

• Im ländlich-peripheren Teilraum (gemäß sachlichem Teilregionalplan „Raum-
struktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ 2020): Bus-Bus-Verknüpfungs-
punkte mit mindestens 3 Buslinien (Oderberg, Milmersdorf, Lychen, Boitzen-
burg, Haßleben, Gerswalde, Gollmitz, Brüssow) 
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• Sonstige Grundfunktionale Schwerpunkte (raumordnerische Bedeutung als 
Verknüpfungspunkt) (Fürstenwerder, Gartz) 

In einigen Fällen lassen sich die Verknüpfungspunkte bereits lokalisieren, wenn z.B. Haupt-

bahnhof und ZOB in räumlicher Nähe liegen oder der Bahnhof in der Ortsmitte liegt. In 

anderen Fällen obliegt die genaue Lokalisierung des Verknüpfungspunktes den nachfol-

genden Planungsebenen. 

Es wird nur ein Verknüpfungspunkt je Ortsteil ausgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass 

v.a. in Mittelzentren noch weitere Umsteigepunkte, insbesondere im Zentralen Versor-

gungsbereich eine wichtige Verknüpfungsfunktion erfüllen, diese sind ebenfalls entspre-

chend der oben genannten Anforderungen zu entwickeln. 

6. Regionaler Freiraumverbund 

Zu Z 6.1 Vorranggebiet Freiraumverbund 

Planungsgrundlagen 

Gemäß § 13 des ROG sollen Raumordnungspläne u. a. Festlegungen zur Freiraumstruktur, 

wie großräumig übergreifende Freiräume und Freiraumschutz, beinhalten.  

Der LEP HR legt dementsprechend als Ziel der Raumordnung einen gesamträumlichen 

Freiraumverbund mit multifunktionaler Qualität zur Lösung von Nutzungskonflikten zwi-

schen Freiraumentwicklung und raumbedeutsamen freiraumbeanspruchenden Nutzungen 

fest. Mit seinem Ziel 6.2 werden Festlegungen zur Sicherung besonders bedeutsamer Frei-

räume vor Inanspruchnahme getroffen. 

Aus der Begründung zu Z 6.2 (LEP HR) ergibt sich der indirekte Auftrag an die Regional-

planung, den landesplanerischen Freiraumverbund (Maßstab 1:300.000) maßstabsgerecht 

zu konkretisieren (Maßstab des integrierten Regionalplans 1:100.000) und eine räumlich 

konkrete Gebietsabgrenzung in der Region zu finden. Monofunktionale Flächenausweisun-

gen innerhalb des Freiraumverbundes sind ausgeschlossen. Außerhalb der Gebietskulisse 

des Vorranggebietes Freiraumverbund (VR FRV) sind bei entsprechenden regionalen Er-

fordernissen in begründeten Fällen monofunktionale Festlegungen möglich (vgl. LEP HR, 

Begründung zu G 6.1 und Z 6.2). 

Planerfordernis und Zielsetzung 

Die Region Uckermark-Barnim zeichnet sich durch ausgedehnte Waldbereiche, eine Viel-

zahl an Oberflächengewässern sowie landwirtschaftliche Nutzflächen mit kleinteiliger Bio-

topstruktur aus. Ausgedehnte zusammenhängende Waldflächen und relativ störungsarme 

Räume befinden sich im Bereich der Schorfheide und der Templiner Platte. Sie gehören zu 

den Nationalen Naturlandschaften (Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und Naturpark 

Uckermärkische Seen) der Region und besitzen in ihrer Naturnähe und relativen Unzer-

schnittenheit einen hohen Stellenwert zur Erhaltung für kommende Generationen.  

Der Barnimer Raum ist durch abwechslungsreiche Wald- und Offenlandstrukturen gekenn-

zeichnet. Insbesondere im Berliner Umland ist der Freiraum durch Siedlungs- und Infra-

struktur stark zerschnitten. Hier kommt dem Schutz und der Funktionsfähigkeit bestehender 

Freiraumflächen aufgrund des starken Siedlungsdruckes aus der Metropole Berlin eine be-

sondere Bedeutung zu.  

Der uckermärkische Raum ist als kuppige Offenlandschaft stark landwirtschaftlich geprägt 

und wird von vielfältigen Kleinbiotopen und Gewässerstrukturen durchzogen. Durch die 

gute Eignung bestimmter Flächen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien, ist gegen-

wärtig eine starke Nutzungskonkurrenz zu verzeichnen. Hier gilt es im Rahmen der Regio-

nalplanung eine ausgewogene, nachhaltige Entwicklung unterschiedlicher Funktionen und 

Nutzungen des Freiraums zu gewährleisten. 
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Aus der Zielstellung einer nachhaltigen und klimaangepassten Freiraumentwicklung sowie 

aus den regionalen Besonderheiten mit den unterschiedlichen Nutzungskonflikten ergibt 

sich die Planungsnotwendigkeit für die Region Uckermark-Barnim, den landesplanerischen 

Freiraumverbund maßstabsgerecht, räumlich zu konkretisieren.  

Der landesplanerische Freiraumverbund umfasst eine Fläche von ca. 30 % der Gesamtflä-

che der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Durch den großen Anteil an nationalen und 

europäischen Schutzgebieten und für die Erholung bedeutsamer Waldflächen in der Region 

Uckermark-Barnim, als wesentliche Kriterien für die Abgrenzung des Freiraumverbundes, 

liegt der Anteil der landesplanerischen Flächenkulisse für die Region bei ca. 40 %.  

Dieser Flächenanteil ist im Vergleich mit anderen Regionen der Hauptstadtregion Berlin-

Brandenburg sehr hoch und soll nicht zur Einschränkung wirtschaftlicher und sozialer Ent-

wicklungen in der Region Uckermark-Barnim führen. Im Leitbild der Region wird deutlich 

hervorgehoben, dass die Region sich der besonderen Verantwortung dieses Reichtums an 

Natur und Landschaft bewusst ist, diesen als Besonderheit achtet und in nachhaltiger Wirt-

schafts- und Lebensweise dem Schutz der Naturgüter Rechnung trägt. Dementsprechend 

kommt der regionalplanerischen Konkretisierung des landesplanerischen Freiraumver-

bunds eine hohe Bedeutung hinsichtlich der flächigen Abgrenzung entsprechend der Krite-

rien und der Abwägung bestehender Nutzungen zu. 

Adressaten und Wirkung 

Mit der Festlegung des VR FRV sollen hochwertige Bereiche des Freiraumes für die Land- 

und Forstwirtschaft, für Biotopverbund und Biodiversität, für Erholung und Siedlungsstruk-

turierung gesichert und entwickelt werden. Mit dem Ausschluss von raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen werden diese Bereiche vor baulicher Inanspruchnahme ge-

schützt. Mit der Multifunktionalität hinsichtlich der Erhaltung der Schutzgüter und einer an-

gepassten Landnutzung zum Schutz vor erheblichen negativen Beeinträchtigungen erfol-

gen eine nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Erhalt der Le-

bensqualität für nachfolgende Generationen.  

Als regional konkretisiertes landesplanerisches Ziel wird der Freiraumverbund als Vorrang-

gebiet, also als beachtenspflichtiges Ziel der Regionalplanung, festgelegt. 

Die Festlegung ist gemäß § 4 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 

bei Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen Entscheidungen im Rahmen der 

kommunalen Bauleitplanung sowie von Fachplanungen oder Planungen und Maßnahmen 

von Personen des Privatrechts u. a. auf den Gebieten Siedlung, Gewerbe, Infrastruktur, 

Immissionsschutz sowie Natur- und Landschaftspflege zu beachten.  

Unzulässig sind raumbedeutsame Maßnahmen wie u. a. Freizeitgroßvorhaben, großflä-

chige gewerblich-industrielle Vorhaben sowie großflächige Einrichtungen der technischen 

Infrastruktur (z. B. baurechtlich nicht privilegierte Biomasseanlagen, gewerbliche Anlagen 

zur Tierhaltung, Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Windenergieanlagen). 

Planungen und Maßnahmen, die die Funktion oder Verbundstruktur des VR FRV nicht be-

einträchtigen, sind mit der Festlegung vereinbar. Das betrifft z. B. Bereiche wie 

• Planungen und Maßnahmen der landschaftsbezogenen Erholungsnutzung, 

• ordnungsgemäße, nach Grundsätzen der guten fachlichen Praxis, durchge-
führte land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sowie Fischereiwirtschaft 
(BBodSchG, BNatSchG, LWaldG), 

• baurechtlich privilegierte Vorhaben im Außenbereich (§ 35, Absatz 1 Nr. 1, 2, 6 
BauGB). 

Ausnahmetatbestände können unter Voraussetzung der minimalen Inanspruchnahme des 

VR FRV sowie unter Vereinbarkeit mit anderen fachgesetzlichen Restriktionen überregional 
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bedeutsame linienhafte Infrastrukturen, wie u. a. raumbedeutsame bauliche Maßnahmen 

des Schienennetzes sowie an Bundeswasserstraßen, Planungen und Maßnahmen des Be-

darfsplans für Bundes- und Landesverkehrsstraßen und bedeutsame Verkehrsverbindun-

gen (einschließlich in das Nachbarland Polen), Bau- und Erhaltungsmaßnahmen an Schie-

nenstrecken und Verkehrsstraßen sowie Entwicklungen von Wohnsiedlungsflächen sein, 

wenn diese nicht auf geeigneten Flächen außerhalb des VR FRV durchgeführt werden kön-

nen. Die Zulässigkeit von Planungen und Maßnahmen im Vorranggebiet einschließlich bau-

licher Veränderungen bzw. Erweiterungen von gewerblichen und industriellen Anlagen 

nach Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegen einer Einzelfallbetrachtung unter beson-

derer Berücksichtigung des minimalen Flächenverbrauches und des Erhalts des großräu-

migen Zusammenhangs des Freiraumes. Planungen und Maßnahmen angrenzend an das 

VR FRV sollten im Rahmen nachfolgender Planungsverfahren auf erhebliche Beeinträchti-

gungen von außen unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen geprüft werden. 

Für den FRV des LEP HR wurden entsprechend der Maßstabsebene Siedlungsflächen klei-

ner 20 ha nicht dargestellt, so dass sie in den Fällen, in denen sie von hochwertigen Frei-

räumen umgeben sind, mit in die Flächenkulisse einbezogen wurden. Eine Einschränkung 

von Entwicklungsmöglichkeiten ist damit nicht gegeben, da Vorhaben nach §§ 35 Absatz 6 

und 34 BauGB (bauliche Erweiterungen und Verdichtungen des Wohnsiedlungsbestandes 

im Rahmen der Innenentwicklung) nicht berührt werden. Die Ausnahmeregelungen ge-

währleisten in bestimmten Fällen raumbedeutsame Entwicklungen im FRV, wenn die zuge-

messenen Entwicklungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet nicht ausgeschöpft werden kön-

nen.  

Zum Zeitpunkt der Konkretisierung der landesplanerischen Flächenkulisse des FRV be-

kannt gemachte, genehmigte oder als Satzung beschlossene verbindliche Bauleitplänen 

sowie dargestellte Bauflächen aus wirksamen Flächennutzungsplänen (insbesondere 

Wohnbauflächen, Gemischte Bauflächen, Gewerbliche Bauflächen, Gemeinbedarfsflä-

chen, Sondergebiete für Erholung, Einzelhandel, Windenergieanlagen und sonstige Son-

derflächen) wurden nicht Teil des VR FRV im integrierten Regionalplan. Die Entwickelbar-

keit von verbindlichen Bauleitplänen aus diesen Flächennutzungsplänen bleibt auch auf der 

regionalplanerischen Ebene unberührt.  

Der multifunktionale Ansatz des Freiraumschutzes kann keinen direkten Beitrag zur Koor-

dination von Freiraumfunktionen bzw. auch zur direkten Lösung von Nutzungskonflikten 

freiraumgebundener Nutzungen leisten (vgl. auch (BMVI, 2016). So ist beispielsweise die 

landwirtschaftliche Nutzung im Vorranggebiet vor Überbauung relativ geschützt, jedoch ver-

hindert der multifunktionale Ansatz des FRV nicht die Nutzungsänderung durch Kompen-

sationsmaßnahmen (z. B. Aufforstung, Gehölzpflanzung). Einschränkungen bezüglich 

land-, forst- und fischereiwirtschaftlicher Nutzungen und/oder Produktionsmethoden erfolgt 

mit der Festlegung nicht. Auch im Rahmen des Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung 

ist es nicht möglich, bestimmte Flächen mit klimaausgleichenden Funktionen unmittelbar in 

ihrer Funktion zu schützen. Dennoch ist die räumlich konkrete Abgrenzung des FRV durch 

die großräumige Freihaltung von Bebauung und Versiegelung auf regionalplanerischer 

Ebene ein entscheidendes Instrument für den Klimaschutz. 

Methodik 

Das Ziel der regionalplanerischen Konkretisierung liegt darin, den FRV des LEP HR in der 

Darstellung einer offenen Schraffur der Maßstabsebene 1:300.000 auf die regionalplaneri-

sche Ebene zu übertragen. Dabei entsteht ein flächiger Polygonzug mit einer auf Maßstabs-

ebene 1:100.000 eindeutigen Grenzziehung, der gleichzeitig ortskonkrete Nutzungen und 

bestehende topografische Grenzverläufe berücksichtigt.  
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Mit der Konkretisierungsaufgabe der Landesplanung und der Beachtungspflicht als Ziel der 

Raumordnung ergibt sich ein Konkretisierungsspielraum auf Ebene der Regionalplanung, 

da hier standortkonkrete Grundlagen und Flächennutzungen in die Abwägungsentschei-

dung mit einzubeziehen sind. Somit können begründbare, ortskonkrete Anpassungen an 

die Topografie bzw. Flächennutzungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des LEP HR 

nicht bekannt waren oder erst im Maßstab des Regionalplans erkennbar werden, erfolgen. 

Diese dürfen die Funktionsfähigkeit und Verbundfunktion des FRV nicht beeinträchtigen. 

Des Weiteren können auf regionalplanerischer Ebene begründbare Erweiterungen des lan-

desplanerischen FRV von regional bedeutsamen Freiraumflächen in ihrer Verbundwirkung 

vorgenommen werden.  

Auf Grundlage der Darstellungsrichtlinie der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Ber-

lin-Brandenburg für Regionalpläne (GL, 2022) erfolgt die Konkretisierung im Randbereich 

unter Verwendung der landesplanerisch angewandten bzw. weiteren Kriterien. Soweit An-

passungen im Maßstab der Landesplanung (1:300.000) erkennbar sind, sind diese zu be-

gründen und zu dokumentieren. Ebenso ist eine Dokumentation mit Begründung für regio-

nale Erweiterungsflächen erforderlich. 

Das Konzept zur regionalplanerischen Konkretisierung beinhaltet folgende Vorgehens-

weise zur regionsweit einheitlichen Anwendung der Grenzziehung: 

Das Kriteriengerüst aus naturschutzfachlichen Kern- und Ergänzungskriterien des landes-

planerischen FRV wird auf die Region Uckermark-Barnim übertragen, zusätzliche Kriterien 

werden nicht angewandt. Dazu werden die aktuellen digitalen Datengrundlagen in einem 

GIS-Kartenprojekt zusammengestellt und mittels verschiedener Arbeitsschritte so zusam-

mengeführt und vereinigt, dass unzusammenhängende Splitter- und Kleinstflächen entfernt 

werden. Die entstandene Gebietskulisse wird an den landesplanerischen FRV in der Re-

gion angepasst. 

Die Kern- und Ergänzungskriterien entsprechen den Kriterien des LEP HR (GL, 2019) und 

sind folgende (vgl. auch zweckdienliche Unterlage zum integrierten Regionalplan): 

Tabelle 9: Kriteriengerüst des VR Freiraumverbund 

Kernkriterium (KK)  
Ergänzungskriterium (EK) 

Grundlagen 

Gebiete des Natur-, Arten- und Bio-
topschutzschutzes (KK) 

FFH-Gebiete 

Nationalpark 

NSG 

geschützte Biotope 

Nationales Naturerbe (> 3 ha außerhalb 
Schutzgebiete) 

Weitere Kernflächen für den Bio-
topverbund (KK) 

Feuchtgrünland 

Trockenstandorte 

Moore (KK) hochwertige Moore 

Verbundsystem der Oberflächenge-
wässer (KK) 

Vorranggewässer/Fließgewässerschutzsystem 

prioritäre Kulisse für hydromorphologische 
Maßnahmen, Gewässerentwicklungskorridore 

Hochwertige Waldgebiete (KK) geschützte Waldgebiete 

Lebensraumnetzwerk Wald (Ausgangsflächen) 

UNESCO Weltnaturerbe (KK) Buchenwald Grumsin 
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Kernkriterium (KK)  
Ergänzungskriterium (EK) 

Grundlagen 

Ergänzungs- und Verbindungsflä-
chen der Lebensraumnetzwerke (EK) 

Grünland (nahe Kernflächen) 

Lebensraumnetzwerk Trockenlebensräume 
(Funktionsräume) 

Lebensraumnetzwerk Wald (Funktionsräume) 

Grünbrücken 

Weitere Wald-/Erholungsgebiete (EK) Wald mit Standorteignung für Erholungsnut-
zung in Naturparken und im Umfeld von Städ-
ten 

 

In den Randbereichen wird im Maßstab der Regionalplanung die Flächenkulisse an die 

konkrete Abgrenzung des zugrundeliegenden maßgebenden Kern- bzw. Ergänzungskrite-

riums unter Berücksichtigung der örtlichen Topografie sowie Biotop- und Nutzungsstruktur 

angepasst. Weiterhin ergeben sich daraus geringfügige Erweiterungen, um im Randbereich 

angrenzende Flächen der Kriterien mit einzubeziehen bzw. Lücken zu schließen, um die 

Funktionsfähigkeit des FRV in der Region zu stärken. Unter Einbeziehung von digitalen 

topografischen Karten und Luftbildern (Quelle: Landschaftsbasisdaten der © LGB - Lan-

desvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) sowie Daten zu den Flächennut-

zungsplänen und Bebauungsplänen (rechtskräftig und im Verfahren) der Kommunen erfolgt 

für die Außengrenzen des VR FRV eine Plausibilitätsprüfung.  

Ergebnis der regionalplanerischen Konkretisierung 

Ortskonkrete Anpassungen 

In folgenden Fällen sind regionalplanerische Anpassungen des landesplanerischen FRV im 

Maßstab von 1:300.000 sichtbar: 

• in überlagerten Bereichen der Siedlungs- und Infrastrukturen, 

• aufgrund von aktuellen kommunalen Planungen sowie 

• nach Überprüfung und Anpassung an aktuelle Datengrundlagen. 

Diese unterliegen der Abwägungsentscheidung auf regionalplanerischer Ebene. Eine Be-

einträchtigung der Funktionsfähigkeit und Verbundwirkung des FRV ist in den dokumentier-

ten Fällen in Abstimmung mit der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung nicht gegeben 

(vgl. Abbildung 4, Erläuterungskarte, A = Anpassung, E = Erweiterung und entsprechende 

Nummer sowie zweckdienliche Unterlage zum integrierten Regionalplan). 

In den Siedlungsflächen von  

• Ferdinandshorst (A1, LK Uckermark, Gemeinde Nordwestuckermark)  

• Lychen (A2, LK Uckermark, Stadt Lychen)  

• Postheim/Templin (A3, LK Uckermark, Stadt Templin)  

• Gerswalde/ Kaakstedt (A4, LK Uckermark, Gemeinde Gerswalde)  

• Warnitz (A5, LK Uckermark, Gemeinde Oberuckersee)  

• Albrechtsthal/Albrechtsthaler Siedlung (A6, LK Uckermark, Stadt Templin)  

• Görlsdorf (A7, LK Uckermark, Stadt Angermünde)  

• südlich Miechen am Werbellinsee (A8, LK Barnim, Gemeinde Joachimsthal)  

• Stecherschleuse (A9, LK Barnim, Gemeinde Niederfinow) und 

• Tuchen (A10, LK Barnim, Gemeinde Breydin)  

finden nach Einzelfallprüfung ortskonkrete Grenzanpassungen unter Berücksichtigung der 

anthropogenen Nutzung statt. Dazu werden die aktuellen ATKIS-Daten (LGB, 2023) zu 

Siedlungs- und Sonderflächen als Grundlage verwendet sowie die Flächennutzungspläne 
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der Kommunen berücksichtigt. Die Anpassung betrachtet weiterhin die flächige Ausdeh-

nung der vorhandenen Kern- und Ergänzungskriterien sowie die topografischen Gegeben-

heiten.  

In Bereichen von Autobahnen und Bahnschienen werden Anpassungen vorgenommen, 

wenn der Verbund und die Funktionsfähigkeit auf einer Seite der linienhaften Infrastruktur 

durch deren Zerschneidung auf Grund der geringen Flächengröße nicht mehr gegeben 

bzw. nicht im regionalen Maßstab darstellbar sind. 

In der Region Uckermark-Barnim betrifft das die folgenden Bereiche: 

• westlich der BAB 11 um den Rastplatz Buckowsee West (BAB11, die Fläche 
des Rastplatzes wurde angepasst, somit verbleibt ein geringer Flächenanteil 
westlich der AB, ohne Verbund), (LK Barnim, Gemeinde Schorfheide) 

• Eberswalde Nordend Bahnschiene (BAB12, überwiegend Siedlungsflächen, 
Kernkriterium Wurzelberg liegt zwischen Gewerbeflächen und ist durch Bahn-
schiene vom Verbund abgeschnitten), (LK Barnim, Stadt Eberswalde) 

Im Bereich der Einmündung des Flusses Welse in den Wolletzsee werden die vorliegenden 

Daten zum Kernkriterium des FRV für das Schutzgut Wasser topografisch bereinigt. In die-

sem Falle wird das VR FRV durch die regionsweit einheitliche Anwendung der Kriterien an 

die eigentliche Fläche des Kernkriteriums angepasst (BAB13, LK Uckermark, Stadt Anger-

münde). 

Ortskonkrete Erweiterungen 

Erweiterungen des landesplanerischen FRV erfolgen bei Vorlage von Kern- und Ergän-

zungskriterien bezüglich 

• der Herstellung des Verbundes von nahe gelegenen Flächen, 

• der Schließung von kleinflächigen Lücken sowie 

• zur Anbindung bedeutsamer Grünflächen im städtischen Bereich. 

Auf der Maßstabsebene der Regionalplanung werden im Grenzbereich des landesplaneri-

schen FRV Flächen von Kernkriterien sichtbar, die eine bedeutsame Funktion im Rahmen 

des Freiraumschutzes erfüllen. Weiterhin bestehen Lücken, die überwiegend mit Kriterien 

belegt sind und keine Siedlungsflächen aufweisen. Insbesondere im Landkreis Barnim ist 

die Verbundfunktion des landesplanerischen FRV insbesondere durch Siedlungsstrukturen 

unterbrochen. Gerade im Berliner Umland erhält der Schutz von Natur und Landschaft 

durch den starken Siedlungsdruck der Metropole Berlin eine bedeutsame Rolle. Auf regio-

nalplanerischer Ebene werden unter Anwendung der Kriterien und ortskonkreter Ausstat-

tungen sowie auf Anregung von Kommunen einzelne Flächen dem VR FRV als Verbindung 

von nahegelegenen Flächen zugeordnet und Lücken geschlossen.  

Auf Anregungen der Verwaltung der Städte Bernau und Werneuchen wird die Flächenku-

lisse des FRV auf regionaler Ebene bis in die Randbereiche der Siedlungsflächen erweitert. 

Ziel ist die Anbindung an innerörtliche bedeutsame Freiflächen, die von Fließgewässern 

und Feuchtbereichen geprägt nicht nur der stadtnahen Erholung dienen, sondern auch be-

deutsame Funktionen als klimatische Ausgleichsräume wahrnehmen. 

In folgenden Bereichen wird eine Erweiterung vorgenommen: 

Westlich Fahrenholz/Güterberg (E1, LK Uckermark, Gemeinde Uckerland) 

Im Landkreis Uckermark an der nordwestlichen Grenze der Planungsregion zum 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist im Bereich der Amalienhofer Heide der 

FRV des LEP HR unterbrochen. Gerade im nördlichen und nordwestlichen Bereich 

der Uckermark dominiert eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Offenlandschaft mit 

wenigen kleineren Waldbereichen. Zum Schutz der Waldflächen der Amalienhofer 
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und Großen Heide mit wertvollen naturnahen, geschützten Biotopen der Laubwälder 

mit eingestreuten Feuchtbereichen wird das VR FRV geringfügig erweitert.  

Nordwestlich Ferdinandshorst (E2, LK Uckermark, Gemeinde Nordwestuckermark) 

Im Bereich des Fließgewässers Peege nordwestlich von Ferdinandshorst und süd-

östlich von Wilhelmshayn ist der Verbund unterbrochen. Um die Verbindungsfunktion 

der Feuchtbereiche und ihre besondere klimatische Ausgleichsfunktion zu stärken, 

wird hier der Verbund geschlossen. 

Nördlich Radekow (E3, LK Uckermark, Gemeinde Mescherin) 

Nördlich Radekow an der Grenze der Planungsregion befindet sich das NSG/FFH-

Gebiet Schwarzer Tanger, welches als Kernkriterium nicht in die Kulisse des landes-

planerischen FRV aufgenommen wurde. Als Verbindungselement von der Grenze 

des FRV des Landes südwestlich Radekows zum NSG/FFH-Gebiet besteht der Land-

graben als Fließgewässer mit Feuchtgrünlandflächen und geschützten Waldbiotopen. 

Ziel der Erweiterung der Flächenkulisse des VR FRV ist die Einbindung des 

NSG/FFH-Gebietes mit der Sicherung der Feuchtbereiche mit ihrer besonderen kli-

matischen Ausgleichsfunktion. 

Südlich Gartz (Oder) im Nationalpark Unteres Odertal (E4, LK Uckermark, Stadt 
Gartz (Oder)) 

An der Grenze zum Nachbarland Republik Polen wird der südlich der Stadt Gartz 

(Oder) liegende schmale Bereich des Nationalparks Unteres Odertal einschließlich 

FFH-Gebiet Unteres Odertal und NSG Nationalpark Unteres Odertal in das VR FRV 

integriert. Damit werden die zwischen Gartz (Oder) nördlich und südlich gelegenen 

Freiraumflächen verbunden.  

Nordöstlich Krewitz, Zerweliner Heide (E5, LK Uckermark, Gemeinde Boitzenburger 
Land, Gemeinde Nordwestuckermark) 

Der geschlossene Waldbereich der Zerweliner Heide zwischen den FFH-Gebieten 

Zerweliner Allee und Carolinenhain sowie Stromgewässer bzw. NSG Zerweliner Kop-

pel weist im landesplanerischen FRV eine Lücke auf. Zur Stärkung der Verbindungs-

funktion der Waldbereiche zwischen den Schutzgebieten und der Erhaltung des groß-

flächig zusammenhängenden Waldgebietes mit besonderer Erholungsfunktion im 

Naturpark Uckermärkische Seen wird der Verbund auf regionaler Ebene geschlos-

sen. 

Nordöstlich Templin, Forsthaus Ringofen (E6, LK Uckermark, Stadt Templin) 

Der geschlossene Waldbereich der Bürgerheide nordöstlich von Templin im Natur-

park Uckermärkische Seen und Landschaftsschutzgebiet Norduckermärkische Seen-

landschaft weist im FRV des LEP HR eine Lücke auf. Zur Stärkung der Verbindungs-

funktion der Waldbereiche zwischen den Teilflächen des FFH-Gebietes Platkowsee-

Netzowsee-Metzelthin und der Erhaltung des zusammenhängenden Waldgebietes 

mit besonderer Erholungsfunktion im Naturpark Uckermärkische Seen wird der Ver-

bund auf regionaler Ebene geschlossen. 

Nördlich Suckow bzw. nordöstlich Flieth, westlich des Oberuckersees (E7, LK 
Uckermark, Gemeinde Gerswalde) 

Zur Verbindung von Flächen um Wrietzensee, Stierngraben und Kleine Lanke bzw. 

Oberuckersee wird in diesem Bereich das VR FRV geschlossen. Das betrifft eine Flä-

che, die von Wald sowie vorwiegend Grünland geprägt ist. Siedlungsflächen größer 
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20 ha sind hier nicht vorhanden. Somit kann das Verbundsystem im Bereich des Bi-

osphärenreservats Schorfheide-Chorin und gleichzeitig SPA-Gebiet Schorfheide-

Chorin in seiner Funktionsfähigkeit gestärkt werden. 

Südlich Groß Dölln bei Altlotzin bzw. Großer Lotzinsee (E8, LK Barnim, Gemeinde 
Schorfheide) 

Südlich Groß Dölln im Bereich des Großen Lotzinsees wird im VR FRV eine Lücke 

geschlossen. Siedlungsflächen größer 20 ha befinden sich hier nicht. Zum Schutz des 

zusammenhängenden großflächigen Waldbereiches im Biosphärenreservat Schorf-

heide-Chorin und der eingebetteten Feuchtgebiete wird der Verbund auf regionaler 

Ebene hergestellt. 

Südwestlich Friedrichswalde (E9, LK Barnim, Gemeinde Friedrichswalde) 

Südwestlich von Friedrichswalde ist eine kleinere Fläche des landesplanerischen 

FRV vereinzelt und liegt im relativ geringen Abstand zur westlich gelegenen Verbund-

fläche. Es wird eine Fläche im VR FRV ergänzt und damit ein Verbund im Bereich 

des Grabensystems des Döllnfließes und des Piggengrabens hergestellt. 

Südwestlich Althüttendorf (E10, LK Barnim, Gemeinde Joachimsthal) 

Im Waldgebiet südwestlich von Althüttendorf weist der FRV des LEP HR eine Unter-

brechung auf. Hier wird der Verbund geschlossen. Somit wird die Funktionsfähigkeit 

der Verbundstruktur eines großflächig zusammenhängenden Waldbereiches unter 

Einbeziehung des FFH-Gebietes Werbellinkanal im Biosphärenreservat Schorfheide-

Chorin gestärkt. 

Südöstlich Eberswalde Ostend (E11, LK Barnim, Gemeinde Hohenfinow) 

Auch in diesem Bereich erfolgt ein Lückenschluss, mit dem ein Verbund zwischen 

dem Leuenberger Wiesengraben und dem Sommerfelder Hauptgraben erreicht wird. 

Im Rahmen der Klimaanpassung und hier insbesondere bezüglich extremer Nieder-

schlagsereignisse spielt die Erhaltung und Wiederherstellung von Gewässerkorrido-

ren und Retentionsflächen speziell auch im Umfeld von Siedlungsflächen mit dichter 

Bebauung und Versiegelung eine bedeutsame Rolle.  

Östlich Stolzenhagen (E12, LK Barnim, Gemeinde Lunow-Stolzenhagen) 

Östlich Stolzenhagen und westlich der Alten Oder wird das VR FRV im Niederungs-

bereich der Oder geschlossen. Die Lückenschließung dient hier dem Verbund der 

umliegenden Flächen des Nationalparks Unteres Odertal und dem Schutz der Niede-

rungsflächen zwischen der Alten Oder und der Oder, die u. a. auch im Rahmen des 

Hochwasserschutzes eine bedeutsame Rolle spielen. 

Südwestlich Melchow (Hasenheide) (E13, LK Barnim, Gemeinde Melchow) 

Südwestlich von Melchow (Hasenheide) ist der landesplanerische FRV unterbrochen. 

Auf regionalplanerischer Ebene wird in diesem Bereich der Verbund geschlossen, um 

eine Verbindungsstruktur vom nördlich gelegenen FFH-Gebiet Finowtal-Pregnitzfließ 

zum südlich von Melchow gelegenen Sydower Fließ zu erreichen. Innerhalb dieser 

Verbindung liegen vorrangig Waldflächen mit eingestreuten Feuchtbereichen sowie 

angrenzende Feuchtwiesen, die es zu schützen und entwickeln gilt.  

Rieselfeldlandschaft um Hobrechtsfelde (E14, LK Barnim, Gemeinde Panketal, Stadt 
Bernau bei Berlin) 

Nördlich und östlich um Hobrechtsfelde weist der FRV des LEP HR eine geringe Ver-

bundfunktion auf. Der Bereich umfasst einen Teil der Rieselfeldlandschaft Hobrechts-

felde östlich der Gemeinde Panketal. Die hier vorliegenden Sandböden wurden ca. 
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100 Jahre bis 1985 zur Filterung von Berliner Abwässern genutzt. Durch Renaturie-

rungsmaßnahmen (Einebnungen der Wälle und Aufforstungen) entstand eine halbof-

fene, strukturreiche Landschaft mit trockenen und feuchten Lebensräumen, die heute 

u. a. als bedeutsame Erholungslandschaft des Berliner Umlandes zur Naherholung 

genutzt und weiterentwickelt wird. Zur weiteren Erhaltung und Entwicklung dieser 

Landschaft wird ein vom Bundesamt für Naturschutz, dem Land Berlin, dem Natur-

schutzfonds Brandenburg, dem Landkreis Barnim und dem Förderverein Naturpark 

Barnim e. V. gefördertes Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Rieselfeldland-

schaft Hobrechtsfelde“ mit den Zielstellungen der Verbesserung des Landschaftswas-

serhaushaltes sowie der Erhöhung der biologischen Vielfalt durch Waldumbau und 

extensive Pflege durch Beweidung durchgeführt. Anhand von vorliegenden einzelnen 

Flächen der Kernkriterien und flächendeckenden Ergänzungskriterien wird hier auf 

regionaler Ebene zum Schutz von Natur, Landschaft und Erholungsnutzung der regi-

onale Freiraumverbund um Hobrechtsfelde ergänzt und ein Verbund geschaffen. 

Stadt Bernau bei Berlin, östlich Lindow (E15, LK Barnim, Stadt Bernau bei Berlin) 

Im nördlichen Anschluss an das FFH-Gebiet Börnicke, südöstlich des Stadtkerns, be-

findet sich das Grabensystem der Panke mit Hesselgraben und umliegenden Feucht-

bereichen und Gehölzinseln. Die Erweiterung erfolgt in Richtung des Fließgewässers 

Panke und dient dem Schutz von Natur und Landschaft in Hinblick auf die Funktions-

fähigkeit als Erholungs- und klimatischer Ausgleichsraum. Dabei werden die Aussa-

gen und Planungen des Flächennutzungsplans bzw. des Entwicklungskonzeptes des 

Landschaftsplans sowie des INSEK der Stadt (Stadt Bernau bei Berlin, 2017) berück-

sichtigt. 

Stadt Werneuchen, nordwestlich Elisenhof und östlich Stienitzaue (E16, LK Barnim, 
Stadt Werneuchen) 

Im Bereich des Fließgewässers Erpe, welches durch die Stadt Werneuchen fließt, 

befinden sich Feuchtgrünlandflächen mit hoher Bedeutsamkeit u. a. für klimatische 

Ausgleichsfunktionen. Hier erfolgt eine Erweiterung im Bereich der Erpe-Niederung. 

Insbesondere durch die Nähe zur Metropole Berlin hat die Erpe mit ihren umliegenden 

Feuchtbereichen eine hohe Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet und -schneise, 

da sie nordöstlich der Stadt Werneuchen entspringt und in Berlin-Köpenick in die 

Spree mündet. 
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Abbildung 4: Erläuterungskarte zur Konkretisierung des rFRV (VR FRV) 
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7. Erneuerbare Energien 

Zu Z 7.1 Vorranggebiete Windenergienutzung 

Planungsgrundlagen 

Gemäß Ziel Z 8.2 des LEP HR sind Gebiete für die Windenergienutzung im Land Branden-

burg in den Regionalplänen festzulegen. Die raumordnerische Steuerung der Windenergie-

nutzung in der Planungsregion Uckermark-Barnim erfolgt durch die Festlegung von Vor-

ranggebieten Windenergienutzung.  

Zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG, 2023) wird durch das 

Gesetz zur Festlegung regionaler Teilflächenziele des Landes Brandenburg (Artikel 1 des 

Brandenburgischen Flächenzielgesetzes – BbgFzG) (BbgFzG, 2023) vom 2. März 2023 

folgendes geregelt: 

„Zum Erreichen der Flächenbeitragswerte für das Land Brandenburg nach Anlage 1 Spalte 

1 und Spalte 2 zu § 3 Absatz 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 

(BGBl. I S. 1353), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6 S. 

4) geändert worden ist, sind in jeder der in § 3 Absatz 2 des Gesetzes zur Regionalplanung 

und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung bestimmten Regionen bis zum 31. Dezem-

ber 2027 mindestens 1,8 Prozent der Regionsfläche und bis zum 31. Dezember 2032 min-

destens 2,2 Prozent der Regionsfläche für die Windenergienutzung auszuweisen (regionale 

Teilflächenziele). Die Regionalen Planungsgemeinschaften sind verpflichtet, mindestens 

die zum Erreichen der regionalen Teilflächenziele notwendigen Flächen spätestens bis zu 

den in Satz 1 genannten Stichtagen in ihren Regionalplänen wirksam festzulegen.“ ([12] 

Seite 1).  

Planungsanlass und Zielsetzung 

Die energiepolitischen Zielsetzungen der Europäischen Union, der Bundesrepublik 

Deutschland und des Landes Brandenburg unterstreichen die Bedeutung der erneuerbaren 

Energien für die derzeitige und zukünftige Energieversorgung. Für eine stabile zukunftsori-

entierte Stromversorgung ist die Windenergienutzung aufgrund ihres hohen Potenzials in 

der Planungsregion unverzichtbar. 

Die Festlegungen des integrierten Regionalplans für die Planungsregion Uckermark-Bar-

nim tragen unterschiedlichen raumordnerischen Erfordernissen (z. B. Natur- und Land-

schaftsschutz oder vorsorgender Immissionsschutz) Rechnung, da sie eine räumliche Bün-

delung von Windenergieanlagen in für die Gewinnung von Windenergie geeigneten Gebie-

ten erreichen.  

Die Windenergiegebiete sind als Vorranggebiete ohne die Wirkung von Eignungsgebieten 

festgelegt. Sie besitzen keine außergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne des § 35 Abs. 

3 S. 3 BauGB. Ihre planerische Wirkung ist ausschließlich nach innen gerichtet, d. h. andere 

raum- bedeutsame Planungen und Vorhaben, die mit dem Bau und Betrieb von Windener-

gieanlagen nicht vereinbar sind, sind in den festgelegten Windenergiegebieten ausge-

schlossen. Wird das Erreichen des regionalen Teilflächenziels festgestellt, sind Windener-

gieanlagen innerhalb der Windenergiegebiete weiterhin nach § 35 Abs.1 Nr. 5 BauGB zu-

lässig. Außerhalb der Windenergiegebiete richtet sich die Zulässigkeit von Windenergiean-

lagen dann nach § 35 Abs. 2 BauGB. Der Regionalplan leistet damit in Umsetzung bundes- 

und landespolitischer Zielstellungen einen wesentlichen Beitrag zum Interessenausgleich 

zwischen den Belangen der Energieversorgung und des Klimaschutzes sowie der Siche-

rung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Bewahrung der Artenvielfalt. Bei Nichter-

füllung der Flächenziele wären Windenergievorhaben im gesamten Außenbereich nach § 

35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB privilegiert und es könnte damit ein ungesteuerter Ausbau 

der Windenergie erfolgen. 
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Mit dem Integrierten Regionalplan werden Vorranggebiete für die Windenergienutzung als 

Ziele der Raumordnung festgelegt. Gemäß § 7 Absatz 3 Nr. 1 ROG sind Vorranggebiete 

Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind 

und andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, 

soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind (§ 7 Ab-

satz 3 Nr. 1 ROG). Vorranggebiete für die Windenergienutzung sind für jede raumbedeut-

same Anlage zur Erzeugung von Strom aus Windenergie im Sinne des § 2 Nummer 3 

WindBG (WindBG, 2023) vorgesehen. Dieser Plan ist mit der Absicht aufgestellt worden, 

der gesetzlichen Verpflichtung des WindBG nachzukommen und das regionale Teilflächen-

ziel der Region Uckermark-Barnim gemäß BbgFzG zu erreichen. Entsprechend dienen die 

im Regionalplan ausgewiesenen Flächen für die Windenergienutzung der Erreichung der 

festgesetzten Flächenziele.  

Durch die von der Landesplanungsbehörde zu treffende Feststellung, dass der integrierte 

Regionalplan mit dem nach Artikel 1 des Brandenburgischen Flächenzielgesetzes zum be-

treffenden Stichtag maßgeblichen regionalen Teilflächenziel im Einklang steht, tritt die ge-

setzliche Rechtsfolge des § 249 Absatz 2 Satz 1 und 2 BauGB ein. Mit der Feststellung der 

Erreichung des Teilflächenziels entfallen bei Flächennutzungsplänen im Gebiet der Region 

gem. § 245 e Abs. 1 BauGB die Rechtswirkungen nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB. Die 

betreffenden Flächennutzungspläne gelten im Übrigen fort, wenn nicht im Einzelfall die 

Grundzüge der Planung berührt werden (vgl.§ 245e Absatz 1 BauGB). 

Adressaten und Wirkung 

Die raumordnerische Steuerung der Windenergienutzung ist nur für raumbedeutsame 

Windenergieanlagen wirksam. Die Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen richtet 

sich nach Betrachtung von Art und Maß der Windenergieanlagen sowie der Lage des 

Standortbereiches im konkreten Einzelfall. Als Regelvermutung kann davon ausgegangen 

werden, dass in der Planungsregion Uckermark-Barnim einzelne Windenergieanlagen mit 

einer Gesamthöhe ab 50 m als raumbedeutsam angesehen werden. 

Bereits vorhandene bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für die Errich-

tung und den Betrieb von Windenergieanlagen werden durch die regionalplanerischen 

Festsetzungen nicht beeinträchtigt; der Ersatz von Anlagen bzw. Anlagenteilen im Rahmen 

der jeweils erteilten Genehmigung wird dadurch nicht berührt. Die Regionale Planungsge-

meinschaft Uckermark-Barnim hat ihren planerischen Gestaltungsspielraum genutzt, um im 

Rahmen der regionsweit einheitlichen Methodik zur Festlegung von Vorranggebieten Wind-

energienutzung den Großteil vorhandener Standorte für Windenergieanlagen (ca. 568 von 

833 Anlagen, rund 68% des Anlagenbestandes) in Vorranggebiete Windenergienutzung zu 

integrieren.  

Die Windenergiegebiete sollen die Qualität von „Rotor-out-Flächen“ besitzen. Der Abwä-

gung liegt die Annahme zugrunde, dass die Rotorblätter von Windenergieanlagen auch au-

ßerhalb der festgelegten Windenergiegebiete liegen können. Eine vollumfängliche Anre-

chenbarkeit der Windenergiegebiete auf den Flächenbeitragswert setzt nach § 4 Abs. 3 

WindBG voraus, dass die ausgewiesenen Windenergiegebiete planerisch so ausgestaltet 

sind, dass die Rotorblätter der Windenergieanlagen über die Flächengrenzen der Gebiete 

hinausragen können.  

Durch den integrierten Regionalplan werden Flächen in einem Umfang von 10098 Hektar 

für die Windenergie an Land gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 

WindBG und Artikel 1 BbgFzG ausgewiesen und als Windenergiegebiet gemäß § 2 Num-

mer 1 a WindBG festgelegt. Die Ausweisung erfolgt durch Festlegung als Vorranggebiet. 

Eine Verpflichtung, dass die Rotorblätter von Windenergieanlagen innerhalb der ausgewie-

senen Fläche liegen müssen, besteht in den ausgewiesenen Vorranggebieten nicht. In den 
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Vorranggebieten sind, mit Ausnahme des B-Plans Nr. 03 „Windfeld Pinnow / Stadt Schwedt/ 

Oder“ im Vorranggebiet “Pinnow-Hohenlandin” mit einer Fläche von 70 Hektar, keine Flä-

chen enthalten, für die Bauleitpläne vorliegen, die nach dem 1. Februar 2023 wirksam ge-

worden sind und die Bestimmungen zur Höhe baulicher Anlagen enthalten. Die verbleiben-

den Flächen in einem Umfang von 10028 Hektar können daher nach § 4 Absatz 3 Satz 1 

WindBG vollständig auf das regionale Teilflächenziel angerechnet werden. Sollten bis zum 

in Kraft treten des Regionalplans weitere Bauleitpläne mit Höhenbegrenzungen wirksam 

werden, so werden diese gemäß der gesetzlichen Grundlage nicht auf den Flächenbei-

tragswert angerechnet. Flächen anderer Planungsebenen werden, soweit sie sich auf glei-

che Flächen beziehen, gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 WindBG nicht zusätzlich in die Berech-

nung des regionalen Teilflächenziels einbezogen. 

Die im Regionalplan ausgewiesenen Flächen für die Windenergienutzung dienen der Errei-

chung der Flächenziele des WindBG bzw. des BbgFzG. Da Flächen, die in Plänen ausge-

wiesen werden, die nach dem 1. Februar 2023 wirksam geworden sind und Bestimmungen 

zur Höhe baulicher Anlagen enthalten, nicht auf das Teilflächenziel angerechnet werden 

können (siehe § 4 Absatz 1 S. 5 WindBG), stellen Bauleitpläne mit Höhenbeschränkung für 

Windenergieanlagen keine zulässige Konkretisierung der Vorranggebiete dar. Bauleitpläne, 

die solche Bestimmungen enthalten, widersprechen daher dem Ziel 7.1 des Regionalplans 

und sind somit anzupassen.  

Methodik 

Die veränderte Rechtslage erfordert eine Umstellung des bisherigen Planungskonzeptes. 

Die Unterscheidung von harten und weichen Tabukriterien zur Ermittlung der Potenzialflä-

che ist nun nicht mehr erforderlich. Gemäß den bundesrechtlichen Vorgaben wird nun eine 

Positivplanung zur Festlegung von Vorranggebieten im Umfang der gesetzlich vorgegebe-

nen Flächenbeitragswerte durchgeführt. Im Ergebnis erfolgt nun eine Flächenermittlung 

über Positiv-, Negativ- und Kriterien für die Bewertung der Potenzialflächen. 

Als Ausgangsgröße für die Festlegung der Vorranggebiete Windenergienutzung dient die 

gesamte Fläche der Planungsregion. Unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der 

Technik ist in der gesamten Planungsregion ein ausreichend großes Windpotenzial für eine 

wirtschaftliche Nutzung der Windenergie vorhanden. 

Als erster Schritt werden aufgrund ihrer Konfliktarmut besonders geeignete Standorte er-

mittelt, Ausgangsbasis sind dabei bereits bestehenden Windparks sowie Flächen die schon 

einmal planerisch für die Windenergie ausgewiesen wurden (Positivkriterien). Da diese 

nicht vollumfänglich erneut festgelegt werden können, müssen darüber hinaus weitere Flä-

chen identifiziert werden, um die Flächenvorgaben zu erfüllen. 

Hierfür erfolgt in einem zweiten Schritt eine Ermittlung von Gebieten, die relativ gesehen zu 

anderen Standorten in der Region geringere Raumnutzungskonflikte aufweisen.  

Zunächst werden dafür Gebiete ermittelt, in denen die Errichtung von Windenergieanlagen 

aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausgeschlossen ist. Diese bilden zusammen 

mit den Bereichen, in denen die Errichtung von Windenergieanlagen zwar möglich ist, aber 

aus regionalplanerischen Gründen keine Windenergieanlagen aufgestellt werden sollen die 

Negativkriterien. 

Auf den Potenzialflächen, die für die Festlegung von Vorranggebieten in Betracht kommen, 

sind die konkurrierenden Nutzungen zur Windenergienutzung in Beziehung zu setzen, d. 

h., die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung sprechen, sind mit ihrer Privilegie-

rung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB gegeneinander abzuwägen. Diese Belange bilden die 

Kriterien für die Bewertung der Potenzialflächen. 
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Referenzanlage 

Zur Ermittlung der Minimalabstände zur Wohnbebauung ist es nötig, eine Referenzanlage 

zu Grunde zu legen. Hierbei ist eine marktübliche Anlage zu betrachten, welche in der Re-

gion wirtschaftlich betrieben werden kann. Es muss hierbei jedoch weder ein Worst-Case-

Szenario angenommen werden, also das Minimum des wirtschaftlich Darstellbaren, noch 

die größtmögliche Anlage angenommen werden.   

Die zu Grunde liegende Referenzanlage weist folgende Parameter auf: 

Nennleistung: 4 MW 

Rotordurchmesser:  145 m 

Nabenhöhe: 150 m 

Schallleistungspegel (max.): 104 dB 

Anlaufwindgeschwindigkeit: 3 m/s 

Positivkriterien 

Flächen, die bereits vorgeprägt sind 

• Geplante Windenergieanlagen und Anlagen im Verfahren (mit Genehmigung) / 
realisierte Windenergieanlagen 

• Darüber hinaus werden einzelfallbezogen weitere Vorprägungen wie die Bun-
desautobahn oder vorhandene Hochspannungstrassen, abzüglich der Anbau-
verbotszonen, sowie die Nähe zu Industrie- und Gewerbegebieten zur Abgren-
zung der Gebiete herangezogen. Ebenso werden auch kommunale Planungen 
sowie Flächen die schon einmal planerisch für die Windenergie ausgewiesen 
wurden im Einzelfall als Positivkriterium in die Abwägung eingestellt. Hierbei 
werden diese aber nur soweit berücksichtigt, wie sie mit dem gesamteinheitli-
chen Planungskonzept im Einklang stehen. 

Negativkriterien 

Rechtsverbindlich festgesetzte und im Verfahren befindliche Naturschutzgebiete 

(NSG) (§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes) 

• Naturschutzgebiete sind gemäß § 23 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte 
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 
Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist. Alle Handlungen, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder 
seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind 
nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Naturschutzgebiete stehen 
somit aus rechtlichen Gründen für die Windenergienutzung nicht zur Verfügung. 
Eine Prüfung der Schutzgebietsverordnungen zu Naturschutzgebieten in der 
Planungsregion hat ergeben, dass der jeweilige Schutzzweck regelmäßig die 
Errichtung baulicher Anlagen ausschließt. Hierzu gehören insbesondere WEA, 
die dem jeweiligen Schutzzweck mehr als nur unerheblich zuwiderlaufen. 

Gesetzlich geschützte Biotope und geschützte Landschaftsbestandteile (§ 30 

BNatSchG, § 18 BbgNatSchAG) 

• Gesetzlich geschützte Biotope und geschützte Landschaftsbestandteile sind 
rechtsverbindlich festgesetzte Teile von Natur und Landschaft, deren besonde-
rer Schutz erforderlich ist. Für die Maßstabsebene der Regionalplanung rele-
vante geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte Biotope 
(größer als 5 ha) stehen der Windenergienutzung regelmäßig entgegen. Klei-
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nere Flächen können maßstabsbedingt in Vorranggebieten Windenergienut-
zung integriert werden, der Schutzstatus wird hierdurch jedoch nicht aufgeho-
ben. 

Nationalpark Unteres Odertal 

• Nationalparke sind gemäß § 24 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte ein-
heitlich zu schützende Gebiete, die zum Ziel haben, in einem überwiegenden 
Teil ihres Gebietes den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ih-
rer natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Nationalparke sind somit aus recht-
lichen Gründen für die Windenergienutzung nicht geeignet. 

Siedlungsgebiete (Siedlungsbestand, Wohn- und Mischgebiete, Kur-, Klinikgebiete, 

Gewerbegebiete, Industriegebiete) 

• Diese Flächen unterliegen entgegenstehenden Nutzungen und stehen somit 
nicht als Potenzialfläche zur Verfügung. Innerhalb von Siedlungsgebieten ist 
die Errichtung von Windenergieanlagen rechtlich ausgeschlossen. 

Flächen rechtskräftiger Bebauungspläne mit Ausweisungen von Wohn- Misch- und 

Gewerbegebieten sowie Sondergebieten, soweit in ihnen die Errichtung von Wind-

energieanlagen nicht zulässig ist 

• Soweit vorhandene Bebauungspläne die Errichtung von Windenergieanlagen 
ausschließen, kommen diese nicht für eine Ausweisung in Frage. 

Erweiterter Vorsorgeabstand von 1.000 m zu Ortslagen (in Zusammenhang bebauten 

Gebieten) sowie rechtskräftigen Bebauungsplänen mit der Ausweisung von Wohn- 

und Mischgebieten sowie Kur-, Klinikgebieten 

• Zur Errichtung von Windenergieanlagen ist eine nach § 4 Bundes-Immissions-
schutzrechtliche Genehmigung erforderlich. Dafür müssen die Anlagen die Ein-
haltung der Lärmimmissionen nach der TA Lärm (TA Lärm, 2017) gewährleis-
ten. Soweit dies nicht möglich ist, ist eine Genehmigung ausgeschlossen. Das 
OVG Lüneburg geht davon aus, dass nur die Tagwerte der TA-Lärm eine recht-
liche Unmöglichkeit begründen können und daher nur diese herangezogen wer-
den dürfen. (OVG Lüneburg, Urteil vom 3. Dezember 2015 und OVG Lüneburg, 
Urteil 25. November 2018) 

Tabelle 10: Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 

Ausweisung Tag (dB) Nacht (dB) 

Industriegebiete 70 70 

Gewerbegebiete 65 50 

Urbane Gebiete 63 45 

Kerngebiete, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

 

• Ausgehend von der gewählten Referenzanlage lassen sich die Vorgaben der 
TA Lärm (Tag) bei einer einzelnen Windenergieanlage bei folgenden Abstän-
den mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % einhalten. Unterhalb dieser Ab-
stände kann die Einhaltung der Vorgaben nicht mehr gewährleistet werden (vgl. 
Tabelle 11). 
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Tabelle 11: Ermittelte Abstände anhand einer Windenergieanlage 

Ausweisung Abstände 

Industriegebiete - 

Gewerbegebiete - 

Kerngebiete, Dorf- und Mischgebiete und dörf-
liche Wohngebiete 

- 

Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungs-
gebiete 

130 

Reine Wohngebiete 300 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstal-
ten 

530 

Quelle: Schallimmissionsprognose- Akustik Bureau Dresden GmbH 2021  
 

• Aus Gründen des vorsorgenden Immissionsschutzes findet bei der Festlegung 
von Vorranggebieten Windenergienutzung über die Abstände, die zwingend 
einzuhalten sind, ein Abstand von einheitlich 1.000 m zu dauerhaften Wohnnut-
zungen, sofern sich diese innerhalb in Zusammenhang bebauter Orte befinden 
sowie zu Kur-, Klinikgebieten Anwendung. Mit einem 1.000m Abstand wird ge-
währleistet, dass die TA Lärm auch bei zukünftig größeren und potenziell lau-
teren Anlagen eingehalten werden kann. 

Erweiterter Vorsorgeabstand von 1.000 m zu Einzelgehöften und Splittersiedlungen 

im Außenbereich soweit noch keine genehmigten oder errichteten Windenergieanla-

gen innerhalb dieser Zone bestehen 

• Der Plangeber hat im Ergebnis der Abwägung aller relevanten Belange und auf 
Grundlage des ihm eigenen planerischen Gestaltungsspielraums beschlossen, 
Einzelgehöften und Splittersiedlungen im Außenbereich in Anlehnung an den 
erweiterten Vorsorgeabstand zu Ortslagen bei der Ausweisung bisher mit WEA 
unbebauter Gebiete gleichzusetzen, auch wenn grundsätzlich im Außenbereich 
ein gemilderter Schutzanspruch gilt, da Windenergieanlagen hier privilegiert zu-
lässig und somit nicht gebietsfremd sind. Mit der Beachtung einheitlicher 
Schutzzonen im Innen- und Außenbereich im Hinblick auf Gebietsneuauswei-
sungen ist die Erwartungshaltung einer akzeptanzbildenden Wirkung der vor-
liegenden Planung bei der jeweils betroffenen Wohnbevölkerung verbunden. 
Ausgenommen hiervon sind Bereiche bei vorhandenen Bestandsanlagen un-
terhalb von 1.000 m Abstand. 

Erweiterter Vorsorgeabstand von 800 m zu Einzelgehöften und Splittersiedlungen im 

Außenbereich bei vorhandenen Bestandsanlagen unterhalb von 1.000 m Abstand 

• Gemäß § 249 Abs. 3 BauGB ist das Repowering zeitlich befristet auch außer-
halb einer planerisch festgelegten Gebietskulisse und damit unterhalb eines 
Anlagenabstands zu Wohngebäuden von unter 1.000 m möglich. Das Bbg-
WEAAbG regelt in diesem Zusammenhang, dass Repoweringvorhaben unter-
halb von 1.000 m zu Wohngebäuden in Ortslagen trotz der Regelungen des § 
249 Abs. 3 BauGB nicht möglich sind, solange keine bauleitplanerischen Fest-
legungen für diese Bereiche existieren. Für Einzelgehöfte und Splittersiedlun-
gen greift das BbgWEAAbG jedoch nicht.  
 
Da davon auszugehen ist, dass zukünftig zahlreiche WEA unterhalb von 1.000 
m zu Einzelgehöften und Splittersiedlungen im Außenbereich repowert werden, 
wird dieser Umstand durch die Regionalplanung berücksichtigt. Auf diese 
Weise kann bereits mit WEA bebaute Fläche gesichert und somit an anderer 
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Stelle bisher unbebaute Fläche, soweit auf dieser Vorhaben nicht nach § 35 
Absatz 2 BauGB zulässig sind, freigehalten werden. Um gleichzeitig den Schutz 
der betroffenen Bewohner zu gewährleisten, werden Bestandsanlagen lediglich 
oberhalb von 800 m in die Gebietskulisse integriert. 

Linienförmige Infrastruktur mit Anbauverbotszone 

• Eine Errichtung von Windenergieanlagen auf Straßen, Eisenbahntrassen, Was-
serstraßen, Strom- und Gasleitungen ist rechtlich ausgeschlossen, daneben 
existieren weitere Bebauungsverbotszonen. Soweit diese im Maßstab 
1:100.000 darstellbar sind, werden diese in der Planzeichnung entsprechend 
berücksichtigt.  
Die in der Tabelle aufgeführten Anbauverbotszonen sind jeweils von der äuße-
ren Rotorblattspitze zu betrachten. Hierbei wird der Rotor auf Basis der aktuel-
len Genehmigungen (Stand 2023) mit 75 m angenommen. Darüber hinaus leitet 
sich dieser Wert auch aus den Rotor-out Regelungen des WindBG ab.   
Neben dem Rotor wird eine jeweilige pauschale Eigenbreite der einzelnen li-
nienhaften Infrastrukturen hinzugerechnet. Ausgehend von einem 75 m Rotor-
radius haben die Korridore folgende Breite: 

Tabelle 12:Korridore von Infrastrukturtrassen 

Infrastrukturtrasse Pauschale 
Eigenbreite 
(m) 

Anbauverbots-
zone (m) jeweils 
beidseitig 

Gesamt-
korridor 
(m) 

Autobahn 30 40 260 

Leitungstrassen > 110 kV 30 30 240 

Leitungstrassen 110 kV 20 20 210 

Bundesstraßen 10 20 200 

Landesstraßen 10 20 200 

Kreisstraßen 10 20 200 

Bahntrasse - 30 (pauschal) 210 

 

In der Praxis kann in Einzelfällen auch ein geringerer oder größerer Abstand 
nötig sein, insbesondere da die Breite der jeweiligen Trassen pauschal ange-
nommen wird. Jedoch sind diese Unterschiede im Maßstab 1:100.000 nicht re-
levant. Auf einen pauschalen Puffer zu Gasleitungen wurde verzichtet, da die-
ser je nach Durchmesser, Leitungsdruck und Bauart (ober-, unterirdisch) sehr 
variabel ist. Zudem sind hier im Einzelfall Maßnahmen möglich, welche gerin-
gere Abstände zulassen und erst im Genehmigungsverfahren bei Vorliegen der 
konkreten Anlagenplanung geklärt werden können. 

Wald per Schutzverordnung nach § 12 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 

• In nach § 12 LWaldG (LWaldG, 2019) geschützten Waldgebieten sind alle 
Handlungen verboten, die dem Schutzzweck zuwiderlaufen, die das Gebiet 
oder einzelne seiner Bestandteile nachhaltig stören, verändern, beschädigen 
oder zerstören können. Nach § 12 LWaldG geschützte Waldgebiete sind somit 
aus rechtlichen Gründen für die Windenergienutzung nicht geeignet. 

Flughäfen, Verkehrs- und Sonderlandeplätze mit Sicherheitsflächen 

• Gemäß § 6 LuftVG (LuftVG, 2023)stehen die Betriebsflächen von Flugplätzen 
(Flughäfen, Landeplätze und Segelfluggelände) für die Windenergienutzung 
aus rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung. Festgesetzte Platzrunden stehen 
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aus rechtlichen Gründen ebenfalls der Errichtung von Windenergieanlagen ent-
gegen (VGH Mannheim, Urteil vom 13.10.2020 - 3 S 526/20).   

Wasserschutzgebiete Zonen I und II 

• Wasserschutzgebiete dienen dem Zweck, eine ausreichende Qualität und 
Quantität schutzwürdiger Wasservorkommen zu gewährleisten. Sie können in 
Schutzzonen eingeteilt werden, für die gestaffelte Verbote, Beschränkungen 
und Pflichten bestimmt werden. In der Schutzzone I (Fassungsbereich) ist die 
Errichtung von Hoch- und Tiefbauten verboten. In der Schutzzone II (engere 
Schutzzone) ist die Errichtung von Hoch- und Tiefbauten zwar nicht generell 
ausgeschlossen, jedoch soll dieser Bereich zum Schutz der Ressource Wasser 
von der Bebauung durch Windenergie aus regionalplanerischen Gründen frei-
gehalten werden. 

Regionalplanerisch konkretisierter Freiraumverbund (Anpassung an Ziel 6.2 LEP HR) 

• Der Freiraumverbund des LEP HR wird im integrierten Regionalplan in den 
Randbereichen maßstabsgerecht mit geringfügigen Ergänzungen konkretisiert. 
Hier soll nach Z 6.1 ebenso eine Nutzung durch Windenergieanlagen ausge-
schlossen werden. 

Biosphärenreservat Schutzzonen I und II 

• Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wurde als Verordnung festgesetzt 
und besteht aus vier Schutzzonen, wobei die Schutzzone I (Kernzone) sowie 
die Schutzzone II als Naturschutzgebiete festgesetzt worden sind und der 
Windenergie aus bereits benannten Gründen nicht zur Verfügung stehen. 

Denkmalschutz 

• Für Denkmale besteht gemäß § 2 BbgDSchG (BbgDSchG, 2024) ein öffentli-
ches Interesse an ihrer Erhaltung. Denkmale sind so zu nutzen, dass ihre Er-
haltung auf Dauer gewährleistet ist. Baudenkmale und technische Denkmale 
stehen einer Festlegung als Vorrangfläche Windenergienutzung entgegen, wei-
sen jedoch i.d.R. keine für die Maßstabsebene der Regionalplanung (M 
1:100.000) relevante Größe auf. Gartendenkmale und Denkmalbereiche sind 
dagegen klar abgrenzbar und können eine regionalplanerisch relevante Größe 
aufweisen. Gartendenkmale und Denkmalbereiche stehen somit aus rechtli-
chen Gründen einer Festlegung als Vorrangfläche Windenergienutzung entge-
gen. Die Abgrenzung von Bodendenkmalen ist häufig nicht eindeutig möglich. 
Zum Teil sind Bodendenkmale noch nicht entdeckt, aber es können begründete 
Vermutungen vorliegen. Andere Bodendenkmale sind obertägig sichtbar, ihre 
unterirdischen Ausmaße sind aber nicht bekannt. In der Praxis liegt die Aus-
dehnung der Bodendenkmale in der Regel bei deutlich unter 5 ha, womit sie im 
Maßstab 1: 100.000 nicht mehr darstellbar sind. 

Vorranggebiete Rohstoffgewinnung und Flächen der aktiven Rohstoffgewinnung mit 

Rahmen-, Haupt- und Abschlussbetriebsplänen 

• Vorranggebiete Rohstoffgewinnung sind Gebiete, die für die Gewinnung ober-
flächennaher Rohstoffe vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzun-
gen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit der Rohstoffgewinnung 
nicht vereinbar sind. Die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe ist mit der Er-
richtung von Windenergieanlagen nicht vereinbar. Da Vorranggebiete Rohstoff-
gewinnung im integrierten Regionalplan festgelegt werden, stehen sie somit 
aus regionalplanerischen Gründen nicht für die Windenergienutzung zur Verfü-
gung. Gleiches gilt für Flächen der aktiven Rohstoffgewinnung mit Rahmen-, 
Haupt- und Abschlussbetriebsplänen soweit diese nicht ohnehin als Vorrang-
gebiet Rohstoffgewinnung ausgewiesen werden. 
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Stehende Gewässer größer 5 ha 

• Stehende Gewässer haben vielfältige Funktionen in der Landschaft. Sie erhö-
hen die Strukturvielfalt, bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenar-
ten, können als Trittsteine im Biotopverbund dienen oder als Wasser- und Stoff-
speicher wirken. Aus diesem Grund sollen sie von der Windenergienutzung frei-
gehalten werden. 

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA-Gebiete) 

• Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) sind gesetzlich geschützte Gebiete, 
deren Schutzzweck die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes, der für die jeweiligen Gebiete aufgeführten europäischen 
Vogelarten ist. Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung eines Europäischen Vogelschutzgebietes in seinen für die Er-
haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kön-
nen, sind unzulässig. Aus diesem Grund werden die SPA Gebiete für die Pla-
nung von VR WEN als Negativkriterium eingestellt. 

Hubschraubertiefflugstrecken der Bundeswehr 

• Hubschraubertiefflugstrecken der Bundeswehr sind für die Landesverteidigung 
wichtige Bereiche, die daher von der Windenergienutzung freigehalten werden 
sollen. 

Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung 

• Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung werden zur langfristigen Sicherung der 
Rohstoffversorgung festgelegt. In diesen Gebieten kommt den Belangen der 
Rohstoffsicherung im Rahmen der Abwägung besondere Bedeutung zu. Sie 
sollen weitestmöglich von Bebauungen freigehalten werden und stellen somit 
regelmäßig einen Belang gegen die Festlegung von Vorranggebieten Wind-
energienutzung dar. 

Vorbehaltsgebiete Regional bedeutsame Gewerbegebiete 

• Im integrierten Regionalplan werden regional bedeutsame Gewerbegebiete 
festgelegt. Diese sollen für Gewerbeansiedlungen vorgehalten werden, wes-
halb eine Festlegung einer Vorrangfläche Windenergie dem grundsätzlich ent-
gegensteht. 

Vorbehaltsgebiete Siedlung 

• Vorbehaltsgebiete Siedlung sind Gebiete für die Siedlungsentwicklung beson-
ders geeignet und sollen daher von der Windenergienutzung freigehalten wer-
den. 

Gestaltungsraum Siedlung gemäß LEP HR 

• Innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung wird die Planung neuer Wohnbau-
flächen quantitativ nicht begrenzt. Dieser Bereich weist eine gute Eignung für 
die Siedlungsentwicklung auf. Bei der Festlegung von Vorranggebieten für die 
Windenergienutzung soll diese Festlegung entsprechend Berücksichtigung fin-
den. Der Gestaltungsraum Siedlung steht damit einer Festlegung entgegen. 

Gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete und HQ100-Gebiete außerhalb 

von festgesetzten Überschwemmungsgebieten 

• Die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten ist in § 76 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG, 2023) und in § 100 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG, 
2024) geregelt. Im Land Brandenburg werden an bestimmten, durch Rechts-
verordnung festgelegten Gewässern und Gewässerabschnitten diejenigen Ge-
biete, die bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis überschwemmt 
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oder durchflossen werden, als Überschwemmungsgebiete festgesetzt. In den 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist nach § 78 Absatz 4 WHG die Er-
richtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 
des Baugesetzbuchs untersagt. Davon abweichend kann die zuständige Be-
hörde nach § 78 Absatz 5 WHG die Errichtung oder Erweiterung einer bauli-
chen Anlage im Einzelfall zulassen. 
Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Windenergieanlagen ist nach § 35 
BauGB zu beurteilen. In den zuvor benannten Gebieten ist die Errichtung von 
Windenergieanlagen daher aufgrund des § 78 Absatz 4 WHG regelmäßig un-
zulässig. Aus diesem Grund sollen gesetzlich festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete und HQ100-Gebiete außerhalb von festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten von der Windenergienutzung freigehalten werden. 

Schutzbereich von 5 km um Wetterradarstationen 

• Zur Sicherung des Wetterradarsystems am Standort Prötzel fordert der Deut-
sche Wetterdienst, dass ein 5 km-Radius um den Wetterradarstandort von 
Windenergienutzung freigehalten werden soll. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
haben in einem gemeinsamen Maßnahmenpapier vom 5. April 2022 zusammen 
mit dem Deutschen Wetterdienst beschlossen, dass der Prüfradius bei Wetter-
radaranlagen von 15 km auf 5 km ab dem Jahr 2024 verkleinert werden soll. 
Aus diesem Grund wird der Schutzbereich von 5 km um Wetterradarstationen 
für die Planung von VR WEN als Negativkriterium eingestellt. 

Kriterien für die Bewertung von Potenzialflächen 

Mindestgröße der Vorranggebiete Windenergienutzung 

• Die Berücksichtigung einer Mindestgröße dient der regionalplanerischen Bün-
delung der Windenergienutzung durch den Plangeber. Mit der Anwendung ei-
ner Mindestgröße sollen großräumige Streuungen einzelner oder weniger 
Windenergieanlagen im Landschaftsraum vermieden werden. Flächen, in de-
nen die Errichtung von nicht mindestens drei Windenergieanlagen mit ausrei-
chender Sicherheit gewährleistet werden kann, sollen ausgeschlossen werden. 
Aus diesem Grund wird eine Mindestgröße von 25 ha angesetzt. Durch die Be-
rücksichtigung von Infrastrukturtrassen sind einige Gebiete räumlich geteilt. 
Wird diese Teilung durch Infrastrukturen verursacht und liegt der Abstand zwi-
schen den Gebietsteilen bei unter 600 Meter werden diese in der Gesamtschau 
als ein Gebiet betrachtet. Zur besseren Berücksichtigung von Bestandswind-
parks kann im Einzelfall die festgelegte Mindestgröße unterschritten werden. 

Maximalgröße der Vorranggebiete Windenergienutzung 

• Um eine Überprägung der Landschaft durch WEA zu vermeiden, soll neben 
dem Abstand von 2,5 km eine Maximalgröße von 1.000 ha je Vorranggebiet 
Windenergienutzung eingeführt werden. In Fällen, in denen die 1.000 ha bereits 
durch vorhandene Bestandsanlagen überschritten werden, können im Einzelfall 
auch größere Flächen festgelegt werden. 

Mindestabstand von 2,5 km zwischen Vorranggebieten Windenergienutzung  

• Der Mindestabstand zwischen benachbarten Vorranggebieten Windenergienut-
zung soll in der Regel 2,5 km betragen. Bezugspunkte sind hierbei ausschließ-
lich die Vorranggebiete Windenergienutzung nicht jedoch Bestandsanlagen, 
beantragte oder genehmigte Windenergieanlagen sowie Bebauungspläne für 
Windenergieanlagen. Damit soll eine Überprägung der Landschaft vermieden 
werden. Die 2,5 km wurden gewählt, um einerseits einen ausreichenden und 
optisch wahrnehmbaren Abstand zwischen den Windparks zu gewährleisten 
und andererseits den Vorgaben des Brandenburgischen Flächenzielgesetzes 
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zu entsprechen. Da sich einige Bestandwindparks in Abständen von weniger 
als 2,5 km zueinander befinden, kann in diesen Fällen der festgelegte Mindest-
abstand zur Sicherung bereits bebauter Flächen unterschritten werden. 

Artenschutzrechtliche Belange gemäß § 45b BNatSchG und Anlage 1 zu § 45b Absatz 

1 bis 5 

• Der Bundesgesetzgeber hat die Maßstäbe, nach denen fachlich zu beurteilen 
ist, ob nach § 44 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 das Tötungs- und Verletzungsrisiko 
für Exemplare kollisionsgefährdeter Brutvogelarten im Umfeld ihrer Brutplätze 
durch den Betrieb von Windenergieanlagen signifikant erhöht ist, im § 45b 
BNatSchG abschließend geregelt. Zur Anwendung dieser Vorschriften bei der 
Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung trifft die Regio-
nale Planungsgemeinschaft folgende Feststellungen: 

• Nahbereich (§ 45b Absatz 2 BNatSchG): 
Der Nahbereich ist aufgrund des vom Bundesgesetzgeber festgestellten Sach-
verhalts, dass ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko regelmäßig gegeben ist, 
allgemein nicht für die Festlegung als Vorranggebiet für die Windenergienut-
zung in Betracht zu ziehen. Mögliche Abweichungen vom Regelfall sind auf der 
Grundlage der Bewertung durch die zuständige Naturschutzbehörde zu prüfen. 

• Zentraler Prüfbereich (§ 45b Absatz 3 BNatSchG): 
Der zentrale Prüfbereich ist aufgrund der vom Bundesgesetzgeber aufgestell-
ten Annahme, dass Anhaltspunkte für ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
vorhanden sind, für die Festlegung bisher nicht mit WEA bebauter Gebiete als 
Vorranggebiet für die Windenergienutzung in der Regel nicht geeignet. Abwei-
chungen vom Regelfall sind auf der Grundlage der Bewertung durch die zu-
ständige Naturschutzbehörde zu prüfen. 

• Erweiterter Prüfbereich (§ 45b Absatz 4 BNatSchG): 
Der erweiterte Prüfbereich ist aufgrund des vom Bundesgesetzgeber festge-
stellten Sachverhalts, dass ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht gegeben 
ist, allgemein für die Festlegung als Vorranggebiet für die Windenergienutzung 
in Betracht zu ziehen, es sei denn, der Nachweis der Widerlegung des Regel-
sachverhalts nach § 45b Absatz 4 Nummer 1 und Nummer 2 BNatSchG ist von 
der zuständigen Naturschutzbehörde erbracht. 

• Außerhalb des erweiterten Prüfbereichs (§ 45b Absatz 5 BNatSchG): 
Flächen außerhalb des erweiterten Prüfbereichs sind regelmäßig für die Fest-
legung als Vorranggebiet für die Windenergienutzung in Betracht zu ziehen. 
Da im Rahmen des Repowering nach § 45c Absatz 2 Satz 2 BNatSchG die 
Auswirkungen der zu ersetzenden Bestandsanlagen bei der artenschutzrecht-
lichen Prüfung als Vorbelastung berücksichtigt werden müssen, ist davon aus-
zugehen, dass eine Errichtung von WEA in diesem Zusammenhang häufig 
auch innerhalb des zentralen Prüfbereichs möglich ist. Daher werden Be-
standswindparks innerhalb des zentralen Prüfbereichs in der Regel bei der Pla-
nung von Vorranggebieten Windenergienutzung berücksichtigt. 

Landesvorgaben zur Anwendung der §§ 45b bis 45d BNatSchG sowie zu artenschutz-

rechtlichen Verboten 

• Für die in Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG benann-
ten Vogelarten ist der Brandenburger Erlass zur Beachtung naturschutzfachli-
cher Belange vom 01.01.2011 (TAK-Erlass) aufgrund der vom Bundesgesetz-
geber getroffenen Entscheidungen nicht mehr anzuwenden.  
Über die bundesgesetzlichen Vorgaben hinausgehende artenschutzrechtlichen 
Belange werden in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde be-
rücksichtigt. 
Die Grundlagen zur Bewertung der Artenschutzbelange bilden: 
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Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (2023): Empfehlungen 
des MLUK zum Umgang mit Landschaftsschutzgebieten und den artenschutz-
rechtlichen Verboten bei der Planung von Vorranggebieten für die Windenergie. 
Potsdam. Stand: 04. April 2023. (MLUK, 2023a) 
 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (2023b): Erlass zur 
Anwendung der §§ 45b bis 45d BNatSchG sowie Maßgaben für die arten-
schutzrechtliche Prüfung in Bezug auf Vögel und Fledermäuse in Genehmi-
gungsverfahren von Windenergieanlagen. Potsdam. Stand 7. Juni 2023. 1. 
Fortschreibung vom 25. Juli 2023. (MLUK, 2023b) 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten mit besonderer Bedeutung für Fledermausvorkom-

men  

• Die Genehmigungspraxis der letzten Jahre hat gezeigt, dass die artenschutz-
rechtlichen Konflikte bezüglich der Fledermausvorkommen durch entspre-
chende Vermeidungsmaßnahmen, wie u. a. geregelte Abschaltzeiten, ortskon-
kret erheblich vermindert werden können. Die Empfehlungen des MLUK zum 
Umgang mit Landschaftsschutzgebieten und den artenschutzrechtlichen Ver-
boten bei der Planung von Vorranggebieten für die Windenergie (Stand: 04. 
April 2023) besagt daher, dass Fledermäuse auf der Ebene der Regionalpla-
nung nicht berücksichtigt werden müssen, da die artenschutzrechtlichen Anfor-
derungen im Rahmen der Genehmigungsverfahren bewältigt werden können. 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

• Sondergebiete, in denen die Errichtung von Windenergieanlagen nicht zulässig 
ist, sind von der Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung ausge-
schlossen. Dies gilt damit in der Regel auch für Bebauungspläne für PV-Frei-
flächenanlagen. Im Einzelfall ist es jedoch möglich, dass entsprechende Pläne 
eine Mischnutzung vorsehen, in diesen Fällen ist im Einzelfall zu prüfen, ob 
eine Festlegung von Vorranggebieten erfolgen kann. Hierbei ist allerdings zu 
beachten, dass die Windenergienutzung sich auf der Fläche durchsetzen muss.  

Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) 

• Die Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung in FFH-Gebieten ist 
nicht generell ausgeschlossen. In Einzelfällen kann eine Festlegung erfolgen, 
wenn die Schutzziele voraussichtlich nicht beeinträchtigt werden. Die FFH-Ge-
biete in der Planungsregion sind darüber hinaus größtenteils bereits Bestand-
teile des Freiraumverbundes des LEP HR, der als Ziel der Raumordnung fest-
gesetzt wurde und in dem eine Festlegung von VR WEN nach Maßgabe von Z 
6.2 LEP HR i. V. m § 249 Absatz 5 Satz BauGB nicht erfolgen kann, sofern dies 
für die Erreichung des regionalen Flächenzieles nicht erforderlich ist.  

Umgebungsschutz von Denkmalen  

• Die nähere Umgebung eines Denkmals ist geschützt, soweit sie für dessen Er-
haltung, Erscheinungsbild oder städtebauliche Bedeutung erheblich ist. In Ein-
zelfällen kann der Umgebungsschutz eines Denkmals über diesen Kernbereich 
hinausgehen, wenn die Bedeutung eines Denkmals auf dem Wechselspiel ei-
nes denkmalwerten Objekts mit seiner Umgebung, in die es hinein konzipiert 
wurde, beruht. Die räumliche Abgrenzung der Umgebung hängt insbesondere 
von der Art, der Größe und der Lage des Denkmals sowie von der Eigenart der 
Umgebung ab und bedarf der Einzelfallbewertung. Unter den gegebenen Vo-
raussetzungen kann nach Einzelfallabwägung der Umgebungsschutz von 
Denkmalen der Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung entge-
genstehen. 
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HQ extrem-Gebiete 

• In den Bereichen, die bei einem extremen Hochwasserereignis überschwemmt 
werden, besteht kein generelles Bauverbot, eine Festlegung von Vorrangge-
bieten innerhalb dieser Bereiche ist im Einzelfall zu prüfen. 

Hindernisbegrenzung Luftverkehr, Bauschutzbereiche für Flughäfen, Verkehrs- und 

Sonderlandeplätze, Flugsicherungsanlagen sowie weitere Flugsicherungsbelange  

• Auch außerhalb von Bauschutzbereichen können Flugsicherungsbelange der 
Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung entgegenstehen. Bei 
Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb ist die Sicherheit und Fliegbarkeit 
von Platzrunden durch Hindernisse nicht zu gefährden. Dies betrifft in der Pla-
nungsregion die Sonderlandeplätze Crussow und Werneuchen. Auch Anflug-
korridore für Landeplätze können der Festlegung von Vorranggebieten Wind-
energienutzung entgegenstehen. Nach Einzelfallabwägung können Flugsiche-
rungsbelange der Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung ent-
gegenstehen.  

Rechtsverbindlich festgesetzte Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

• Landschaftsschutzgebiete dienen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-
stellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Re-
generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, ein-
schließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten sowie der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder 
auch der Erholung. Landschaftsschutzgebiete stellen jedoch keinen Aus-
schluss der Windenergienutzung dar. Gemäß den bundesrechtlichen Vorgaben 
können Landschaftsschutzgebiete zum Erreichen der Flächenziele für die Fest-
legung von Windenergiegebieten beansprucht werden. Vor dem Hintergrund, 
dass mit dem integrierten Regionalplan 2,2 % der Fläche der Planungsregion 
für die Windenergienutzung zur Verfügung gestellt werden sollen und gleich-
zeitig rund 50% der Regionsfläche bereits als Landschaftsschutzgebiete fest-
gesetzt sind (Stand: 2021), macht der Plangeber im Einzelfall von diesem Ab-
wägungsspielraum Gebrauch. 

Biosphärenreservat Schutzzonen III und IV 

• Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wurde als Verordnung festgesetzt 
und besteht aus vier Schutzzonen, wobei die Schutzzone I (Kernzone) sowie 
die Schutzzone II als Naturschutzgebiete und die Schutzzonen III und IV als 
Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen sind. Das Biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin ist gleichzeitig ein von der UNESCO anerkanntes Biosphärenre-
servat und unterliegt regelmäßig der Evaluierung durch ein Komitee des Pro-
grammes MaB („Man and the biosphere“ / „Der Mensch und die Biosphäre“). 
Die Naturschutzgebiete innerhalb des Biosphärenreservates sind für die Wind-
energienutzung aus rechtlichen Gründen nicht geeignet, die Landschafts-
schutzgebiete stellen ein Kriterium für die Bewertung der Potenzialflächen dar. 
Unter Berücksichtigung der Schutzzwecke der Schutzgebietsverordnung sowie 
der Kriterien der UNESCO kann nach Einzelfallabwägung die Festlegung von 
Vorranggebieten Windenergienutzung im Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin erfolgen. 

Wasserschutzgebiete Zonen III 

• Die Zonen III von Trinkwasserschutzgebieten, die in der Regel das gesamte 
Einzugsgebiet umfassen, nehmen regelmäßig größere Flächen in Anspruch. In 
den Wasserschutzzonen III ist das Gefährdungspotenzial aufgrund der größe-
ren Entfernung zur Wassergewinnungsanlage geringer als in den Zonen I und 
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II. In diesen Zonen muss insbesondere der Schutz vor weitreichenden Beein-
trächtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemi-
schen Verunreinigungen gewährleistet werden. Aus diesem Grund ist die An-
siedlung von Windenergieanlagen in den Wasserschutzzonen III nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen. Eine Festlegung von Vorranggebieten für die Wind-
energienutzung innerhalb dieser Zonen kann unter Berücksichtigung der Vor-
schriften der jeweiligen Trinkwasserschutzverordnung in Betracht gezogen 
werden. 

Naturparke 

• Mit dem Naturpark Uckermärkische Seen und dem Naturpark Barnim existieren 
in der Planungsregion Uckermark-Barnim zwei Naturparke. Der Naturpark 
Uckermärkische Seen wurde komplett, der Naturpark Barnim in weiten Teilen 
über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten 
gesichert. Die Naturschutzgebiete innerhalb der Naturparke stellen für Wind-
energienutzung ein Negativkriterium dar, die Landschaftsschutzgebiete sind 
ein Kriterium für die Bewertung der Potenzialflächen und die Zwecke der Na-
turparkerklärungen stellen Abwägungsbelange dar. Durch eine räumlich be-
grenzte Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung werden die 
Zwecke i. d. R. nicht in Frage gestellt.  

Wälder mit regional bedeutsamen Schutz- und Erholungsfunktionen gemäß Wald-

funktionenkartierung (Landesbetrieb Forst Brandenburg, 2019, Waldfunktionenkar-

tierung) 

• Wälder stellen in der Planungsregion Uckermark-Barnim keinen generellen 
Ausschluss der Windenergienutzung dar. Vielmehr erfolgt bei der Festlegung 
von Vorranggebieten Windenergienutzung eine differenzierte Bewertung der 
einzelnen Waldflächen und ihrer Funktionen. Grundlage hierfür ist die Wald-
funktionenkartierung des Landes Brandenburg (MLUL, 2019), mit der die 
Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktionen von Wäldern erfasst werden. Die Kar-
tierung erfolgt durch die Forstbehörden auf Basis forstlicher Abteilungen. Die 
Bewertung der Waldfunktionen hinsichtlich ihrer Eignung für die Windenergie-
nutzung erfolgt durch die Regionale Planungsgemeinschaft. Ergebnis der 
Waldfunktionenbewertung sind für die Maßstabsebene der Regionalplanung 
relevante „regional bedeutsame Wälder“ (größer als 5 ha), die aufgrund ihrer 
hochwertigen Schutz- und Erholungsfunktionen nach Einzelfallabwägung ge-
gen die Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung wirken können. 
Hierbei erfolgt eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Waldfunktion wo-
bei im Ergebnis einzelne Waldfunktionen in Anspruch genommen werden. 
 
Waldfunktionen die nicht in die Betrachtung einbezogen werden: 

Nr. Waldfunktionen 

0100 Geschütztes Waldgebiet § 12 LWaldG 

7100 Wissenschaftliche Versuchsfläche      

7220 Naturwald       

7300 Arboretum     

7520 Samenplantage       

7610 Historische Waldbewirtschaftung mit Weiterbewirtschaftung    

7710 Wald mit hoher ökologischer Bedeutung   

7720 Wald mit hoher geologischer Bedeutung   
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Nr. Waldfunktionen 

7830 Bestattungswald 

7900 Forstliche Genressource      

8101 Erholungswald, Intensitätsstufe 1     

8200 Erholungswald mit besonderer Rechtsbindung nach LWaldG §12 

 

Waldfunktionen die nur in Einzelfällen in die Betrachtung einbezogen werden: 

Nr. Waldfunktionen 

3100 Lokaler Klimaschutzwald      

5400 Kleine Waldflächen in waldarmen Gebieten   

7510 Forstsaatgutbestand 

7620 Historische Waldbewirtschaftung ohne Weiterbewirtschaftung   

8102 Erholungswald, Intensitätsstufe 2     

 

Waldfunktionen die in die Betrachtung einbezogen werden: 

Nr. Waldfunktionen 

2100 Erosionsgefährdeter Standort  

2200 Exponierte Lage      

3200 Lokaler Immissionsschutzwald  

3300 Lärmschutzwald       

4100 Sichtschutzwald       

4300 Waldbrandschutzstreifen       

9100 Nutzwald       

9201 Nicht betretbare Fläche     

9202 Nicht bewirtschaftbare Fläche     

 

Vorbehaltsgebiet Tourismus 

• Im integrierten Regionalplan soll der Tourismus eine gesonderte Berücksichti-
gung finden. Ziel ist es, Vorbehaltsflächen Tourismus als Grundsatz der Raum-
ordnung zu definieren. Innerhalb dieser Bereiche soll dem Tourismus eine be-
sondere Bedeutung beigemessen werden. Damit stellen diese Gebiete einen 
Abwägungsbelang für den für die Festlegung von Vorranggebieten Windener-
gienutzung dar und werden daher als Kriterium für die Bewertung der Potenzi-
alflächen berücksichtigt. 

Sonstige Belange 

Nicht alle abwägungsrelevanten Belange lassen sich in abstrakten Kriterien zusammenfas-

sen. Es können auch gewichtige ortskonkrete Belange in die Abwägung einfließen, die nicht 

in abstrakten Kriterien definiert werden können. Dieser Abwägungsprozess erfolgt regions-

weit einheitlich und ist anhand der untenstehenden Abwägungsergebnisse für die jeweili-

gen VR nachvollziehbar. 
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Im Ergebnis der Gesamtabwägung werden auf 10.098 ha Vorranggebiete Windenergienut-

zung festgelegt. Bei einer Gesamtgröße der Planungsregion von 455.661 ha entspricht dies 

rund 2,22% der Planungsregionsfläche.  

Die Feststellung, dass die Festlegungen zur Windenergienutzung in Kapitel 7 mit den Teil-

flächenzielen nach Artikel I des Brandenburgischen Flächenzielgesetz (BbgFzG) in Ein-

klang steht, trifft die Landesplanungsbehörde (§ 5 Absatz 1 Satz 2 WindBG). 

Dazu stellt die Regionale Planungsgemeinschaff folgendes fest: Durch den Integrierten Re-

gionalplan Uckermark- Barnim werden Flächen in einem Umfang von 10.098 Hektar für die 

Windenergie an Land gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 WindBG 

ausgewiesen und als Windenergiegebiete gemäß § 2 Nummer 1 a WindBG festgelegt. 

Die Ausweisung erfolgt durch Festlegung als Vorranggebiet. Diese Vorranggebiete sind im 

Einzelnen:  

Nr. Name Fläche in ha 

VR WEN 1 Bandelow 455 

VR WEN 2 Battin 103 

VR WEN 3 Bertikow 29 

VR WEN 4 Bietikow 204 

VR WEN 5 Briest 18 

VR WEN 6 Brüssow 242 

VR WEN 7 Crussow 126 

VR WEN 8 Damitzow 97 

VR WEN 9 Falkenwalde 326 

VR WEN 10 Göritz 47 

VR WEN 11 Grünow-Ludwigsburg 200 

VR WEN 12 Güstow 332 

VR WEN 13 Haßleben 28 

VR WEN 14 Heinersdorf 116 

VR WEN 15 Hetzdorf 87 

VR WEN 16 Hohengüstow 197 

VR WEN 17 Kröchlendorff 119 

VR WEN 18 Lübbenow 54 

VR WEN 19 Luckow 252 

VR WEN 20 Malchow 223 

VR WEN 21 Milow 160 

VR WEN 22 Mürow 44 

VR WEN 23 Nechlin 95 

VR WEN 24 Neuenfeld 408 

VR WEN 25 Pinnow-Hohenlandin 511 

VR WEN 26 Rosow 45 
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Nr. Name Fläche in ha 

VR WEN 27 Schenkenberg 1028 

VR WEN 28 Schmölln 79 

VR WEN 29 Schönermark 194 

VR WEN 30 Schönfeld (UM) 166 

VR WEN 31 Tantow 298 

VR WEN 32 Vierraden 53 

VR WEN 33 Wallmow 295 

VR WEN 34 Welsow 57 

VR WEN 35 Wilsickow 586 

VR WEN 36 Wittenhof 39 

VR WEN 37 Blumberg 183 

VR WEN 38 Börnicke 108 

VR WEN 39 Groß Schönebeck 46 

VR WEN 40 Grüntal 291 

VR WEN 41 Krummensee 100 

VR WEN 42 Lichterfelde 103 

VR WEN 43 Lüdersdorf 101 

VR WEN 44 Parstein 157 

VR WEN 45 Prenden 104 

VR WEN 46 Schönfeld (BAR) 249 

VR WEN 47 Trampe 163 

VR WEN 48 Wandlitz 201 

VR WEN 49 Willmersdorf-Tempelfelde 979 

 

Bewertung der VR WEN 

Allein auf Basis der Positivkriterien lassen sich für die Region Uckermark-Barnim die Flä-

chenvorgaben nicht erfüllen. Um die verbleibende Fläche ausweisen zu können werden 

daher die nächst konfliktärmsten Standorte ausgewiesen, da völlig konfliktfreie Räume, die 

keiner anderen Nutzung unterliegen, nicht existieren. Hierbei werden auch Flächen mit ent-

gegenstehenden Belangen in Anspruch genommen, welche im Ergebnis der Abwägung 

allerdingt weniger stark gewichtet werden, als die Windenergienutzung, insbesondere da 

der § 2 EEG den Bewertungsmaßstab für die Fachplanung zu Gunsten der WEN ver-

schiebt. 

Im Folgenden wird die Eignung der Vorranggebiete im Einzelnen anhand der Kriterien dar-

gelegt. 
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Abbildung 5:  Legende der nachfolgend dargestellten Steckbriefe der Vorranggebiete Wind-
energienutzung (zur besseren Lesbarkeit wurden nur die wesentlichen Krite-
rien in den Detailkarten dargestellt) 
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Kartographische Darstellung - Abgrenzungsgründe 

 

VR WEN 01 Bandelow 

− Größe: ca. 455 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− regionaler Freiraumverbund im Osten und 

Westen 

− Artenschutzbelange im Süden 

− geschütztes Biotop > 5 ha im Nordwesten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Nordosten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist zum Teil mit Windenergieanlagen bebaut. Es liegen 

angrenzende Fledermausvorkommen vor, die jedoch nicht auf Ebene der Regionalplanung be-

rücksichtigt werden, da die artenschutzrechtlichen Anforderungen im jeweiligen Genehmi-

gungsverfahren bewältigt werden können. 

 

Gemeinde/n: Stadt Prenzlau, Uckerland 

 

VR WEN 02 Battin 

− Größe: ca. 103 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Osten und Süden  

− regionaler Freiraumverbund im Südosten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Osten 

Innergebietliche Bewertung: Innerhalb der Fläche sind keine entgegenstehenden Belange be-

troffen. Das Gebiet ist daher konfliktarm. 

 

Gemeinde/n: Stadt Brüssow 

 

VR WEN 03 Bertikow 

− Größe: ca. 29 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− B198 im Nordosten 

Bertikow 

Bandelow 

Battin 



Integrierter Regionalplan der Region Uckermark-Barnim, Satzung 2024 

79 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist bereits mit Windenergieanlagen bebaut. Die WEN 

hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. Weitere der WEN 

entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Uckerfelde 

 

VR WEN 04 Bietikow 

− Größe: ca. 204 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Norden 

 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist bereits mit Windenergieanlagen bebaut. Nach Er-

richtung der sogenannten Uckermarkleitung wird die angrenzende Trasse zurückgebaut und 

wird entsprechend nicht mehr berücksichtigt. Es werden zentrale Prüfbereiche kollisionsgefähr-

deter und störungssensibler Vogelarten in Anspruch genommen, allerdings betrifft dies den 

bereits bebauten Bereich. Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der 

Windenergie, welche einer Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenste-

hende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Uckerfelde, Grünow 

 

VR WEN 05 Briest 

− Größe: ca. 18 ha (Unterschreitung der Min-

destgröße durch Berücksichtigung von Be-

standsanlagen) 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− SPA-Gebiet Schorfheide-Chorin im Westen 

− B166 im Westen 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist bereits mit Windenergieanlagen bebaut. Die WEN 

hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. Weitere der WEN 

entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Schwedt/ Oder 

Bietikow 

Briest 



Integrierter Regionalplan der Region Uckermark-Barnim, Satzung 2024 

80 

 

VR WEN 06 Brüssow 

− Größe: ca. 242 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− K7316 im Osten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist bereits mit Windenergieanlagen bebaut. Die WEN 

hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. Weitere der WEN 

entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Brüssow 

 

VR WEN 07 Crussow 

− Größe: ca. 126 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Westen 

− Flugsicherungsbelange im Norden 

− K7302 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Im Süden des Gebietes werden in Abstimmung mit dem LfU Nah- und zentrale Prüf-

bereiche kollisionsgefährdeter und störungssensibler Vogelarten in Anspruch genommen, al-

lerdings betrifft dies den bereits bebauten Bereich. Weitere der WEN entgegenstehende Funk-

tionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Angermünde 

 

VR WEN 08 Damitzow 

− Größe: ca. 97 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Westen und 

Osten 

− regionaler Freiraumverbund im Norden 

− Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 

im Westen 

− B113 im Südwesten 

Damitzow 

Brüssow 

Crussow 
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Innergebietliche Bewertung: In ca. 500 m Entfernung befindet sich ein Gartendenkmal. Mit dem 

Urteil vom 27. Juli 2023 (OVG 3a A 52/23) hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

abschließend entschieden, dass der Errichtung von WEA keine denkmalpflegerischen Belange 

in Damitzow entgegenstehen.  

Gemeinde/n: Mescherin, Tantow 

 

VR WEN 09 Falkenwalde 

− Größe: ca. 326 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Nordwesten 

− entgegenstehender Bebauungsplan im Süd-

westen (PV) 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer 

Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nut-

zungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Gramzow, Randowtal, Uckerfelde 

 

VR WEN 10 Göritz 

− Größe: ca. 47 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− regionaler Freiraumverbund im Westen 

− Schienenweg im Südwesten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Nordosten 

Innergebietliche Bewertung: Für dieses Gebiet liegt bereits ein Aufstellungsbeschluss für einen 

Bebauungsplan zur Nutzung der Windenergie vor. Eine Integration der kommunalen Planung 

in die Flächenkulisse des Regionalplans, unter Berücksichtigung der zur Ausweisung der VR 

WEN angewandten Methodik, entspricht dem Planungsziel, bevorzugt konfliktarme Flächen 

festzulegen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Göritz 

Göritz 

Falkenwalde 
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VR WEN 11 Grünow-Ludwigsburg 

− Größe: ca. 200 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Osten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Westen 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. In Abstimmung mit dem LfU werden Nah- und zentrale Prüfbereiche kollisionsgefähr-

deter und störungssensibler Vogelarten in Anspruch genommen, allerdings betrifft dies den 

bereits bebauten Bereich. Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der 

Windenergie, welche einer Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenste-

hende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Grünow, Schenkenberg 

 

VR WEN 12 Güstow 

− Größe: ca. 332 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− Waldgebiet im Norden 

− Wegeverbindung im Nordosten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Es liegen angrenzende Fledermausvorkommen vor, die jedoch nicht auf Ebene der 

Regionalplanung berücksichtigt werden, da die artenschutzrechtlichen Anforderungen im je-

weiligen Genehmigungsverfahren bewältigt werden können. Innerhalb der Fläche bestehen 

Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer Festlegung nicht entgegen-

stehen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Prenzlau, Nordwestuckermark 

Güstow 

Grünow-Ludwigsburg 
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VR WEN 13 Haßleben 

− Größe: ca. 28 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Osten 

 

Innergebietliche Bewertung: Es liegen angrenzende Fledermausvorkommen vor die jedoch 

nicht auf Ebene der Regionalplanung berücksichtigt werden, da die artenschutzrechtlichen 

Anforderungen im jeweiligen Genehmigungsverfahren bewältigt werden können. Weitere der 

WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Boitzenburger Land 

 

VR WEN 14 Heinersdorf 

− Größe: ca. 116 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− SPA-Gebiet Randow-Welse-Bruch im Wes-

ten 

− LSG Nationalparkregion Unteres Odertal im 

Süden 

− Infrastrukturtrassen im Südwesten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Schwedt/ Oder 

 
 

VR WEN 15 Hetzdorf 

− Größe: ca. 87 ha  

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− SPA Uckermärkische Seenlandschaft im  

Süden 
Hetzdorf 

Haßleben 

Heinersdorf 
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Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. In Abstimmung mit dem LfU werden zentrale Prüfbereiche kollisionsgefährdeter und 

störungssensibler Vogelarten in Anspruch genommen, allerdings betrifft dies den bereits be-

bauten Bereich. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht 

vor. 

 

Gemeinde/n: Uckerland 

 

VR WEN 16 Hohengüstow 

− Größe: ca. 197 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Norden 

− Artenschutzbelange im Westen 

− K7319 im Nordwesten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer 

Festlegung nicht entgegenstehen.  Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nut-

zungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Gramzow, Oberuckersee, Uckerfelde 

 

VR WEN 17 Kröchlendorff 

− Größe: ca. 119 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− regionaler Freiraumverbund im Nordwesten 

− K325 im Nordwesten 

Innergebietliche Bewertung: Innerhalb der Fläche sind keine entgegenstehenden Belange be-

troffen. Das Gebiet ist daher konfliktarm. 

 

Gemeinde/n: Nordwestuckermark 

Hohengüstow 

Kröchlendorff 
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VR WEN 18 Lübbenow 

− Größe: ca. 54 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Nordwesten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Westen 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Uckerland 

 

VR WEN 19 Luckow 

− Größe: ca. 252 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Waldgebiet im Westen 

− Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 

im Norden 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Casekow 

 

VR WEN 20 Malchow 

− Größe: ca. 223 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Biotope im Norden und Süden 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Nordosten 

− Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 

in Nordwesten 

 

Innergebietliche Bewertung: In dem Gebiet läuft ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplans für die Windenergienutzung. Eine Integration der kommunalen Planung in die Flä-

Lübbenow 

Malchow 

Luckow 
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chenkulisse des Regionalplans, unter Berücksichtigung der zur Ausweisung der VR WEN an-
gewandten Methodik, entspricht dem Planungsziel, bevorzugt konfliktarme Flächen festzule-
gen. Es liegen angrenzende Fledermausvorkommen vor, die jedoch nicht auf Ebene der Regi-
onalplanung berücksichtigt werden, da die artenschutzrechtlichen Anforderungen im jeweiligen 
Genehmigungsverfahren bewältigt werden können. Weitere der WEN entgegenstehende 
Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 
 
Gemeinde/n: Göritz, Schönfeld 

 

VR WEN 21 Milow 

− Größe: ca. 160 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− regionaler Freiraumverbund im Osten 

− Artenschutzbelange im Westen 

 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer 

Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nut-

zungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Uckerland 

 

VR WEN 22 Mürow 

− Größe: ca. 44 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− regionaler Freiraumverbund im Osten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. In Abstimmung mit dem LfU werden Nah- und zentrale Prüfbereiche kollisionsgefähr-

deter und störungssensibler Vogelarten in Anspruch genommen, allerdings betrifft dies den 

bereits bebauten Bereich. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen 

liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Angermünde 

Milow 

Mürow 
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VR WEN 23 Nechlin 

− Größe: ca. 95 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 

im Norden 

− regionaler Freiraumverbund im Osten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer 

Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nut-

zungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Uckerland 

 

VR WEN 24 Neuenfeld 

− Größe: ca. 408 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 

im Nordosten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Süden und Os-

ten 

− geschütztes Biotop > 5 ha  

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Es werden potenziell Nah- und zentrale Prüfbereiche kollisionsgefährdeter und stö-

rungssensibler Vogelarten in Anspruch genommen. Die Abgrenzung erfolgte in Abstimmung 

mit Fachbehörden aufgrund Beurteilung, dass innerhalb des Vorranggebietes voraussichtlich 

keine artenschutzrechtlichen Belange einer Genehmigung entgegenstehen. Innerhalb der Flä-

che bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer Festlegung nicht 

entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht 

vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schönfeld 

Nechlin 

Neuenfeld 
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VR WEN 25 Pinnow-Hohenlandin 

− Größe: ca. 511 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− SPA-Gebiet Randow-Welse-Bruch im Nor-

den 

− Waldgebiet im Norden 

− regionaler Freiraumverbund im Südosten 

− Artenschutzbelange im Südosten 

Innergebietliche Bewertung: Im Süden des Gebietes befinden sich bereits Windenergieanla-

gen, welche hier als Positivkriterium mit in die Bewertung einfließen. Es werden in dem Bereich 

Nah- und zentrale Prüfbereiche kollisionsgefährdeter und störungssensibler Vogelarten in An-

spruch genommen. Im Norden befinden sich noch keine Bestandswindenergieanlagen, zudem 

sind hier die Nähe zum SPA-Gebiet sowie entsprechende Flugbeziehungen zu beachten. Ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände liegen für das Gebiet nicht vor, bezüglich der Nähe 

zum SPA-Gebiet sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (Erhaltung 

und Wiederherstellung der Lebensräume der wertgebenden Vogelarten) zu erwarten, da keine 

Schutzgebietsflächen in Anspruch genommen werden; 

Erhebliche Beeinträchtigungen der für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile (wertge-

bende Vogelarten) können ausgeschlossen werden, da keine Überlagerung von Nah- und zent-

ralen Prüfbereichen wertgebender Arten innerhalb der SPA-Gebiete erfolgt; die Funktionsfä-

higkeit der Flächenkulissen von Zug- und Wasservögeln innerhalb der SPA-Gebiete sowie von 

Nahrungsflächen außerhalb und der maßgeblichen Flugrouten kann durch entsprechende 

Maßnahmen im Genehmigungsverfahren erhalten bleiben. 

Innerhalb des Gebietes gibt es Überlagerungen mit einem FFH-Gebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erhaltungsziele kann jedoch ausgeschlossen werden, da in aktuellen Genehmigungsver-

fahren eine Verträglichkeitsprüfung stattfand und erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gebietes und der Erhaltungsziele ausgeschlossen wurden. 

Im Ergebnis der Abwägung mit den o.g. Belangen setzt sich nach Einschätzung der RPG die 

WEN in dem VR durch. 

 

Gemeinde/n: Stadt Angermünde, Pinnow, Stadt Schwedt / Oder 

 
 

VR WEN 26 Rosow 

− Größe: ca. 45 ha 

− Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 

im Norden 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

(WEA angrenzend im MV) 

− Schienenweg im Süden 

Pinnow-Hohenlandin 

Rosow 
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Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Mescherin 

 

VR WEN 27 Schenkenberg 

− Größe: ca. 1.028 ha (Überschreitung der 

Maximalgröße durch Berücksichtigung von 

Bestandsanlagen) 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Nordosten und 

Nordwesten 

− B109 im Westen 

− geschützte Biotope > 5 ha 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 
bebaut. In Abstimmung mit dem LfU werden Nah- und zentrale Prüfbereiche kollisionsgefähr-
deter und störungssensibler Vogelarten in Anspruch genommen, allerdings betrifft dies den 
bereits bebauten Bereich. Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der 
Windenergie, welche einer Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenste-
hende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 
 
Gemeinden: Göritz, Stadt Prenzlau, Schenkenberg, Schönfeld 

 

VR WEN 28 Schmölln 

− Größe: ca. 79 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Süden 

− regionaler Freiraumverbund im Südosten 

− Artenschutzbelange im Osten 

− geschütztes Biotop > 5 ha im Westen 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 
bebaut. Es werden zentrale Prüfbereiche kollisionsgefährdeter und störungssensibler Vogelar-
ten in Anspruch genommen, allerdings betrifft dies den bereits bebauten Bereich. Weitere der 
WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 
 
Gemeinde/n: Randowtal 

Schenkenberg 

Schmölln 
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VR WEN 29 Schönermark 

− Größe: ca. 194 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− Waldgebiet im Südwesten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Es liegen angrenzende Fledermausvorkommen vor, die jedoch nicht auf Ebene der 

Regionalplanung berücksichtigt werden, da die artenschutzrechtlichen Anforderungen im je-

weiligen Genehmigungsverfahren bewältigt werden können. Innerhalb der Fläche bestehen 

Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer Festlegung nicht entgegen-

stehen.  Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Nordwestuckermark 

 

VR WEN 30 Schönfeld (UM) 

− Größe: ca. 166 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 

im Norden und Westen 

− Artenschutzbelange im Südwesten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Es werden zentrale Prüfbereiche kollisionsgefährdeter und störungssensibler Vogelar-

ten in Anspruch genommen, allerdings betrifft dies den bereits bebauten Bereich. Die WEN hat 

sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. Innerhalb der Fläche 

bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer Festlegung nicht 

entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht 

vor. 

 

Gemeinde/n: Tantow 

Schönermark 

Schönfeld (UM) 
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VR WEN 31 Tantow 

− Größe: ca. 298 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Grenze der Bundesrepublik im Osten 

− SPA Randow-Welse-Bruch, LSG National-

parkregion Unteres Odertal im Süden 

 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist zum Teil bereits mit Windenergieanlagen bebaut. 

Eine Beeinflussung von Nahrungsflächen, Flugrouten und Austauschbeziehungen zwischen 

den SPA-Gebieten kann durch Maßnahmen im Genehmigungsverfahren geklärt werden, da 

Nahrungsflächen stark von der Fruchtfolge der Ackerflächen abhängig sind. Weitere der WEN 

entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Mescherin, Tantow 

 

VR WEN 32 Vierraden 

− Größe: ca. 53 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− regionaler Freiraumverbund im Westen 

− Artenschutzbelange im Südwesten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Schwedt/ Oder 

 

VR WEN 33 Wallmow 

− Größe: ca. 295 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Westen 

− Artenschutzbelange im Westen und Nordos-

ten 

 

Wallmow 

Tantow 

Vierraden 
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Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Es werden zentrale Prüfbereiche kollisionsgefährdeter und störungssensibler Vogelar-

ten in Anspruch genommen. Die Abgrenzung erfolgte in Abstimmung mit Fachbehörden auf-

grund Beurteilung, dass voraussichtlich keine artenschutzrechtlichen Belange einer Genehmi-

gung entgegenstehen. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits 

durchgesetzt. Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windener-

gie, welche einer Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenstehende 

Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Brüssow, Carmzow-Wallmow 

 

VR WEN 34 Welsow 

− Größe: ca. 57 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Süden 

 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Angermünde 

 

VR WEN 35 Wilsickow 

− Größe: ca. 586 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Osten 

− regionaler Freiraumverbund im Süden 

− Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 

im Westen und Norden 

 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche einer 

Festlegung nicht entgegenstehen. Teilweise bestehen geringe Abweichungen, welche jedoch 

unterhalb der maßstäblichen Darstellbarkeitsgrenze (Maßstab: 1:100.000) liegen. 

 

Gemeinde/n: Uckerland 

Welsow 

Wilsickow 
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VR WEN 36 Wittenhof 

− Größe: ca. 39 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Osten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Südosten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Prenzlau 

 

VR WEN 37 Blumberg 

− Größe: ca. 183 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Waldgebiet im Südosten 

− Flugsicherungsbelange im Südwesten 

− Infrastrukturtrassen im Nordosten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Es werden zentrale Prüfbereiche kollisionsgefährdeter und störungssensibler Vogelar-

ten in Anspruch genommen, allerdings betrifft dies den bereits bebauten Bereich. Die WEN hat 

sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. Weitere der WEN ent-

gegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Ahrensfelde, Stadt Werneuchen 

 

VR WEN 38 Börnicke 

− Größe: ca. 108 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Westen 

− Gestaltungsraum Siedlung im Süden 

− PV-Freiflächenanlage im Osten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Norden 

Wittenhof 

Blumberg 

Börnicke 
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Innergebietliche Bewertung: Innerhalb der Fläche sind keine entgegenstehenden Belange be-

troffen. Das Gebiet ist daher konfliktarm. 

 

Gemeinde/n: Stadt Bernau bei Berlin, Stadt Werneuchen 

 

VR WEN 39 Groß Schönebeck 

− Größe: ca. 46 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− LSG Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin 

im Osten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet nimmt Waldflächen in Anspruch. Wald ist jedoch nicht 

per se schützenswerter als Offenland. Neben sehr schutzwürdigen Wäldern (z.B. Weltnatur-

erbe Grumsiner Forst) existieren auch Wälder mit geringeren Schutzwürdigkeiten. 

Im Sinne einer sachgerechten Auseinandersetzung hat die Regionale Planungsgemeinschaft 

deshalb eine differenzierte Bewertung der Waldflächen und ihrer Funktionen hinsichtlich ihrer 

Eignung für Windenergienutzung vorgenommen und im Ergebnis einzelne Waldflächen mit 

Vorranggebieten Windenergienutzung überplant. 

Eine grundsätzliche Ablehnung des Waldes für Windenergienutzung hätte zur Folge, dass 

sämtliche Waldflächen der Planungsregion (rund 30% der Regionsfläche) ohne nähere Be-

trachtung und eigentliche Prüfung ihrer Eignung für Windenergienutzung ausgeschlossen wä-

ren. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. Weitere 

der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Schorfheide 

 

VR WEN 40 Grüntal 

− Größe: ca. 291 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Artenschutzbelange im Nordosten und Süd-

osten 

− Grenze der Planungsregion im Süden 

− LSG Barnimer Heide im Westen (ohne Vor-

prägung im Nordwesten) 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet befindet sich innerhalb eines LSG. Hierbei sind jedoch 

voraussichtlich keine erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, da durch die Hochspan-

nungsleitungen technische Vorprägungen vorliegen und die Flächen eine weniger hohe Natur-

ausstattung (strukturschwache Forsten vorwiegend einheitlicher Altersklassen mit einen bis 

wenigen Gehölzarten) aufweisen, die Entwicklungsziele (u. a. Erhaltung und Entwicklung der 

Arten- und Biotopvielfalt) werden daher nicht erheblich beeinträchtigt. 

Groß Schönebeck 

Grüntal 
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Im Sinne einer sachgerechten Auseinandersetzung mit Waldgebieten hat die Regionale Pla-

nungsgemeinschaft eine differenzierte Bewertung der Waldflächen und ihrer Funktionen hin-

sichtlich ihrer Eignung für Windenergienutzung vorgenommen und im Ergebnis einzelne Wald-

flächen mit Vorranggebieten Windenergienutzung überplant. 

Eine grundsätzliche Ablehnung des Waldes für Windenergienutzung hätte zur Folge, dass 

sämtliche Waldflächen der Planungsregion (rund 30% der Regionsfläche) ohne nähere Be-

trachtung und eigentliche Prüfung ihrer Eignung für Windenergienutzung nicht in die Planung 

einbezogen werden können.  

Zudem liegt eine Überlagerung eines zentralen Prüfbereichs kollisionsgefährdeter und stö-

rungssensibler Vogelarten vor. Dies kann allerdings im Rahmen der Genehmigungsverfahren 

über geeignete Schutzmaßnahmen (§ 45b Anl. 1, Abschn. 2 BNatSchG) eingestellt werden, 

um die signifikante Risikoerhöhung des Tötungs- und Verletzungsrisikos hinreichend zu min-

dern. Essentielle Flugbeziehungen und Nahrungshabitate liegen außerhalb des VR WEN. Wei-

tere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Breydin, Melchow, Sydower Fließ 

 

VR WEN 41 Krummensee 

− Größe: ca. 100 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Regionaler Freiraumverbund im Südosten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Werneuchen 

 

VR WEN 42 Lichterfelde 

− Größe: ca. 103 ha 

− 800 m bzw. 1.000 m Siedlungsabstand 

− regionaler Freiraumverbund im Süden  

− Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin im 

Norden (ohne Vorprägung im Nordwesten) 

− Waldgebiet im Südosten 

− Gewerbegebiet im Südwesten 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. 

Krummensee 

Lichterfelde 
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Es wird ein Randbereich des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin in Anspruch genom-

men. Dieser Bereich ist durch Bestandswindenergieanlagen, ein angrenzendes Gewerbege-

biet sowie durch die vorhandenen Hochspannungsleitungen bereits stark vorgeprägt, so dass 

sich die WEN gegenüber dem Schutzinteresses des Biosphärenreservates hier durchsetzen 

kann. 

Zudem nimmt das Gebiet kleinteilige Waldflächen im Südosten in Anspruch. Wald ist jedoch 

nicht per se schützenswerter als Offenland. Neben sehr schutzwürdigen Wäldern (z.B. Welt-

naturerbe Grumsiner Forst) existieren auch Wälder mit geringeren Schutzwürdigkeiten. 

Im Sinne einer sachgerechten Auseinandersetzung hat die Regionale Planungsgemeinschaft 

deshalb eine differenzierte Bewertung der Waldflächen und ihrer Funktionen hinsichtlich ihrer 

Eignung für Windenergienutzung vorgenommen und im Ergebnis einzelne Waldflächen mit 

Vorranggebieten Windenergienutzung überplant. 

Eine grundsätzliche Ablehnung des Waldes für Windenergienutzung hätte zur Folge, dass 

sämtliche Waldflächen der Planungsregion (rund 30% der Regionsfläche) ohne nähere Be-

trachtung und eigentliche Prüfung ihrer Eignung für Windenergienutzung ausgeschlossen wä-

ren. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Britz, Stadt Eberswalde, Schorfheide 

 

VR WEN 43 Lüdersdorf 

− Größe: ca. 101 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− regionaler Freiraumverbund im Westen 

− Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung im Os-

ten 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Norden 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet nimmt Waldflächen in Anspruch. Wald ist jedoch nicht 

per se schützenswerter als Offenland. Neben sehr schutzwürdigen Wäldern (z.B. Weltnatur-

erbe Grumsiner Forst) existieren auch Wälder mit geringeren Schutzwürdigkeiten. 

Im Sinne einer sachgerechten Auseinandersetzung hat die Regionale Planungsgemeinschaft 

deshalb eine differenzierte Bewertung der Waldflächen und ihrer Funktionen hinsichtlich ihrer 

Eignung für Windenergienutzung vorgenommen und im Ergebnis einzelne Waldflächen mit 

Vorranggebieten Windenergienutzung überplant. 

Eine grundsätzliche Ablehnung des Waldes für Windenergienutzung hätte zur Folge, dass 

sämtliche Waldflächen der Planungsregion (rund 30% der Regionsfläche) ohne nähere Be-

trachtung und eigentliche Prüfung ihrer Eignung für Windenergienutzung ausgeschlossen wä-

ren. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Lunow-Stolzenhagen, Stadt Oderberg, Parsteinsee 

Lüdersdorf 
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VR WEN 44 Parstein 

− Größe: ca. 157 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− B158 im Westen 

− LSG Nationalparkregion Unteres Odertal im 

Osten 

 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchgesetzt. 

Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Angermünde, Parsteinsee 

 

 

- VR WEN 45 Prenden 

− Größe: ca. 104 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− L294 im Nordosten 

− Gewerbegebiet im Osten 

− Waldweg im Westen 

− LSG Wandlitz-Biesenthal-Prendener Seen-

gebiet im Süden 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet nimmt Waldflächen in Anspruch. Wald ist jedoch nicht 

per se schützenswerter als Offenland. Neben sehr schutzwürdigen Wäldern (z.B. Weltnatur-

erbe Grumsiner Forst) existieren auch Wälder mit geringeren Schutzwürdigkeiten. 

Im Sinne einer sachgerechten Auseinandersetzung hat die Regionale Planungsgemeinschaft 

deshalb eine differenzierte Bewertung der Waldflächen und ihrer Funktionen hinsichtlich ihrer 

Eignung für Windenergienutzung vorgenommen und im Ergebnis einzelne Waldflächen mit 

Vorranggebieten Windenergienutzung überplant. 

Eine grundsätzliche Ablehnung des Waldes für Windenergienutzung hätte zur Folge, dass 

sämtliche Waldflächen der Planungsregion (rund 30% der Regionsfläche) ohne nähere Be-

trachtung und eigentliche Prüfung ihrer Eignung für Windenergienutzung ausgeschlossen wä-

ren. Darüber hinaus verläuft durch das Gebiet die Bundesautobahn A11 welche eine Vorprä-

gung darstellt. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht 

vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Biesenthal, Wandlitz 

Parstein 

Prenden 
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VR WEN 46 Schönfeld (BAR) 

− Größe: ca. 249 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Gestaltungsraum Siedlung im Süden 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Westen und 

Osten 

− L292 im Westen 

− regionaler Freiraumverbund im Südosten 

Innergebietliche Bewertung: Innerhalb der Fläche sind abgesehen von der Trinkwasserschutz-

zone 3 keine entgegenstehenden Belange betroffen. Die damit potenziell einhergehenden Be-

einträchtigungen sind im Genehmigungsverfahren lösbar. Das Gebiet nimmt Waldflächen in 

Anspruch. Wald ist jedoch nicht per se schützenswerter als Offenland. Neben sehr schutzwür-

digen Wäldern (z.B. Weltnaturerbe Grumsiner Forst) existieren auch Wälder mit geringeren 

Schutzwürdigkeiten. 

Im Sinne einer sachgerechten Auseinandersetzung hat die Regionale Planungsgemeinschaft 

deshalb eine differenzierte Bewertung der Waldflächen und ihrer Funktionen hinsichtlich ihrer 

Eignung für Windenergienutzung vorgenommen und im Ergebnis einzelne Waldflächen mit 

Vorranggebieten Windenergienutzung überplant. 

Eine grundsätzliche Ablehnung des Waldes für Windenergienutzung hätte zur Folge, dass 

sämtliche Waldflächen der Planungsregion (rund 30% der Regionsfläche) ohne nähere Be-

trachtung und eigentliche Prüfung ihrer Eignung für Windenergienutzung ausgeschlossen wä-

ren. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. Weitere 

der WEN entgegenstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Werneuchen 

 

VR WEN 47 Trampe 

− Größe: ca. 163 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Grenze der Planungsregion im Süden 

− LSG Barnimer Heide im Westen 

 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. Die WEN hat sich im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren bereits durchge-

setzt. Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, wel-

che einer Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen 

oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Breydin 

Schönfeld (BAR) 

Trampe 
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VR WEN 48 Wandlitz 

− Größe: ca. 201 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− regional bedeutsame Wälder 

− regionaler Freiraumverbund im Norden 

− BAB11 im Westen 

 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet nimmt Waldflächen in Anspruch. Wald ist jedoch nicht 

per se schützenswerter als Offenland. Neben sehr schutzwürdigen Wäldern (z.B. Weltnatur-

erbe Grumsiner Forst) existieren auch Wälder mit geringeren Schutzwürdigkeiten. 

Im Sinne einer sachgerechten Auseinandersetzung hat die Regionale Planungsgemeinschaft 

deshalb eine differenzierte Bewertung der Waldflächen und ihrer Funktionen hinsichtlich ihrer 

Eignung für Windenergienutzung vorgenommen und im Ergebnis einzelne Waldflächen mit 

Vorranggebieten Windenergienutzung überplant. 

Eine grundsätzliche Ablehnung des Waldes für Windenergienutzung hätte zur Folge, dass 

sämtliche Waldflächen der Planungsregion (rund 30% der Regionsfläche) ohne nähere Be-

trachtung und eigentliche Prüfung ihrer Eignung für Windenergienutzung ausgeschlossen wä-

ren. Darüber hinaus verläuft durch das Gebiet die Bundesautobahn A11 welche eine Vorprä-

gung darstellt. In > 1.500 m Entfernung befindet sich das UNESCO-Welterbe Bauhaus in Ber-

nau. Es wird jedoch durch die RPG eingeschätzt, dass der WEN aufgrund ihrer Bedeutung für 

die Erreichung der energiepolitischen Zielsetzen von Bund und Land an diesem Standort eine 

höhere Gewichtung zukommt als die Aspekte des Denkmalschutzes. Weitere der WEN entge-

genstehende Funktionen oder Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Bernau bei Berlin, Wandlitz 

 

VR WEN 49 Willmersdorf-Tempelfelde 

− Größe: ca. 979 ha 

− 1.000 m Siedlungsabstand 

− Waldgebiet im Norden 

− 2,5 km VR WEN-Abstand im Süden 

Innergebietliche Bewertung: Das Gebiet ist in großen Teilen bereits mit Windenergieanlagen 

bebaut. 

Das Gebiet nimmt im Osten Waldflächen in Anspruch. Wald ist jedoch nicht per se schützens-

werter als Offenland. Neben sehr schutzwürdigen Wäldern (z.B. Weltnaturerbe Grumsiner 

Forst) existieren auch Wälder mit geringeren Schutzwürdigkeiten. 

Im Sinne einer sachgerechten Auseinandersetzung hat die Regionale Planungsgemeinschaft 

deshalb eine differenzierte Bewertung der Waldflächen und ihrer Funktionen hinsichtlich ihrer 

Wandlitz 

Willmersdorf-Tempelfelde 
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Eignung für Windenergienutzung vorgenommen und im Ergebnis einzelne Waldflächen mit 

Vorranggebieten Windenergienutzung überplant. 

Eine grundsätzliche Ablehnung des Waldes für Windenergienutzung hätte zur Folge, dass 

sämtliche Waldflächen der Planungsregion (rund 30% der Regionsfläche) ohne nähere Be-

trachtung und eigentliche Prüfung ihrer Eignung für Windenergienutzung ausgeschlossen wä-

ren. Innerhalb der Fläche bestehen Bebauungspläne für die Nutzung der Windenergie, welche 

einer Festlegung nicht entgegenstehen. Weitere der WEN entgegenstehende Funktionen oder 

Nutzungen liegen nicht vor. 

 

Gemeinde/n: Stadt Bernau bei Berlin, Stadt Biesenthal, Sydower Fließ, Stadt Werneuchen 
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8. Regionale Kooperation 

Zu G 8.1 Kulturlandschaftliche Handlungsräume  

Planungsgrundlagen 

Der gesetzliche Auftrag zur Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften ergibt sich 

aus dem ROG. Weiterführende Entwicklungsaufgaben sind im Leitbild sowie in den Hand-

lungsstrategien der Ministerkonferenz für Raumordnung festgehalten. Der Schwerpunkt 

liegt auf der Weiterentwicklung der vielfältigen Kulturlandschaften mit dem Ziel, „…ein 

Gleichgewicht zwischen dem Erhalt regionaler Werte und neuen Nutzungs- und Gestal-

tungsanforderungen zu finden.“ (MKRO, 2016) Auf europäischer Ebene wird mit der Terri-

torialen Agenda 2030 – Eine Zukunft für alle Orte (Europäische Union, 2020) eine nachhal-

tige und ausgewogene sozio-ökonomische Entwicklung aller Regionen mit der Erhaltung 

der natürlichen Lebensgrundlagen und des kulturellen Erbes sowie eine ausgeglichene 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit angestrebt. 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEPro, 2007) stellt u. a. die nachhaltige und integrierte 

ländliche Entwicklung heraus (§ 4 Kulturlandschaft). Dabei sollen die Land-, Forst- und Fi-

schereiwirtschaft einschließlich der Nutzung regenerativer Energien und nachwachsender 

Rohstoffe sowie touristische Potenziale in den ländlichen Räumen als Teil der Kulturland-

schaft betrachtet und nachhaltig gefördert werden. 

Im LEP HR wird mit dem Grundsatz 4.1 die Aufgabe formuliert, Kulturlandschaften und 

kulturlandschaftliche Handlungsräume regional zu identifizieren und weiterzuentwickeln. 

Mit dem Leitbild 2030 der Region Uckermark-Barnim wird auf die Bedeutung der Kultur-

landschaften sowie auf ihre Entwicklung und Gestaltung hinsichtlich des Schutzes naturna-

her Landschaftsbereiche, der Stärkung der Lebensqualität und regionalen Wertschöpfung 

hingewiesen.  

Planungsabsicht und Zielsetzung 

Eine der Stärken der Region ist die Vielgestaltigkeit ihrer Kulturlandschaft mit typischen 

Landschaftsbildern, Traditionen und wirtschaftlicher Wertschöpfung. Entscheidend sind die 

Menschen, die mit ihrem Handeln und Engagement die Kulturlandschaften prägen und ent-

wickeln. Angesichts der derzeit schnellen Veränderungen der Kulturlandschaften der 

Hauptstadtregion durch u. a. den demografischen Wandel, die Herausforderungen der 

Klimaanpassung und des Klimaschutzes sowie die Erzeugung erneuerbarer Energien, wer-

den Kulturlandschaften zu Handlungsräumen, in denen Entwicklungskonzepte, Leitbilder 

zur Landschaftsentwicklung und -gestaltung, Kooperationen, Netzwerke sowie kreatives 

bürgerliches Engagement für eine nachhaltige Entwicklung von großer Bedeutung sind. 

Eine Aufgabe der Raumordnung ist es, die Erhaltung, Gestaltung und Weiterentwicklung 

von Kulturlandschaften durch die Identifizierung kulturlandschaftlicher Handlungsräume zu 

unterstützen. Dabei liegt der Fokus auf der rahmensetzenden Ebene, um einen klaren und 

verbindlichen Rahmen für die zukünftige gesamträumliche Entwicklung zu setzen. Konkrete 

Gestaltungsansätze und Konzepte, landschaftsarchitektonische Entwürfe und Maßnahmen 

obliegen den nachfolgenden Planungsebenen bzw. zivilgesellschaftlichen Akteuren. Ein 

Schwerpunkt sollte sein, unterschiedliche Akteure zu vernetzen, Entwicklungen anzusto-

ßen, Impulse zu setzen und Kräfte zu bündeln. 

Adressaten und Wirkung 

Die Festlegung erfolgt als Grundsatz der Raumordnung und richtet sich an die Akteure, wie 

u. a. Nationalpark, Naturparke, Regionalpark, Biosphärenreservat, Lokale Aktionsgruppen 

Uckermark und Barnim, die Landkreise sowie Städte und Gemeinden.  
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Die Kulturlandschaftlichen Handlungsräume bilden Bezugspunkte für eine spezifische regi-

onale Entwicklung von Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft, Stadt- und Dorfgebieten, Na-

turschutz und Denkmalpflege. Sie dienen einer zukunftsorientierten, sozioökonomisch er-

folgreichen Regionalentwicklung zur Verbesserung der Zukunftsperspektiven insbesondere 

der ländlichen Regionen. Gerade die Festigung der regionalen Besonderheiten und Allein-

stellungsmerkmale unterstreichen die Einzigartigkeit der jeweiligen Handlungsräume und 

sind identitätsstiftend.  

In den Teilräumen sollen die natürlichen Ausstattungsmerkmale, die regionaltypischen 

Stadt- und Dorfstrukturen sowie eine nachhaltige Wirtschaft und Daseinsvorsorge gefördert 

und entwickelt werden. Die Erhaltung der Landschaft im Einklang mit menschlichen Bewirt-

schaftungs- und Nutzungsstrukturen, die Anpassung an Klimaveränderungen sowie die 

Förderung von Projekten im Rahmen der Umweltbildung und -forschung sollen einen hohen 

Stellenwert einnehmen.  

Durch die sich verändernden klimatischen Bedingungen werden sich die Landnutzungen, 

insbesondere im Bereich Land- und Forstwirtschaft, anpassen. In den jeweiligen Hand-

lungsräumen werden die Veränderungen in der Kulturlandschaft sichtbar sein. Dazu gehö-

ren u. a. angepasste Anbaumethoden, Nutzung von erneuerbaren Energien, Maßnahmen 

des Waldumbaus sowie Renaturierungen von Mooren und Gewässern zur Verbesserung 

des Landschaftswasserhaushaltes und der biologischen Vielfalt. Gleichzeitig sollten der 

wirtschaftliche und demografische Wandel als Chance gesehen und entstehende „Frei-

räume“ kreativ genutzt werden. Die Eigenart und Besonderheit jedes kulturlandschaftlichen 

Handlungsraumes hinsichtlich der kulturhistorischen Bedeutung, der Baukultur und Traditi-

onen sollte identitätsstiftend wirken und als Potenzial für nachhaltige touristische Entwick-

lung ausgeschöpft werden. 

Durch die Bestrebungen von Akteuren werden unterschiedliche Strukturen geschaffen, die 

weitreichende Auswirkungen haben können. Somit kann Kulturlandschaft zum gesellschaft-

lichen Konflikt- und Handlungsfeld werden. Das zeigt sich u. a. in politischen Auseinander-

setzungen und Aushandlung von Kompromissen. Durch die heutige relativ schnelle Verän-

derung der Kulturlandschaft wird es notwendig, für entsprechende Entwicklungen und Pla-

nungsentscheidungen übergeordnete Ziele zu formulieren, die einen Rahmen für eine neue 

Sicht- und Denkweise der Gestaltung und Qualität von Kulturlandschaft setzen. In der Kon-

sequenz bedeutet das, Veränderungen zuzulassen sowie entsprechende Handlungsoptio-

nen zu nutzen, um für nachfolgende Generationen die Möglichkeit der Gestaltung der Kul-

turlandschaft nach ihren Werten und Bedürfnissen offen zu halten. 

Methodik 

Kulturlandschaften sind Landschaften, die durch menschliches Handeln geprägt und ver-

ändert werden. Sie sind Zeugen geschichtlicher Entwicklungen und spiegeln die gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen und individuellen Zielstellungen von Landnutzern, Kon-

sumenten und Bewohnern wider. In ihnen vereinigen sich vielfältige Interessen, städtische 

und ländliche Räume zu bewahren, zu gestalten und zu entwickeln. In ihnen finden sich 

verschiedene Nutzer und Akteure wieder, die bezüglich des Schutzes oder der Nutzung 

kommunizieren und entsprechende Ansätze der regionalen Entwicklung der Kulturland-

schaft erarbeiten und umsetzen. (vgl. auch (GL, 2007) 

In der Region Uckermark-Barnim können folgende Kulturlandschaften mit ihren Merkmalen 

identifiziert werden (vgl. Tabelle 13 und Abbildung 6): 
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Tabelle 13: Kulturlandschaften und ihre Merkmale in der Region Uckermark-Barnim 

Kulturlandschaft Merkmale 

Norduckermark Agrarlandschaft 

intensive landwirtschaftliche Nutzung 

von starkem Nutzungswandel betroffener ländlicher 
Raum 

Transformation zur Energieproduktionslandschaft 

Uckermärkisch-Feldber-
ger Seenlandschaft 

Offenland-Wald-Seenlandschaft 

land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

überregionale Tourismusregion 

Unteres Odertal Flusslandschaft 

extensive und intensive landwirtschaftliche Nutzung 

überregionale Natur- und Tourismusregion 

grenzübergreifende Kulturlandschaft 

Oderbruch Flusslandschaft 

extensive und intensive landwirtschaftliche Nutzung 

hohe Dichte an Baudenkmalen 

überregionale Natur- und Tourismusregion 

europäisches Kulturerbe 

Kulturlandschaft mit kulturhistorischer Bedeutung 

Schorfheide-Chorin Wald- und Seenlandschaft 

land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

überregionale Natur- und Tourismusregion 

Modelllandschaft 

Finowtal urbane Landschaft 

intensive urbane Nutzung 

historische Industrielandschaft 

von starkem Nutzungswandel betroffener suburba-
ner Raum 

Barnimer Wald- und Seen-
gebiet 

Wald- und Seenlandschaft 

land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

Naherholungslandschaft 

Barnimer Feldmark Agrarlandschaft 

intensive landwirtschaftliche und urbane Nutzung 

von starkem Nutzungswandel betroffener suburba-
ner Raum 

Transformation zur siedlungsgeprägten Landschaft 
mit Energieproduktion und -verteilung 

 

Kulturlandschaftliche Handlungsräume entstehen durch regionale Initiativen, Netzwerke 

und Kooperationen, die in den jeweiligen Kulturlandschaften in ihrem Aktionsradius wirken.  

Aus der Abgrenzung der Kulturlandschaften der Region Uckermark-Barnim ergeben sich 

durch die Überlagerung mit den Wirkungskreisen der örtlichen Akteure, Netzwerke und Ini-

tiativen die Kulturlandschaftlichen Handlungsräume. In der Region Uckermark-Barnim kön-

nen u. a. folgende Akteure benannt werden:  
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• Nationalpark Unteres Odertal 

• Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin 

• Naturpark Uckermärkische Seen, 

• Naturpark Barnim 

• Regionalpark Barnimer Feldmark 

• Lokale Aktionsgruppen (LAG) Barnim und Uckermark des LEADER-Pro-
gramms (Maßnahmenprogramm zur Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raumes) 

• Kommunale Arbeitsgemeinschaft Kulturerbe Oderbruch 

• Landkreise Uckermark und Barnim 

• Städte und Gemeinden der Planungsregion 

• Wasser- und Abwasserzweckverbände der Region 

• interkommunale Kooperationsgemeinschaften 

• Mitglieder der Euroregion Pomerania  

Aus den Aktionsradien dieser Akteure innerhalb der Kulturlandschaften, die sich an den 

Abgrenzungen u. a. der Schutzgebiete, der Städte und Gemeinden, der Landkreise und der 

Lokalen Aktionsgruppen orientieren und auch eine gegenseitige Überlagerung erfahren, 

können folgende Kulturlandschaftliche Handlungsräume abgeleitet werden (vgl. Abbildung 

6): 

• Handlungsraum Norduckermark 

• Handlungsraum Uckermärkisch-Feldberger-Seenlandschaft 

• Handlungsraum Unteres Odertal 

• Handlungsraum Oderbruch 

• Handlungsraum Schorfheide-Chorin 

• Handlungsraum Finowtal 

• Handlungsraum Barnimer Wald- und Seengebiet 

• Handlungsraum Barnimer Feldmark 

Die verschiedenen Kulturlandschaftlichen Handlungsräume in der Region sind Ausdruck 

der gesellschaftlichen und räumlichen Vielfalt. Während Norduckermark und Barnimer 

Feldmark von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt sind, das Untere Odertal, das 

Oderbruch sowie das Finowtal als Flusslandschaften ihre Bedeutung erlangten, werden die 

Uckermärkisch-Feldberger-Seenlandschaft, das Barnimer Wald- und Seengebiet sowie das 

Gebiet Schorfheide-Chorin wald- und forstwirtschaftlich und überregional touristisch ge-

nutzt.  

Als kulturlandschaftlicher Handlungsraum mit besonderer kulturhistorischer Bedeutung 

kann das Oderbruch identifiziert werden. Dieser Handlungsraum liegt überwiegend in der 

Region Oderland-Spree und ist in der Region Uckermark-Barnim in einem kleinen Teilraum 

vorhanden. 

Das Oderbruch erhielt 2022 als erste Kulturlandschaft das Europäische Kulturerbe-Siegel. 

Sie ist ein herausragendes Beispiel für eine anthropogene Formung der Landschaft im 

Laufe der Geschichte. Eine hohe Dichte an historisch gewachsenen Siedlungsformen, Bau-

denkmalen und technischen Elementen gibt Zeugnis einer besonderen Besiedlung und 

Landnutzung im Bereich eines Flusspolders. Bis heute ist anhand der Strukturen, wie Fi-

scher- und Kolonistendörfern sowie Loosgehöften diese Kulturlandschaft für Einwohner und 

Besucher erlebbar. Mit den ausgewiesenen Kulturerbe-Orten, wie u. a. Schöpfwerke, Wind-

mühlen, Dorfmuseen und Kirchen, wird den Besuchern die Lebensweise und Kultur der 

Menschen im Oderbruch nahegebracht. Zwei der vierzig Kulturerbe-Orte, das Schiffshebe-

werk Niederfinow und das Binnenschifffahrtsmuseum Oderberg, befinden sich in der Re-

gion Uckermark-Barnim. Mit viel ehrenamtlichem Engagement wird das kulturelle Erbe so-

wie die Kulturlandschaft mit historischer Bedeutung bewahrt und sichtbar gemacht. 
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Zu G 8.2 Kulturlandschaftliche Handlungsräume mit besonderem Handlungsbedarf 

Planungsabsicht und Zielsetzung 

Der Anlass raumordnerischen Handelns liegt in der Tatsache begründet, dass Kulturland-

schaften ein öffentliches Gut darstellen und eine Identifikation der dort lebenden Menschen 

damit eng verknüpft ist. Raumordnerischer Handlungsbedarf bezüglich der Steuerung von 

Entwicklungen liegt vor allem dann vor, wenn sozio-ökonomische Veränderungen zu Trans-

formationsprozessen und Intensivierungsdruck innerhalb der Landschaft führen. In der Re-

gion Uckermark-Barnim umfasst dies insbesondere den Strukturwandel und Bevölkerungs-

rückgang im ländlichen Raum, die verstärkte Siedlungsentwicklung im Umkreis der Metro-

pole sowie die Energiewende mit vermehrter Flächennutzung und die Anforderung der 

Klimaanpassung bzw. des Klimaschutzes. Sie verlangen neue Denkweisen, Leitbilder und 

Perspektiven. Daher ist es notwendig, die lokalen und regionalen Akteure zu fördern und 

zu befähigen sowie die Kooperation untereinander zu stärken. 

Adressaten, Abgrenzung und Wirkung 

Die Festlegung erfolgt als Grundsatz der Raumordnung und richtet sich an Akteure, wie u. 

a. Nationalpark, Naturparke, Regionalpark, Lokale Aktionsgruppen Uckermark und Barnim, 

Naturschutzverbände, Bürgerinitiativen, Flächeneigentümer, Investoren, die Landkreise so-

wie Städte und Gemeinden.  

Ein besonderer Handlungsbedarf bezüglich der Steuerung von Entwicklungen besteht für 

die Kulturlandschaftlichen Handlungsräume: 

• Unteres Odertal 

• Norduckermark 

• Finowtal und  

• Barnimer Feldmark. 

Hier soll ein Gleichgewicht zwischen dem Erhalt regionaler Werte und den neuen Nutzungs- 

und Gestaltungsanforderungen geschaffen werden.  

Die Veränderung von Kulturlandschaft sollte als Chance gesehen und perspektivische 

Handlungsfelder erkannt und gestaltet werden. Die regionale Gestaltung und Entwicklung 

können von vielen Akteuren mit ihren unterschiedlichen Instrumenten und Verfahren getra-

gen werden. Der Aufbau von Netzwerken, interkommunalen Aktionsräumen sowie grenz-

übergreifenden Kooperationen sollen die Zusammenarbeit der Akteure stärken und Kräfte 

bündeln. Sie können der Wertschöpfung innerhalb der Handlungsräume dienen, z. B. durch 

die Schaffung von Regionalmarken, touristischen Leitsystemen, die Erhaltung und Förde-

rung von handwerklichen, gewerblichen und kulturellen Traditionen sowie durch die wirt-

schaftliche Teilhabe an der Erzeugung erneuerbarer Energie. Geeignete Förderinstrumente 

sollen ermittelt und ausgeschöpft werden. Dazu gehören u. a. das EU-Förderprogramm 

LEADER zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes, die EU-Initiative INTER-

REG zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen EU-Mitgliedsstaaten und benachbarten 

Nicht-EU-Ländern, die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE), der bundesweite Wettbewerb 

„Regionen aktiv“ mit der Modellregion Uckermark-Barnim sowie verschiedene Modellvor-

haben der Raumordnung. Insbesondere der Umgang mit dem Ortsbild- und Landschafts-

wandel durch positive und negative Bevölkerungsentwicklungen sowie die vermehrte Flä-

chennutzung zur Erzeugung erneuerbarer Energie erfordert kreative Anpassungsstrate-

gien. Ihre Erarbeitung und Umsetzung sollen in Zusammenarbeit von Bewohnern, Investo-

ren, Verwaltungen und politisch Verantwortlichen sowie weiteren Akteuren erfolgen. Dabei 

werden Kompromissfindungen unerlässlich sein. 
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Kulturlandschaftlicher Handlungsraum Unteres Odertal 

Der Kulturlandschaftliche Handlungsraum Unteres Odertal ist eine einzigartige Auenland-

schaft mit einem Schutzgebietsverbund im Grenzbereich zur Republik Polen. Dem Hand-

lungsraum kommt als grenzübergreifender Teilraum ein besonderer Handlungsbedarf zu. 

Er soll in seiner Bedeutung als einzigartige Natur- und Tourismuslandschaft grenzüber-

schreitend erhalten und durch vielfältige Kooperationen nachhaltig entwickelt werden. Ins-

besondere durch die Entwicklung eines naturnahen Tourismus sowie durch den Aufbau 

und die Vertiefung von grenzüberschreitenden Kooperationsstrukturen kann die Wirt-

schaftskraft im ländlichen Raum gestärkt und einem Bevölkerungsrückgang entgegenge-

wirkt werden. Gleichzeitig kommt hier dem grenzüberschreitenden Hochwasserschutz so-

wie dem Schutz der einmaligen Fluss- und Auenlandschaft speziell unter den Aspekten des 

Klimawandels eine große Bedeutung zu. 

Kulturlandschaftlicher Handlungsraum Norduckermark 

Ein besonderer Handlungsbedarf in der Gestaltung und Entwicklung besteht in dem Kultur-

landschaftlichen Handlungsraum Norduckermark. In den letzten Jahrzehnten erfolgte eine 

Transformation von intensiv landwirtschaftlicher Nutzung hin zur Energieproduktionsland-

schaft durch den Anbau von Energiepflanzen sowie die Errichtung von Windenergie- und 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen, wobei sich u. a. das Bild der Kulturlandschaft rasant ver-

ändert hat. Mit hohen Windenergieanlagen und ihre Bündelung auf bestimmte Gebiete, die 

in den meisten Fällen als technisch vorgeprägt gelten, wird eine neue Dimension in die 

Kulturlandschaft der Region eingeführt. Das hat zur Folge, dass nicht nur Landnutzungs-

konflikte auftreten, sondern auch die Akzeptanz für Anlagen der Erneuerbaren Energien 

teilweise vermindert wird. Hier stehen die Akteure vor besonderen Herausforderungen.  

Somit sollte die Bedeutung der Norduckermark als Energielandschaft wertgeschätzt wer-

den und die Teilregion von der erneuerbaren Energieerzeugung wirtschaftlich und sozial 

profitieren. Den Bewohnern sollte eine wirtschaftliche Teilhabe an der Erzeugung erneuer-

barer Energie durch u. a. die Schaffung von Arbeitsplätzen und Möglichkeiten der finanzi-

ellen Beteiligung zugutekommen.  

Gleichzeitig ist eine sensible Integration der technischen Anlagen in das Landschaftsbild 

notwendig. Eine Integration von landschaftsprägenden Windenergieanlagen kann gelingen, 

wenn diese durch ihre Anordnung in Beziehung zur Morphologie der Landschaft gesetzt 

werden. Damit werden sie als Landschaftsbestandteil erlebbar, nehmen den Charakter der 

Kulturlandschaft auf, entwickeln diesen weiter und sind Ausdruck für einen gesellschaftli-

chen Gemeinwillen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Durch landschaftspflegerische 

Gestaltungsmaßnahmen können neue Strukturen und Sichtbeziehungen geschaffen wer-

den. 

Auf der kommunalen Planungsebene sollten Möglichkeiten innerhalb der Bauleitplanung 

zum Landschaftsschutz ausgeschöpft werden, wie z. B. Standortvorgabe, Anordnung, Aus-

sehen und Einheitlichkeit von Anlagen. Möglich wären auch Gestaltungswettbewerbe für 

konzeptionelle Ansätze zur Einbindung von Windenergie-, PV-Freiflächen- und Biomasse-

anlagen in die spezifische Kulturlandschaft der Norduckermark. 

Gezielte multifunktionale Kompensationsmaßnahmen sollten vor Ort anhand bestehender 

Leitbilder und Planungskonzepte sinnbringend zum Landschafts- und Naturschutz einge-

setzt werden. Dazu können interkommunale Ökokonten und Flächenpools dienen, die die 

räumlichen Zielsetzungen der Regional- und Landschaftsplanung berücksichtigen. Die 

Maßnahmen können dazu beitragen, Akzeptanz und Wertschöpfung in der Norduckermark 

zu stärken und Identitätsstiftung und Wertschätzung zu fördern. Der kulturlandschaftliche 

Handlungsraum Norduckermark sollte aktiv von den Akteuren gestaltet werden. 
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Kulturlandschaftliche Handlungsräume Finowtal und Barnimer Feldmark 

Die siedlungsgeprägten Handlungsräume Finowtal und Barnimer Feldmark sind durch eine 

starke Siedlungsentwicklung gekennzeichnet, die einen einschneidenden Nutzungswandel 

zur Folge hat. Im Finowtal ist speziell die Erhaltung und Inwertsetzung des industriekultu-

rellen Erbes, einschließlich des Finowkanals, eine wichtige Herausforderung. In der Barni-

mer Feldmark im Berliner Umland kommen insbesondere der Ausbau Erneuerbarer Ener-

gien sowie von Verkehrs- und Leitungsinfrastrukturen hinzu. Für diese Kulturlandschaftli-

chen Handlungsräume besteht ein besonderer Handlungsbedarf hinsichtlich der Lösung 

von Nutzungskonflikten, der Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung von Freiräumen der 

Naherholung und Verbesserung des Stadtklimas.  

Sie sollten hinsichtlich ihrer Bedeutung als Wohn- und Naherholungsbereiche in ihren Merk-

malen qualitativ gestärkt und nachhaltig entwickelt werden. Dazu gehören Konzepte und 

Maßnahmen zur sensiblen Siedlungserweiterung, zum Ausbau der sozialen, wirtschaftli-

chen und verkehrstechnischen Infrastruktur unter den Aspekten der Nachhaltigkeit und der 

Klimaanpassung. 

Die Umstellung auf regenerative Energien erfordert eine umfangreiche Flächenbereitstel-

lung und zieht eine rasche Veränderung des Landschaftsbildes nach sich. Insbesondere 

für Windenergieanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollten die Möglichkeiten ent-

sprechender Planungsverfahren genutzt werden, gestalterische Vorgaben zu machen und 

bestehende Landschaftsstrukturen, Wege- und Sichtbeziehungen einzubeziehen. Gleich-

zeitig sollten Projekte nachhaltiger Energieerzeugung und Wirtschaft als Gemeinwohlauf-

gabe verstanden werden und soziale und ökologische Ziele und Leitbilder mit einbeziehen. 

Unter diesen Gesichtspunkten kommt dem Freiraum innerhalb und angrenzend an die Sied-

lungsbereiche zukünftig eine noch stärke Bedeutung zu. Hier gilt es, die Potenziale des 

Freiraumes zu nutzen und zu stärken, den Landschaftswandel aktiv mit den Bewohnern 

und Akteuren zu gestalten sowie die Sensibilisierung für Umwelt- und Klimaschutz zu erhö-

hen. Durch informelle Planungen, Leitbilder, Modellvorhaben und Kooperationen können 

Teil-Handlungsräume bearbeitet werden, die Verwaltungsgrenzen überschreiten und sich 

an der reellen Nutzung orientieren. 
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Abbildung 6: Kulturlandschaftliche Handlungsräume in der Region Uckermark-Barnim 
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